
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Beckum findet am 

Donnerstag, dem 20. September 2018 um 17:00 Uhr in der Mensa der Sekundarschule 

Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum (Zufahrt über die Stromberger Straße) statt. 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 12. Juli 2018 

– öffentlicher Teil – 

3.  Bericht des Bürgermeisters 

4.  Flexibler Einsatz der Fördermittel aus den Kapiteln 1 und 2 des Gesetzes zur 

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Vorlage: 2018/0172 

5.  Erlass einer Wettbürosteuersatzung 

Vorlage: 2018/0184 

6.  Ausstattung eines Reserve-Notarzteinsatzfahrzeuges (Reserve-NEF) 

– Zustimmung zu einer erheblichen überplanmäßigen Überschreitung 

Vorlage: 2018/0174 

7.  Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Stadt Beckum 

Vorlage: 2018/0204 

8.  Konzept zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung 

(Wasserversorgungskonzept) 

Vorlage: 2018/0180 

9.  Glasfaserverlegung beim Straßenendausbau im Baugebiet "Pflaumenallee-Ost" 

– Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Vorlage: 2018/0206 

10.  Bestellung von Vertreterinnen und Vertretern in die Gremien von juristischen 

Personen und Personenvereinigungen 

Vorlage: 2018/0195 

11.  Anfragen von Ratsmitgliedern 
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Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 12. Juli 2018 

– nicht öffentlicher Teil – 

2.  Bericht des Bürgermeisters 

3.  Beitritt zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der citeq 

Vorlage: 2018/0170 

4.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

 

Beckum, den 5. September 2018 gezeichnet 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Jugend und Soziales 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2018/0172 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Flexibler Einsatz der Fördermittel aus den Kapiteln 1 und 2 des Gesetzes zur Umsetzung 

des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.09.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

20.09.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Fördermittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsge-

setzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) können für die beschlossenen Maßnahmen 

so eingesetzt werden, dass möglichst der Höchstbetrag der Fördermittel abgerufen werden 

kann. 

Kosten/Folgekosten 

Auf die Vorlage 2015/0250 – Verwendung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestiti-

onsgesetz – Antrag der SPD-Fraktion vom 3. März 2015 – und die Vorlage 2018/0001 – 

Verwendung der Fördermittel aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kom-

munalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – wird verwiesen. 

Finanzierung 

Auf die Vorlage 2015/0250 – Verwendung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestiti-

onsgesetz – Antrag der SPD-Fraktion vom 3. März 2015 – und die Vorlage 2018/0001 –

Verwendung der Fördermittel aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kom-

munalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – wird verwiesen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Gewährung der Fördermittel durch den Bund an das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 

auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommu-

nen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG). 
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Das Land stellt seinerseits auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommu-

nalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) die Fördermittel 

den Kommunen zur Verfügung. Dabei verweist das Landesrecht vielfach auf die bundes-

rechtlichen Regelungen. 

Demografischer Wandel 

Die geförderten Investitionen sollen unter Berücksichtigung der demografischen Verände-

rungen auch längerfristig nutzbar sein (§ 13 KInvFöG NRW in Verbindung mit 

§ 4 Absatz 3 KInvFG). 

Erläuterungen 

Der Bund hat im Jahr 2015 das Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ 

zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kommunen in Höhe von insgesamt 

3,5 Milliarden Euro aufgelegt. Nach dem Förderbescheid der Bezirksregierung Münster 

vom 8. Oktober 2015 hat die Stadt Beckum Anspruch auf einen Förderbetrag in Höhe von 

bis zu 1.254.795,66 Euro. Es gilt der Fördersatz von 90 Prozent. Die Verwendung der För-

dermittel wurde in der Sitzung des Rates am 24. November 2015 beschlossen (siehe Vorla-

ge 2015/0250 – Verwendung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-

gesetz – Antrag der SPD-Fraktion vom 3. März 2015 – und Niederschrift über die Sitzung). 

Nach dem zuvor genannten Beschluss verteilt sich ein Betrag in Höhe von 

1.223.100,00 Euro auf insgesamt 5 Maßnahmen (Rathaus Neubeckum, Real-

/Sekundarschule, Kopernikus-Gymnasium, Sonnenschule (Turnhalle), Roncallischu-

le(Turnhalle)). Der verbleibende Förderbetrag in Höhe von 31.695,66 Euro ist seinerzeit für 

die Deckung möglicher Mehrausgaben vorgesehen worden. Sämtliche Maßnahmen sollen 

zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein. 

In der Praxis zeigt sich nun der Bedarf, die Verwendung der Fördermittel nach dem oben 

genannten Ratsbeschluss flexibler zu gestalten, um die möglichst umfassende Inanspruch-

nahme der Fördermittel zu gewährleisten. 

Die Maßnahme „Rathaus Neubeckum“ wurde im Jahr 2016 begonnen und bis zur abschlie-

ßenden Endabrechnung in das Jahr 2018 fortgeführt. Gegenüber den im Rahmen der Pla-

nung zur Umsetzung des KInvFG erwarteten Kosten in Höhe von 579.700,00 Euro zeigt die 

Endabrechnung der Maßnahme nunmehr förderfähige Kosten in Höhe von 

679.134,68 Euro, mithin eine Erhöhung der förderfähigen Kosten von 99.434,68 Euro, auf. 

Entsprechende Haushaltsmittel standen zur Verfügung, da zuvor Instandhaltungsrückstel-

lungen gebildet worden sind. 

Im Rahmen der Ausführung der Maßnahme sind entsprechend des Baufortschritts und des 

Mittelabflusses zur Begleichung der fälligen Rechnungen sukzessive Fördermittel bei der 

Bezirksregierung Münster abgerufen worden. Die für diese Maßnahme vorgesehenen För-

dermittel in Höhe von 521.730,00 Euro sind zwischenzeitlich vollständig abgerufen worden. 

Zusätzlich wurden für diese Maßnahme aufgrund von Mehraufwendungen bei der Bauaus-

führung weitere 31.695,66 Euro, die im Rahmen des Beschlusses des Rates vom 

24. November 2015 zur Deckung eben solcher Mehraufwendungen ausdrücklich vorgese-

hen waren, abgerufen worden. Damit sind aktuell 553.425,66 Euro Fördermittel für diese 

Maßnahme abgerufen worden. 
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Aufgrund der Erhöhung der förderfähigen Kosten wäre für die Maßnahme eine Förderung 

in Höhe von insgesamt 611.221,21 Euro (= 90 Prozent der förderfähigen Kosten) und damit 

eine weitere Förderung in Höhe von 57.795,55 Euro gegenüber der heute bereits abgeru-

fenen Förderung möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass der gesamte Förderbetrag in Hö-

he von bis zu 1.254.795,66 Euro, der auf die Stadt Beckum entfällt, nicht überschritten wird 

und die übrigen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden können. 

Ein weiterer Abruf von Fördermitteln könnte somit erfolgen, wenn andere Maßnahmen 

günstiger abgeschlossen werden können und so der für diese Maßnahmen vorgesehene 

Förderbetrag nicht in Anspruch genommen werden kann oder Fördermittel, die ursprüng-

lich anderen Maßnahmen zugeordnet wurden, zur Optimierung der Inanspruchnahme fle-

xibel für diese Maßnahme eingesetzt werden. Die weiteren gesetzlichen Bestimmungen 

(zum Beispiel Meldung zur Beendigung der Maßnahme) sind ebenfalls zu beachten. 

Die Maßnahme „Real-/Sekundarschule“ wurde im Jahr 2016 begonnen und wird voraus-

sichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen. Die hiermit zusammenhängende Teilmaßnahme 

„Energetische Sanierung Turnhalle Real-/Sekundarschule“ wurde im Jahr 2016 begonnen 

und konnte im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Mit den verbleibenden Teilmaßnahmen 

wurde im Jahr 2018 begonnen. 

Bei der energetischen Sanierung der Turnhalle an der Real-/Sekundarschule haben sich 

Minderaufwendungen in Höhe von 23.397,25 Euro ergeben. Somit konnten hierfür För-

dermittel in Höhe von 21.057,54 Euro (= 90 Prozent) noch nicht in Anspruch genommen 

werden. Diese bislang nicht verwendeten Fördermittel könnten für die Maßnahme „Rat-

haus Neubeckum“ verwendet werden. 

Die Beendigung einer Maßnahme ist innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten bei der Be-

zirksregierung Münster anzuzeigen (§ 8 Absatz 3 Satz 1 KInvFöG NRW). Nach diesem Zeit-

punkt können keine Fördermittel mehr für die Maßnahme abgerufen werden. 

Um die oben genannten „eingesparten“ Fördermittel in Höhe von 21.057,54 Euro auf die 

„teurer“ gewordene Maßnahme „Rathaus Neubeckum“ zu übertragen, wäre zunächst ein 

Ratsbeschluss erforderlich, da bislang keine „Flexibilisierung“ des Fördermitteleinsatzes 

beschlossen wurde. Sofern sich bei den derzeit noch in der Ausführung befindlichen Maß-

nahmen ebenfalls „Einsparungen“ bei den Fördermitteln ergeben sollten und diese auf 

kostenaufwendigere Maßnahmen übertragen werden sollten, wären ebenfalls erneute Be-

schlüsse erforderlich. Dieser zusätzliche bürokratische Aufwand soll vermieden werden. 

Damit die Verwaltung in die Lage versetzt wird, die Ausschöpfung der Fördermittel zu ge-

währleisten, ist die Ermächtigung durch den Rat erforderlich, die noch abrufbaren Förder-

mittel flexibel für die anderen beschlossenen Maßnahmen einsetzen zu können. Die Be-

zirksregierung Münster hat keine Vorbehalte gegen eine solche Ermächtigung. 

Der dargestellte Sachverhalt ist ebenfalls auf die Fördermittel aus dem Kapitel 2 des Geset-

zes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 

übertragbar. Hier sind jedoch die konkreten Maßnahmen noch nicht soweit begonnen, 

dass bereits Fördermittel abgerufen wurden. Die Möglichkeit, die Fördermittel flexibel ein-

zusetzen, sollte jedoch auch hier geschaffen werden. 
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Nach Abschluss aller geförderten Investitionen soll dem Rat ein Abschlussbericht zur Um-

setzung der Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestiti-

onsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – jeweils für Kapitel 1 und 2 – vorgelegt 

werden, aus dem die Maßnahmen mit ihren geplanten und tatsächlichen Beträgen sowie 

die entsprechenden abgerufenen Fördermittel hervorgehen. 

 

Anlage(n): 

ohne 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2018/0184 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Erlass einer Wettbürosteuersatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.09.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

20.09.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 3 zur Vorlage beigefügte Wettbürosteuersatzung wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. Durch den Erlass der Satzung entstehen zusätzliche Steuererträge. Vorsichtig ge-

schätzt werden diese mit 20.000 Euro für das Haushaltsjahr 2019 und mit jeweils 

30.000 Euro für die Folgejahre angenommen. 

Finanzierung 

Die Wettbürosteuern werden bei einem noch einzurichtenden Produktkonto vereinnahmt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Städte und Gemeinden sind gemäß § 1 Absatz 1 Kommunalabgabengesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen (KAG) dazu berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) 

zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Steuern 

sollen nur dann erhoben werden, soweit die Deckung der Ausgaben durch andere Einnah-

men, insbesondere durch Gebühren und Beiträge, nicht in Betracht kommt (§ 3 Absatz 2 

Satz 1 KAG). Nach Artikel 105 Absatz 2 a Satz 1 Grundgesetz dürfen lediglich örtliche Auf-

wandssteuern erhoben werden, die nicht mit bundesgesetzlich geregelten Steuern gleich-

artig sind. 

Demografischer Wandel 

Die Aspekte des demografischen Wandels sind insofern betroffen, dass über eine Wettbü-

rosteuer eine Ausbreitung von Wettbüros vermieden werden könnte, um unter anderem 

auch der Spielsucht in diesem Bereich vorzubeugen. 
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Erläuterungen 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19. September 2017 wurde zuletzt 

über die mögliche Erhebung einer Wettbürosteuer berichtet (siehe Vorlage 2017/0224 – 

Bericht über die mögliche Erhebung einer Wettbürosteuer – und Niederschrift über die 

Sitzung). 

Berichtet wurde, dass das Bundesverwaltungsgericht Leipzig am 29. Juli 2017 entschieden 

hat, dass eine aufgrund des Wetteinsatzes erhobene Wettbürosteuer zulässig ist. Nach der 

Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts und seiner Begründung 

hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen eine Mustersatzung veröffent-

licht. Auf dieser Basis ist nach Auffassung der Verwaltung nun eine rechtssichere Erhebung 

einer Wettbürosteuer möglich. 

Anfang des Jahres 2018 wurden die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zudem von dem 

Sportwettenveranstalter Tipico großflächig angeschrieben. Die Stadt Beckum wurde eben-

falls angeschrieben (siehe Anlage 1 zur Vorlage). Der Sportwettenveranstalter Tipico bezog 

in diesem Schreiben Stellung zu dem Thema Wettbürosteuer, um – so Tipico – eine Klage-

welle von Wettbürobetreiberinnen und Wettbürobetreibern zu vermeiden. Wesentliche 

Kritikpunkte von Tipico waren: 

 Die Wettbürosteuer sei verfassungswidrig, weil sie keine kommunale Aufwandssteuer 

darstelle. Zugleich wurde eingeräumt, dass nach dem Beschluss des Bundesverwal-

tungsgerichts Leipzig „eine kommunale Wettbürosteuer auf den Umsatz zulässig sein 

könnte“. 

 Der von kommunalen Verbänden vorgeschlagene Steuersatz von 3 Prozent auf den 

Wetteinsatz wirke kontraproduktiv und erdrosselnd. Tipico verwies in diesem Zu-

sammenhang auf durchgeführte Berechnungen, die – nach Auffassung Tipicos – na-

helegen, dass die bisherige Besteuerung (einiger Kommunen) nach einem Flächen-

maßstab durchschnittlich einer Besteuerung des Wetteinsatzes in Höhe von 1 bis ma-

ximal 1,5 Prozent entspreche. 

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen teilte hierzu mit Schnellbrief vom 

27. März 2018 (siehe Anlage 2 zur Vorlage) mit, dass die grundsätzliche Zulässigkeit einer 

Wettbürosteuer als örtliche Aufwandssteuer durch den Beschluss des Bundesverwaltungs-

gerichts Leipzig bereits hinreichend positiv im Sinne der Kommunen beantwortet sei. Von 

einem möglichen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, welches endgültig über 

die Vereinbarkeit einer Wettbürosteuer mit dem Grundgesetz entscheiden würde, sei dem 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen nichts bekannt. 

Zur Höhe des in der Mustersatzung vorgeschlagenen Steuersatzes von bis zu 3 Prozent auf 

den Wetteinsatz führte der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen aus, dass 

hiermit ein Rahmen für die Besteuerung beschrieben werden solle, der nach aktuellen Er-

kenntnissen und Einschätzungen Rechtssicherheit mit Blick auf das Erdrosselungsverbot 

und das Abstandsgebot zur bundesweiten Sportwettensteuer von 5 Prozent gewährleiste. 

Diese Empfehlung fuße insofern weder auf einer Analyse von Umsatzzahlen der nordrhein-

westfälischen Wettbürobetreiberinnen und -betreiber noch wird auf die unzulässige Be-

steuerung nach dem Flächenmaßstab Bezug genommen. Der Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen wies ausdrücklich darauf hin, dass der Beschluss über einen örtlich 

individuellen Steuersatz der Verantwortung der jeweiligen Kommune, im Speziellen des 

jeweiligen Rates als Satzungsgeber, unterliege. 
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Hierbei sei stets zu berücksichtigen, ob örtliche Gegebenheiten oder Entwicklungen auf 

eine erdrosselnde Wirkung der Besteuerung schließen lassen. 

Eine Wettbürosteuer besteuert das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sport-

wetten in Wettbüros, die neben der Annahme von Wettscheinen auch das Mitverfolgen der 

Wettereignisse ermöglichen. Das Mitverfolgen der Wettereignisse hat das Oberverwal-

tungsgericht Münster mit Beschluss vom 13. März 2018 konkretisiert. Eine Mitverfol-

gungsmöglichkeit setzt voraus, dass Wettereignisse im Rahmen einer Fernsehübertragung 

beobachtet werden können. Dies kann durch Live-Übertragungen oder eine zeitlich verzö-

gert Präsentation der Wettereignisse geschehen. Eine bloße Ergebnismitteilung oder eine 

reine Radioübertragung genügt hingegen nicht. 

Die Entwicklung hinsichtlich der Einführung einer Wettbürosteuer in den Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen stellt sich bisher unterschiedlich dar. Das im April 2018 bekannt ge-

machte Ergebnis einer Umfrage des Städte- und Gemeindebundes hat gezeigt, dass zum 

Zeitpunkt der Umfrage 36 Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine Wettbürosteuer erho-

ben haben. Die Kommunen, die den Steuermaßstab des Wetteinsatzes anwenden, erheben 

in der Regel einen Steuersatz von 3 Prozent. Dies gilt beispielsweise für die 

Stadt Dortmund, die beklagte Kommune im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

war, die Stadt Essen und die Stadt Ahlen. 

Im Beckumer Stadtgebiet werden momentan 3 Wettbüros betrieben. Die Einführung einer 

Wettbürosteuer soll auch dem Lenkungszweck dienen. Ziel ist es hier, das Glücksspiel ein-

zudämmen, der Zunahme von Wettbüros entgegenzuwirken und somit die Spielsucht zu 

bekämpfen. 

Mit einem regelmäßigen Besuch von Wettbüros sind erhebliche Suchtgefahren verbunden. 

Die Einführung der Wettbürosteuer dient daher auch der Bekämpfung der Spielsucht und 

dem präventiven Schutz der Spielerinnen und Spieler. Die Steuer kann zum einen das 

Stadtgebiet für die Ansiedlung weiterer Wettbüros unattraktiver machen. Zum anderen 

wird für die Spielerinnen und Spieler die Hemmschwelle für das Wetten heraufgesetzt und 

das Wetten weniger attraktiv. Über den Schutz der Spielerinnen und Spieler hinaus beste-

hen in Beckum momentan keine dringenden ordnungspolitischen Gründe für Beschrän-

kungen gegenüber Wettbüros. 

Auf der Basis der vorgenannten Ausführungen wird vorgeschlagen, die Erhebung einer 

Wettbürosteuer für die Stadt Beckum zu beschließen. Als Steuersatz werden 3 Prozent auf 

den Spieleinsatz vorgeschlagen. Dieser Steuersatz liegt im Bereich des vom Städte- und 

Gemeindebund Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Rahmens. Hiermit werden nach 

derzeitigen Erkenntnissen das Erdrosselungsverbot und das Abstandsgebot von der 

Sportwettensteuer beachtet. Inwieweit sich auf örtlicher Ebene Erkenntnisse für eine mögli-

che Erdrosselungswirkung zeigen, ist im Hinblick auf die Entwicklung des Bestandes zu be-

obachten. Dies wird nach der Einführung einer Wettbürosteuer – entsprechende Beschlüs-

se voraus gesetzt – durch die Verwaltung geschehen. Der beigefügte Satzungsvorschlag 

(siehe Anlage 3 zur Vorlage) basiert auf der Mustersatzung des Städte- und Gemeinde-

bundes Nordrhein-Westfalen und der Wettbürosteuersatzung der Stadt Essen. 

Die Verwaltung der Wettbürosteuer kann – insbesondere aufgrund der Anzahl von derzeit 

3 Wettbüros im Gebiet der Stadt Beckum – im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitä-

ten der Verwaltung erledigt werden. 
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Anzumerken ist, dass aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage bisher keine belastbaren 

Umsatzzahlen als Kalkulationsgrundlage für die Festsetzung der Höhe der Steuer vorliegen. 

Eine belastbare Prognose zur Aufkommensentwicklung ist daher aktuell nicht möglich. An-

fragen bei anderen Städten haben keine belastbaren Erkenntnisse gebracht. Insofern ist 

vorgesehen, für die Haushaltsplanung einen vorsichtig geschätzten Steuerertrag von 

10.000 Euro pro Wettbüro pro Jahr anzunehmen. Im Jahr 2019 würden aufgrund der vor-

gesehenen nachträglichen Veranlagung 3 Quartale festgesetzt, sodass sich hier ein ge-

schätzter Steuerertrag von 22.500 Euro ergeben könnte. Für die Haushaltsplanung sollen 

gerundet 20.000 Euro angesetzt werden. 

 

Anlage(n): 

1 Schreiben des Sportwettenveranstalters Tipico aus Januar 2018 

2 Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 27. März 2018 

3 Wettbürosteuersatzung der Stadt Beckum 



TOP Ö  5TOP Ö  5

















Anlage 1 zur Vorlage 2018/0184 

Diesen Schnellbrief und weitere tagesaktuelle Informationen, Gesetzesvorlagen und -texte, 
Mustersatzungen und -dienstanweisungen etc. aus dem kommunalen Bereich finden Sie im kostenlosen 
Intranet des StGB NRW. Die Zugangsdaten hierfür erhalten Sie im Hauptamt Ihrer Kommune. 

 
     Städte- und Gemeindebund NRW•Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 

 
 
Schnellbrief  90/2018 
 
An die 
Mitgliedsstädte und -gemeinden 
 
 
 

Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 
Kaiserswerther Straße 199-201 
40474 Düsseldorf  
Telefon 0211•4587-1 
Telefax 0211•4587-211 
E-Mail: info@kommunen-in-nrw.de 
pers. E-Mail: CarlGeorg.Mueller@kommunen-in-nrw.de 
Internet: www.kommunen-in-nrw.de 
 

Aktenzeichen: 41.6.4.8-001/001 
 

Ansprechpartner: Beigeordneter Hamacher, 
Referent Müller 
Durchwahl 0211•4587-220/255 
 

27. März 2018 
 

Wettbürosteuer – Initiativen des Sportwettenveranstalters Tipico 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
 
nach Veröffentlichung der Wettbürosteuer-Mustersatzung des Städte-und 
Gemeindebundes NRW mit Schnellbrief Nr. 297 vom 08.12.2017 sind der 
Geschäftsstelle zwei aufeinander bezogene Schreiben des Sportwettenveranstalters 
Tipico aus Dezember 2017 bzw. vom 01.02.2018 zur Kenntnis gelangt, die offenbar 
großflächig an Kommunen versendet wurden, die eine Wettbürosteuer eingeführt 
haben bzw. deren Einführung planen. 
 
Tipico stellt darin weitere Klagen/Klagewellen von Wettbürobetreibern für den Fall in 
Aussicht, dass die in den Schreiben eröffneten Vorschläge nicht umgesetzt würden. 
Man trete, so das erste Schreiben, 
 

„im allseitigen Interesse dafür ein, weitere massenhafte Rechtsstreitigkeiten 
über die Ausgestaltung der Wettbürosteuer – vorbehaltlich der grundsätzlichen 
Frage der Unzulässigkeit – nach Möglichkeit zu vermeiden.“ 

 
Tipico verweist dafür insbesondere auf folgende, aus seiner Sicht kritischen Punkte: 

 
i. Tipico hält die kommunale Wettbürosteuer bereits an sich für verfassungswidrig, 

weil sie keine kommunale Aufwandsteuer darstelle – wobei zugleich eingeräumt 
wird, dass nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juni 2017 
(Az. 9 C 7.16 u. a., vgl. Schnellbrief Nr. 159 v. 05.07.2017) „eine kommunale 
Vergnügungssteuer für Sportwettbüros („Wettbürosteuer“) auf den Umsatz 
zulässig sein könnte“. Mit diesem Urteil hatte das Bundesverwaltungsgericht die 

Rechtsprechung des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts im 

 

_ 
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Wesentlichen – mit Ausnahme der Erwägungen zum Steuermaßstab „Fläche“ – 
bestätigt.  

Über den aus Sicht von Tipico fehlenden Aufwandsteuercharakter sowie eine 
Gleichartigkeit mit der staatlichen Sportwettensteuer und einen Verstoß gegen 
die Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung müsse laut den vorliegenden 
Schreiben letztlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden. 
 
Aus Sicht der Geschäftsstelle sind die Fragen der grundsätzlichen Zulässigkeit 
einer Wettbürosteuer als örtlicher Aufwandsteuer sowie ihrer Ungleichartigkeit 
zur staatlichen Sportwettensteuer i. S. d. RennwLottG mit dem genannten Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts bereits hinreichend – positiv – beantwortet 
worden (vgl. Rn. 12 ff. und 19 ff. des Urteils). Dies gilt auch und gerade mit 
Blick auf die Rechtsauffassung des VGH Baden-Württemberg, auf die sich das 
Schreiben noch einmal ausdrücklich bezieht und der sich das 
Bundesverwaltungsgericht in den genannten Punkten ausdrücklich nicht 
angeschlossen hat.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat ebenfalls klargestellt, dass die 
Wettbürosteuer – in der dem Gericht zur Beurteilung vorliegenden Fassung der 
Besteuerung – auch nicht gegen den Grundsatz der Widerspruchsfreiheit der 
Rechtsordnung verstößt (Rn. 29 ff.). Zwar dürften konzeptionelle Entscheidungen 
des zuständigen Bundesgesetzgebers, wie er sie mit der staatlichen 
Sportwettenbesteuerung verfolge, nicht durch Entscheidungen eines 
Landesgesetzgebers in dem Sinne verfälscht werden, dass Normadressaten 
gegenläufigen Regelungen ausgesetzt wären. Im Ergebnis geschehe dies durch 
die kommunale Wettbürosteuer aus folgenden Gründen aber nicht: 
Gleichrangige Ziele des Staatsvertrages, die es auf Landesebene nicht zu 
konterkarieren gelte, seien 
 

„die Bekämpfung der Spielsucht einerseits und die Überführung des 
Glücksspielangebots in einen legalen Markt andererseits. Dem 
erstgenannten Ziel läuft die Wettbürosteuer ersichtlich nicht zuwider. Dass 
auch kein Widerspruch zum zweiten Ziel besteht, begründet das 
Oberverwaltungsgericht damit, dass der Wettbürosteuer keine erdrosselnde 
Wirkung zukomme, so dass sie nicht die Existenz eines begrenzten legalen 
Glücksspielangebots gefährde. Im Übrigen werde weder im 
Glücksspielstaatsvertrag noch im nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetz 
speziell das Glücksspielangebot in Wettbüros geschützt. Vielmehr werde 
lediglich ein legaler Bestand von Wettvermittlungsstellen vorgesehen. Soweit 
geltend gemacht werde, der Landesgesetzgeber wünsche Wettbüros wegen 
der dort im Gegensatz zum anonymen Wetten im Internet ausgeübten 
sozialen Kontrolle, habe sich dies nicht in einem Normbefehl des 
Glücksspielrechts niedergeschlagen, erst Recht nicht im Sinne des 
Ausschlusses einer Besteuerung von Wettbüros. Der Senat schließt sich 
dieser Argumentation im Ergebnis an. (…) 
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Zwar sollte der ermäßigte Steuersatz [sc. der staatlichen Sportwettensteuer] 
- wie oben näher dargelegt wurde - attraktive Bedingungen schaffen, um 
eine Überführung des bisherigen illegalen Wettangebots in die Legalität 
und damit unter die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen des 
Glücksspielstaatsvertrages zu fördern. Dem widerspricht allerdings eine 
moderat bemessene Vergnügungssteuer, die - gewissermaßen zur "örtlichen 
Feinsteuerung" - auf einen ausgewählten Teil der Sportwetten erhoben 
wird, nicht. Denn das neue Glücksspielrecht sieht gerade keine unbegrenzte 
Zulassung von Wettannahmestellen, sondern wegen ihrer besonderen 
Gefahren deren zahlenmäßige Beschränkung vor. Dass Wettbüros allein 
durch die Wettbürosteuer derart geschwächt werden, dass sich hierdurch 
die Gefahr eines Ausweichens von Wettkunden in die Illegalität ergibt, ist 
nicht ersichtlich und im Übrigen eine Frage der - noch zu erörternden - 
Erdrosselungswirkung der Steuer.“ 

(BVerwG, Urteil vom 29. Juni 2017 – 9 C 7.16 – Rn. 37 f., Herv. nicht im 
Orig.) 

 
In der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juni 2017 war 
dieser Gedankengang mit der Formulierung umschrieben worden, dass die 
kommunale Wettbürosteuer jedenfalls dann nicht mit der Zielsetzung des 
Bundesgesetzgebers in Widerspruch stehe, „wenn sie - wie vorliegend - einen 
hinreichenden Abstand zu der bereits durch die Bundessteuer verursachten 
Steuerlast wahrt“. 
 
Im Ergebnis führt das Gericht, wie in der zitierten Passage deutlich zum 
Ausdruck kommt, auch die Frage eines hinreichenden Abstands zur 
Sportwettensteuer bzw. der Widerspruchsfreiheit im Wesentlichen auf die 
Prüfung des Erdrosselungsmaßstabs zurück (dazu sogleich unter ii.). 
 
Von einem etwaigen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das von 
Tipico ebenfalls in Aussicht gestellt wird, ist der Geschäftsstelle aktuell nichts 
bekannt.  
 

ii. Den Hauptkritikpunkt von Tipico bildet der – auch in der StGB-Mustersatzung 
als Größenordnung genannte – Steuersatz von 3 % auf den Wetteinsatz. Das 
Schreiben hält einen Steuersatz von 3 % des Wetteinsatzes für „untragbar 
hoch“; er wirke „kontraproduktiv“ und erdrosselnd. Die meisten Vermittler 
könnten laut Tipico bei einer Steuerbelastung von 3 % des Wetteinsatzes nicht 
überleben. Nach Kenntnis von Tipico 
 

„liegen ihm (…) keinerlei Erfahrungswerte über Einsätze in Sportwettbüros 
zugrunde. Dieser Mangel ist den Kommunen auch bewusst. 
Wettbürobetreiber wurden deshalb nach unseren Informationen in den 
letzten Wochen landesweit vermehrt angeschrieben mit der Bitte um 
Offenlage der Umsatzzahlen.“ 
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Außerdem weist Tipico darauf hin, dass die Umsatzzahlen oftmals wenig 
aussagekräftig in Relation zu dem verbleibenden Gewinn auf Vermittler-
/Veranstalterseite (dem sog. „Hold“: Wetteinsatz abzüglich Gewinnauszahlung) 

seien. 
 
Aus Sicht der Geschäftsstelle kann lediglich bestätigt werden, dass die 
Nennung eines möglichen Steuersatzes von 3 % nicht auf einer Analyse von 
Umsatzzahlen der nordrhein-westfälischen Wettbürobetreiber fußt, sondern 
einen Rahmen für die Besteuerung beschreiben soll, der nach aktuellen 
Erkenntnissen und Einschätzungen Rechtssicherheit mit Blick auf das 
Erdrosselungsverbot bzw. die Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung 
(Abstandsgebot) gewährleisten kann. 
 
Ein Steuersatz von 3 % auf den Wetteinsatz stellt dabei selbstverständlich 
keine verbindliche Vorgabe für den kommunalen Satzungsgeber dar. Vielmehr 
bleibt der Beschluss des örtlich-individuellen Steuersatzes in der Verantwortung 
des Rates. Aus der Beratungspraxis ist der Geschäftsstelle auch bekannt, dass 
örtliche Steuersätze die 3 %-Schwelle vielfach unterschreiten, etwa dann, wenn 
eine aufkommensneutrale Besteuerung nach Umstellung des Steuermaßstabs 
angestrebt wird.  
 
Gleichwohl bleibt – unabhängig von der Höhe des individuellen Steuersatzes – 
stets zu beobachten, ob örtliche Entwicklungen auf eine erdrosselnde Wirkung 
der Besteuerung schließen lassen. Dies hat auch das Bundesverwaltungsgericht 
in seinem genannten Urteil vom 29. Juni 2017 unter Inbezugnahme der 
bekannten Erdrosselungsmaßstäbe noch einmal wiederholt: 
 

„Ein Eingriff in die Freiheit der Berufswahl liegt dann vor, wenn die Steuer 
ihrer objektiven Gestaltung und Höhe nach es in aller Regel unmöglich 
macht, den angestrebten Beruf ganz oder teilweise zur wirtschaftlichen 
Grundlage der Lebensführung zu machen (stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 1. April 1971 - 1 BvL 22/67 - BVerfGE 31, 8 <29> und 
Kammerbeschluss vom 3. Mai 2001 - 1 BvR 624/00 - NVwZ 2001, 1264). 
Einer kommunalen Steuer kommt danach eine erdrosselnde Wirkung zu, 
wenn mit der Ausübung des in Rede stehenden Berufs in der Gemeinde 
infolge dieser Steuer nach Abzug der notwendigen Aufwendungen kein 
angemessener Reingewinn erzielt werden kann (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 
1. April 1971 - 1 BvL 22/67 - BVerfGE 31, 8 <22 f.> und vom 4. Februar 
2009 - 1 BvL 8/05 - BVerfGE 123, 1 <36 f.>). Der Betrachtung ist nicht 
der einzelne, sondern ein durchschnittlicher Betreiber im Gemeindegebiet 
zugrunde zu legen. Art. 12 GG gewährleistet keinen Bestandsschutz für die 
Fortsetzung einer unwirtschaftlichen Betriebsführung. Es ist daher zu 
ermitteln, ob der durchschnittlich zu erzielende Bruttoumsatz die 
durchschnittlichen Kosten unter Berücksichtigung aller anfallenden Steuern 
einschließlich eines angemessenen Betrages für Eigenkapitalverzinsung und 
Unternehmerlohn abdecken kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Oktober 
2015 - 9 C 22.14 - BVerwGE 153, 116 Rn. 17). (…) 
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Selbst wenn man dies zugrunde legt [sc. dass der unternehmerische 
Entscheidungsspielraum und die Möglichkeit der Steuerabwälzung auf den 
Kunden eingeengt sind, weil umfangreiche gewerbe- und 
glücksspielrechtliche Beschränkungen bestehen], hat der Kläger nicht 
substantiiert behauptet, dass die Einnahmen eines Wettbürobetreibers aus 
der Vermittlung von Sportwetten die durchschnittlichen Kosten nicht 
abdecken und kein angemessener Unternehmerlohn mehr verbleibt. Dem 
Oberverwaltungsgericht ist in seiner Einschätzung beizupflichten, dass 
angesichts des derzeitigen Booms von Wettbüros auch keine Tendenz zum 
Absterben dieser Branche erkennbar ist (im Ergebnis ebenso Birk, 
Rechtsgutachten zur rechtlichen Zulässigkeit der kommunalen 
Wettbürosteuer, 5. November 2014, S. 26 f.). (…) Für eine allgemeine, 
unterhalb der Erdrosselungsgrenze liegende Schwelle einer 
unverhältnismäßig hohen Steuerbelastung ist kein Raum. Wirkt die Steuer 
nicht erdrosselnd, weil sie einem umsichtig handelnden durchschnittlichen 
Unternehmer die Möglichkeit belässt, einen angemessenen Gewinn zu 
erwirtschaften, ist sie in der Regel nicht unverhältnismäßig“. 

(BVerwG, Urteil vom 29. Juni 2017 – 9 C 7.16 – Rn. 41) 
 
Damit ist auf der einen Seite ein Beobachtungsauftrag für die Städte und 
Gemeinden verbunden, wie sich ihre örtlich-individuelle Besteuerung konkret 
auswirkt. Auf der anderen Seite lassen sich mit diesen Maßstäben landes- oder 
gar deutschlandweite Aussagen zur Angemessenheit eines Steuersatzes – wie 
Tipico sie formuliert – nur schwerlich in Einklang bringen. Zudem ist darauf 
hinzuweisen, dass die Wettbürosteuer als kommunale Aufwandsteuer auf eine 
kalkulatorische Abwälzbarkeit hin ausgelegt ist, deren Möglichkeit das 
Bundesverwaltungsgericht auch ausdrücklich bestätigt (Rn. 43 ff.). In diesem 
Sinne ist von einer Betroffenheit der Wettbürobetreiber – indirekt – erst dann 
auszugehen, wenn auf Seiten der Wettkunden wegen der Steuer tatsächlich ein 
massiver Rückgang von Wetten zu verzeichnen wäre. 
 
In diesem Licht sind auch die von Tipico durchgeführten Berechnungen zu 
bewerten, die nahelegen, dass die bisherige Besteuerung nach einem 
Flächenmaßstab durchschnittlich einer Besteuerung des Wetteinsatzes in Höhe 
von 1 % bis maximal 1,5 % entspreche. Aus Sicht der Geschäftsstelle 
fehlerhaft ist allerdings, daraus den Umkehrschluss zu ziehen, dass eine 
höhere Besteuerung per se nicht zulässig oder auch nur problematisch ist.  
 
Dies gilt auch dann, soweit im Rahmen der Umstellung des Steuermaßstabs für 
die Zukunft eine höhere Besteuerung beschlossen wird, die Umstellung mit 
anderen Worten also nicht aufkommensneutral stattfindet. Steuersätze sind 
veränderbar, solange das Erdrosselungsverbot und die zum Rückwirkungsverbot 
bzw. Vertrauensschutz erwähnten Maßgaben beachtet werden. Soweit örtlich 
allerdings eine aufkommensneutrale Umstellung der Besteuerung gewünscht 
sein sollte, lassen erste Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft vermuten, dass 
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dafür – je nach Ausgestaltung des früheren Flächenmaßstabs – ein Steuersatz 
von 3 % nicht unbedingt erforderlich ist. 
 
An der dargestellten Bewertung ändert schließlich auch der Umstand nichts, 
dass Tipico seine Berechnungen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC 
auf ihre Nachvollziehbarkeit hat untersuchen lassen (Gegenstand des zweiten 
eingangs erwähnten Schreibens vom 1. Februar 2018). 
 

iii. Tipico betont außerdem, dass die Besteuerung von reinen Wettannahmestellen 
ohne Fernsehübertragung ausscheide, und schlägt eine entsprechende 
Klarstellungs-Formulierung für die örtlichen Satzungen vor. 
 
Aus Sicht der Geschäftsstelle ist diesem Anliegen mit der Definition des 
Steuergegenstandes in § 2 der Mustersatzung bereits ausreichend gedient. 
 

iv. Gleiches gilt für den Einwand, dass das online-Geschäft nicht besteuert werden 
könne und es dazu einer entsprechenden Klarstellung bedürfe. Auch dies wird 
von § 2 der Mustersatzung erfasst. 
 

v. Den Ausführungen zum Rückwirkungs- und Schlechterstellungsverbot trägt die 
Mustersatzung ebenfalls bereits Rechnung (vgl. die Erläuterungen zu § 7a der 
Mustersatzung). 
 

Bei Gelegenheit dieses Schnellbriefs möchten wir zudem darauf hinweisen, dass die 
Mustersatzung in § 7 eine redaktionelle Änderung erfahren hat (Korrektur der 
Absatz-Nummerierung bzw. der internen Verweisungen). Die korrigierte Satzung ist an 
gewohnter Stelle im Mitgliederbereich des StGB NRW-Internetangebots unter Fachinfo 
und Service > Mustersatzungen zu finden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung: 
 
gez. Claus Hamacher 
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Wettbürosteuersatzung der Stadt Beckum 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 1 bis 3 und 20 Absatz 2 Buchstabe b Kommunalab-

gabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) hat der Rat der Stadt Beckum 

am __________ folgende Satzung beschlossen. 

§ 1 

Steuererhebung 

Die Stadt Beckum erhebt eine Wettbürosteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vor-

schriften dieser Satzung. 

§ 2 

Steuergegenstand 

(1) Der Besteuerung unterliegen das im Stadtgebiet ausgeübte Vermitteln und/oder Ver-

anstalten von Pferdewetten und Sportwetten in Räumlichkeiten, die neben der An-

nahme von Wettscheinen – auch an Terminals, Wettautomaten oder ähnlichen Wett-

vorrichtungen – auch das Mitverfolgen der Wettergebnisse ermöglichen (Wettbüros). 

(2) Wettvermittlung ist das Ermöglichen des Abschlusses von Wetten in Räumlichkeiten 

nach Absatz 1. 

(3) Wettveranstaltung ist das Ermöglichen des Abschlusses von Wetten in eigener Ver-

antwortlichkeit. 

§ 3 

Steuerschuldende Person 

(1) Die ein Wettbüro betreibende Person ist steuerschuldend, auch wenn sie selbst als 

veranstaltende Person von Wettereignissen auftritt. 

(2) Mehrere steuerschuldende Personen haften gesamtschuldnerisch. 

§ 4 

Bemessungsgrundlage 

Für die Berechnung der Steuer werden die für den Abschluss der Wetten aufgewendeten 

Beträge zugrunde gelegt. Hierzu zählen insbesondere die Wetteinsätze auf der Basis des 

Nennwerts des Wettscheins sowie zusätzliche Entgelte, die bei den wettenden Personen 

erhoben werden. 

§ 5 

Steuersatz 

Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat 3 Prozent der für den Abschluss der 

Wetten aufgewendeten Gesamtbeträge nach § 4. 
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§ 6 

Mitteilungspflichten 

(1) Wer ein Wettbüro in Betrieb nimmt, hat dieses unverzüglich – spätestens innerhalb 

von 14 Tagen nach Inbetriebnahme – schriftlich der Stadt Beckum als Steuerbehörde 

anzumelden. Bereits bestehende Wettbüros sind innerhalb von 14 Tagen nach In-

krafttreten dieser Satzung anzumelden. 

Die Anmeldung muss folgende Angaben enthalten: 

 Vornamen, Name und Anschrift der betreibenden Person, 

 Zeitpunkt der Eröffnung und Anschrift des Wettbüros, 

 Angaben über die Art der Wettangebote und die jeweilige wettveranstaltende 

Person sowie 

 eine Auflistung aller eingesetzten Wettterminals mit der jeweiligen Gerätenum-

mer. 

Mit der Anmeldung sind die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen vorzule-

gen. 

(2) Änderungen der Anmeldedaten und die Betriebseinstellung eines Wettbüros sind 

innerhalb von 14 Tagen ab Eintritt der Änderungen beziehungsweise der Betriebsein-

stellung schriftlich anzuzeigen. 

§ 7 

Entstehung des Steueranspruchs 

Der Steueranspruch entsteht mit der Annahme der Wetteinsätze. 

§ 8 

Verfahren zur Besteuerung und Selbsterklärung 

(1) Die steuerschuldende Person hat der Stadt Beckum die für die Festsetzung erforderli-

chen Angaben – insbesondere die Summe der im Sinne der §§ 4 und 5 für den Ab-

schluss der Wetten aufgewendeten Beträge – bis zum 15. Kalendertag des auf das zu 

besteuernde Kalendervierteljahr folgenden Monats schriftlich mittels vorgeschriebe-

nen Vordrucks zu übermitteln (Selbsterklärung). 

(2) Der Selbsterklärung sind die Abrechnungen zwischen der ein Wettbüro betreibenden 

Person und der wettveranstaltenden Personen beizufügen. Die wettveranstaltenden 

Personen haben für den Besteuerungszeitraum die für den Abschluss von Wetten 

entgegengenommenen Beträge mitzuteilen und durch geeignete Unterlagen, zum 

Beispiel Umsatzlisten oder Ähnliches, nachzuweisen. 

(3) In besonderen Fällen kann die Stadt Beckum – unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 

Widerrufs – auf die Beifügung der Abrechnungen verzichten. 

§ 9 

Festsetzung 

(1) Die Steuer wird für den Besteuerungszeitraum durch einen Steuerbescheid festge-

setzt. 
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(2) Die Steuer, eine Sicherheitsleistung sowie ein Verspätungszuschlag nach § 10 werden 

mit einem Steuerbescheid festgesetzt und sind innerhalb eines Monat nach Bekannt-

gabe des Steuerbescheides zu entrichten. 

§ 10 

Steuerschätzung, Verspätungszuschlag und Sicherheitsleistung 

(1) Soweit die Besteuerungsgrundlagen nicht ermittelt oder berechnet werden können, 

werden sie nach § 12 KAG NRW in Verbindung mit § 162 Abgabenordnung (AO) ge-

schätzt. 

(2) Wenn die steuerschuldende Person die Fristen nach §§ 6 und 8 nicht wahrt, kann nach 

§ 12 KAG NRW in Verbindung mit § 152 AO ein Verspätungszuschlag erhoben wer-

den. 

(3) Auf Grundlage von § 12 KAG NRW in Verbindung mit § 241 AO kann eine Sicherheits-

leistung bis zur Höhe der voraussichtlichen Steuerschuld verlangt werden. 

§ 11 

Steueraufsicht 

(1) Die steuerschuldende Person sowie sonstige Inhaberinnen und Inhaber von Räum-

lichkeiten nach § 2 Absatz 1 sind verpflichtet, städtischen Beschäftigten zur Feststel-

lung von Steuertatbeständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung Zugang zu den 

für das Wettbüro genutzten Räumlichkeiten zu gewähren. Auf § 12 KAG NRW in Ver-

bindung mit §§ 98 und 99 AO wird verwiesen. 

(2) Die steuerschuldende Person und die von ihr mit den Aufgaben des Wettbüros be-

auftragten Personen haben städtischen Beschäftigten auf Verlangen Aufzeichnungen, 

Bücher, Geschäftsunterlagen, elektronische Aufzeichnungen und andere Unterlagen 

in der Betriebsstätte beziehungsweise den Geschäftsräumen im Stadtgebiet unver-

züglich und vollständig vorzulegen sowie Auskünfte zu erteilen. Auf § 12 KAG NRW in 

Verbindung mit den §§ 90 und 93 AO wird verwiesen. 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Absatz 2 Buchstabe b KAG NRW handelt, wer vor-

sätzlich oder leichtfertig gegen folgenden Vorschriften beziehungsweise Verpflich-

tungen dieser Satzung zuwiderhandelt:  

1. § 6 Nichterfüllung der Anmelde- oder Anzeigepflichten, 

2. § 8 Absatz 1 und Absatz 2 keine oder unrichtige Abgabe der Selbsterklärung, 

3. § 11 Absatz 1 keine Zugangsgewährung, 

4. § 11 Absatz 2 Nichtvorlage der Unterlagen und/oder keine Aus-

kunftserteilung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Bestim-

mungen über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach §§ 17 und 20 KAG NRW sind 

anzuwenden. 
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§ 13 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker 2018/0174 

Telefon: 02521 29-415 öffentlich 

Ausstattung eines Reserve-Notarzteinsatzfahrzeuges (Reserve-NEF) 

– Zustimmung zu einer erheblichen überplanmäßigen Überschreitung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.09.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

20.09.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der erheblichen überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 

60.000,00 Euro für die Ausstattung eines nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises 

Warendorf vorzuhaltenden Reserve-NEF im Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt.  

Die überplanmäßig bereitgestellten Mittel beinhalten bereits einen Aufschlag für eventuel-

le Preissteigerungen. Die Auszahlung erfolgt bei der Investitionsmaßnahme 00090002 – 

Technische Ausrüstung > 410 Euro – unter dem Produktkonto 020505.783103 – Auszah-

lungen für Technische Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro. 

Kosten/Folgekosten 

Im Vorfeld der geplanten Beschaffungsmaßnahme wurde eine Markterkundung durchge-

führt und hiernach eine Summe in Höhe von circa 55.000,00 Euro für die pflichtige Ausstat-

tung eines Notarzteinsatzfahrzeuges veranschlagt. Die Zusammensetzung der Summe 

kann der Anlage entnommen werden. 

Finanzierung 

Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme 00110044 – Fahr-

zeuge, SW 3000 St – unter dem Produktkonto 020501.783201 – Auszahlungen für Fahr-

zeuge. Insbesondere aufgrund des verabschiedeten Löschwasserkonzeptes (siehe Vorla-

ge 2017/0180 – Löschwasserkonzept als Anlage der 1. Fortschreibung des Brandschutzbe-

darfsplanes der Stadt Beckum – und Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt 

Beckum vom 19. Oktober 2017) ist eine vollständige Ausschöpfung der hier zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel nicht zu erwarten. 
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Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Beschaffungen erfolgen auf der Grundlage der Dienstanweisung für Vergaben der 

Stadt Beckum sowie der Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen Teil A (VOL/A). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf wurde am 20. Oktober 2017 

vom Kreistag beschlossen und ist am 21. Oktober 2017 in Kraft getreten. 

Darin sind unter anderem Art und Anzahl der kreisweit vorzuhaltenden Reserve-

Rettungsdienstfahrzeuge in den mittleren Städten (Ahlen, Beckum, Oelde, Warendorf) und 

den Kreis-Rettungswachen (Drensteinfurt, Ennigerloh, Wadersloh) verbindlich festgelegt. 

Für die Stadt Beckum bedeutet dies die Vorhaltung eines Reserve-NEF und eines Reserve-

Rettungswagens (Reserve-RTW) an der Feuer- und Rettungswache Beckum. 

Des Weiteren hat der Kreis Warendorf hinsichtlich der Fahrzeuggüte und der medizini-

schen Ausstattung der Reservefahrzeuge Reglungen getroffen. Hiernach sollte es sich bei 

den Reservefahrzeugen in der Regel um abgeschriebene Fahrzeuge handeln, die vollstän-

dig mit medizinischen Geräten nach DIN 75079 ausgestattet sind. Hintergrund dazu ist, 

dass die Reservefahrzeuge zur Spitzenabdeckung eingesetzt werden sollen. 

Das im Jahre 2014 durch eine Ersatzbeschaffung ersetzte und vollständig abgeschriebene 

NEF wurde bislang als Reserve ohne medizinische Geräte vorgehalten. Der notwendige 

Innenausbau für die benötigten medizinischen Geräte ist entsprechend gegeben, sodass 

lediglich die Beladung nach DIN 75079 zu beschaffen ist. 

Die für die Beladung notwendigen Haushaltsmittel konnten im Hinblick auf das späte In-

krafttreten des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Warendorf nicht rechtzeitig für 

2018 veranschlagt werden. 

 

Anlage(n): 

Kosten für die Ausstattung des Reserve-NEF nach DIN 75079 



Anlage zur Vorlage 2018/0174

Position
Gegenstand beziehungsweise 

Lieferleistung

geschätzter Anschaffungswert 

(inklusive Mehrwertsteuer)

1 EKG-Gerät (Corpuls³) 30.000,00 Euro

2 Beatmungsgerät (Oxylog 2000plus) 12.500,00 Euro

3 Absaugeinheit 640,00 Euro

4 Spritzenpumpe (Perfusor) 1.350,00 Euro

5 Notfallrucksack 430,00 Euro

6 Medikamententasche 1.150,00 Euro

7 Sauerstofftasche 230,00 Euro

8 Demandventil 450,00 Euro

9 Kindernotfalltasche 290,00 Euro

10 Videolaryngoskop 2.000,00 Euro

11 Intraoszärer Zugang (IZ-IO-Set) 2.300,00 Euro

12 Cyanokit 1.000,00 Euro

13 CO-Warner 980,00 Euro

14 Feuerwehrhelme 600,00 Euro

15 Ohrthermometer 160,00 Euro

16 Pulsoxymeter 370,00 Euro

Summe (brutto) 54.450,00 Euro

Kosten für die Ausstattung des Reserve-Notarzteinsatzfahrzeuges 

(Reserve-NEF) nach DIN 75079
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Beteiligte(r): Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit 
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Fachbereich Jugend und Soziales 

Auskunft erteilt: Herr Essmeier 2018/0204 
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Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Stadt Beckum 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt 

18.09.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

20.09.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Inklusionsplan zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention in der Stadt Beckum wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Bei verschiedenen Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog entstehen Kosten in bislang 

unbekannter Höhe. Im Übrigen entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden 

Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der jeweiligen Haushaltspläne. So-

weit die Umsetzung von Maßnahmen konkret geplant wird, sind entsprechende Haushalts-

ansätze zu bilden. Soweit keine maßnahmenbezogenen Ansätze erforderlich werden, er-

folgt die Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln und den im Übrigen gebildeten 

Haushaltsansätzen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlage bildet neben der UN-Behindertenrechtskonvention die Verfassung 

der Bundesrepublik Deutschland und in Folge die Spezialgesetze und Gleichstellungsge-

setze. 
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Demografischer Wandel 

Der Inklusionsplan berührt viele Bereiche des demografischen Wandels. Er ergänzt unter 

anderem die im Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025 angesprochenen Aufgabenstel-

lungen wie zum Beispiel Wohnen, Mobilität, Bildung und politische Partizipation. 

Abgesehen von den Maßnahmen, die speziell für das Kindesalter und die Jugendförderung 

vorgesehen sind, sind zum Beispiel die Belange von älteren Menschen immer auch Be-

standteil der weiteren Maßnahmen. 

Die Herstellung von Barrierefreiheit im baulichen Kontext nutzt im Regelfall allen Men-

schen. Publikationen in verständlicher oder leichter Sprache dienen auch Personen, die mit 

der deutschen Sprache nicht als Muttersprache aufgewachsenen sind und darüber hinaus. 

Erläuterungen 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahr 2015 zur Entwicklung einer 

kommunalen Inklusionsstrategie wurde im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Woh-

nen und Ehrenamt am 1. März 2016 beraten. Es wurde seinerzeit beschlossen, einen Inklu-

sionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu erstellen. Die Verwal-

tung wurde mit der Erstellung des Planes beauftragt. 

Der Arbeitskreis Begegnung, welcher sich aus Mitgliedern des Ausschusses für Inklusion, 

Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Verwal-

tung zusammensetzt, hat den Inklusionsplan in den vergangenen 2 Jahren für die 

Stadt Beckum erarbeitet. 

Auf der Grundlage des Inklusionsplanes des Kreises Warendorf aus dem Jahr 2013 wurde 

der örtliche Entwurf erstellt. Der Plan des Kreises wurde in enger Abstimmung mit Exper-

tinnen und Experten in verschiedenen Arbeitsgruppen diskutiert, mit den notwendigen 

Handlungsoptionen versehen und mit einem breit angelegten Maßnahmenkatalog verse-

hen. Diese Maßnahmen mit Zuständigkeiten auf externer Ebene, Kreisebene und kommu-

naler Ebene wurden zur Grundlage der Entwicklung des Beckumer Planes gemacht. 

Die der kommunalen Ebene zuzuordnenden Maßnahmen sind systematisch hinsichtlich der 

Übertragbarkeit auf die Stadt Beckum geprüft und durch Fachgespräche mit den örtlichen 

Bereichsleitungen angepasst und geordnet worden. Ergänzende Aufgabenstellungen und 

Maßnahmen wurden für die kommunale Ebene ermittelt und in den Plan mit aufgenom-

men. Die Aufgaben selbst zeigen sehr deutlich, dass Inklusion ein Querschnittsthema ist 

und alle Fachbereiche der Verwaltung betroffen sind. Bei einzelnen Maßnahmen ist eine 

Kooperation mit externen Stellen notwendig. Sie zeigen aber auch, dass Prozesse bereits 

auf kommunaler Ebene angestoßen worden sind. 

Die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft ist das große Ziel und daran muss nachhaltig 

gearbeitet werden. Dies wird auch in den aufgeführten Maßnahmen mehr als deutlich. In 

Abstimmung mit den Fachbereichen der Verwaltung wurde eine Priorisierung nach Zeit-

fenstern vorgenommen. Diese Zeitfenster sind in kurzfristig (bis 3 Jahre), mittelfristig (bis 

5 Jahre) und langfristig (ab 5 Jahre) eingeteilt. Verschiebungen sind bei Nichteinhaltung 

dieser Zeitfenster zu dokumentieren. Verantwortlich für die Umsetzung sind die zuständi-

gen Fachbereiche. Eine Begleitung des Umsetzungsprozesses ist durch die Beauftragte für 

die Belange von Menschen mit Behinderung und dem Facharbeitskreis Begegnung des 

Ausschusses gewährleistet. 
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Eine regelmäßige Berichterstattung über den jeweiligen Umsetzungsstand wird im Aus-

schuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Ehrenamt und Wohnen vorgenommen. 

Der Inklusionsplan soll mit Ablauf des 1. Zeitfensters, also nach 3 Jahren, evaluiert und 

fortgeschrieben werden. 

 

Anlage(n): 

Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Stadt Beckum 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

 

Inklusionsplan zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 

in der Stadt Beckum 

pixabay.com/de/zugänglichkeit-behinderung-1682903/ 

Arbeitskreis Begegnung 
Stand: Juni 2018 

Anlage zur Vorlage 2018/0204
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Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.  

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes 
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- 
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Grußwort des Bürgermeisters 

Unsere Gesellschaft muss sich in allen Bereichen so aufstellen, dass alle Menschen 
gleichberechtigt zusammen leben, dass jeder Mensch an allen Lebensbereichen 
teilhaben kann. Das bedeutet, dass auch in Beckum Barrieren weiter abgebaut werden 
müssen, und das sind nicht nur die offensichtlichen. Im Alltag von Menschen mit einer 
Behinderung, von Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder Sprachraum, von 
Menschen mit geringerer Bildung gibt es viele zusätzliche Hürden zu bewältigen. Das 
sind nicht nur die vielbeschworenen Bordsteinkanten oder Treppen. Das sind auch die 
fehlende Blindenschrift an einer Gedenktafel, ein Vortrag ohne Gebärdendolmetscher, 
Internetseiten in kleiner Schrift für Sehbeeinträchtigte oder schwer verständliche oder 
gar unverständliche Texte für Menschen, die sich mit komplizierten Texten schwer tun. 

Und natürlich sind es weiterhin die baulichen Hindernisse, die oftmals die Teilnahme an 
einer Versammlung oder den Besuch eines Konzerts oder Theaterstücks einschränken 
oder gar unmöglich machen. 

All diese Hürden abzubauen ist eine große Herausforderung. Mit diesem Inklusionsplan 
gehen wir sie Schritt für Schritt weiter an. Der Maßnahmenkatalog listet kurzfristige, mit-
mittelfristige und langfristige Ziele auf. Basis ist die UN-Behindertenrechtskonvention, 
die hier in den nächsten Jahren weiter umgesetzt wird. Jeder Mensch muss 
grundsätzlich in die Lage versetzt werden, Entscheidungen zu treffen, sich für seine 
Rechte einzusetzen, den eigenen Lebensunterhalt sicherzustellen, am kulturellen, 
politischen und sozialen Leben teilzunehmen. 

Der Arbeitskreis Begegnung hat den Inklusionsplan gemeinsam mit der 
Behindertenbeauftragten der Stadt Beckum aufgestellt. Innerhalb der Verwaltung sind 
viele Bereiche von der Umsetzung betroffen. Viele Organisationen und Einrichtungen 
werden dabei einbezogen und an diesem Prozess mitwirken. 

Gehen wir es gemeinsam an. 

Beckum im Juni 2018 
Dr. Karl-Uwe Strothmann 
Bürgermeister 
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1 Einleitung 

Inklusion ist ein Menschenrecht 

Die Menschenrechte sind „Kraft Menschseins“ ein erworbenes, unverkäufliches und 
unteilbares Recht eines jeden Menschen. Sie sind Ausdruck der Verständigung auf 
eine gemeinsame, moralische und rechtliche Werteordnung, die für die ganze 
Menschheit gelten. Daraus folgt, dass sie vor- und überstaatlich sein sollen, höher 
gestellt sein sollen, als die Gesetze der Nationalstaaten. Kein Nationalstaat kann 
Menschenrechte verleihen, sie können nur als solche anerkannt werden. Die 
Anerkennung erfolgt durch Ratifizierung und Umsetzung entsprechender 
Abkommen.1  

Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention als 
völkerrechtliches Abkommen unterzeichnet und ratifiziert. Sie ist im Frühjahr 2009 
in Deutschland in Kraft getreten. 

Mit ihr sind keine neuen oder speziellen Rechte für Menschen mit Behinderung in 
Kraft getreten. In ihr sind 17 subjektive Menschenrechte enthalten. Diese 
entsprechen denen in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1949 und in 
den beiden internationalen Kern-Menschenrechtspaketen (Zivil- und Sozialpakt 
von 1966) enthaltenen Menschenrechten weitgehend.2 

Die Konvention definiert Behinderung neu und löst damit einhergehend einen 
Perspektivwechsel aus. 
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Artikel 1 – Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.  

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie 
in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 

Dieser Perspektivwechsel beinhaltet den Weggang von der defizitären Betrachtung 
von Menschen mit Behinderungen. Es ist nicht die Behinderung, die einschränkt. Es 
ist die Wechselwirkung von individuellen Einschränkungen und der um sie herum 
gestalteten Umgebung, dem defizitären Ansatz in den Köpfen und dem bisherigen 
Handeln. 

Dies wird deutlich, wenn man sich die unterschiedliche Definition von Behinderung 
aus dem Sozialgesetzbuch IX ansieht. Hier heißt es: 

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt wird.  

Ziel von Inklusion ist es, dass alle Lebensbereiche so gestaltet sind, dass sie allen 
Menschen gleichberechtigt die Möglichkeit zur Teilhabe eröffnen. 

Um den gesellschaftlichen Wandel einzuleiten haben die Bundesregierung und die 
Länderregierungen Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention erarbeitet. 

Die kommunale Ebene ist es aber, die unseren sozialen Nahraum gestaltet. 

Hier leben die unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen. Hier wird das tägliche Miteinander auf verschiedenen Ebenen 
sichergestellt, so dass alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben und an 
allen Lebensbereichen teilhaben können.  

Der Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der 
Stadt Beckum soll dazu beitragen den Wandel zu einem inklusiven Sozialraum und 
damit zu einer inklusiven Gesellschaft voranzubringen. 



Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Stadt Beckum 

3 

 

Zusammenfassung in Leichter Sprache 

 

Menschen haben Rechte 

Menschen-Rechte gelten auf der ganzen Welt. 

Es gibt sehr viele verschiedene Menschen-Rechte: 

Ein behinderter Mensch hat die gleichen Rechte wie ein nicht 
behinderter Mensch. 

Darum geht es hier. 

 

Die Menschen-Rechte stehen in vielen internationalen 
Verträgen. 

Diese Verträge heißen in schwerer Sprache: 
UN-Konventionen 

UN-Behinderten-Rechts-Konvention 

Ein Vertrag ist über die Rechte für Menschen mit 
Behinderungen.  

Im Vertrag steht zum Beispiel: 
Menschen mit Behinderung sollen überall mitmachen können 

• Deshalb soll es keine Hindernisse geben 
• Menschen mit Behinderung sollen selber entscheiden 

 

Inklusion 

Der Vertrag will Inklusion. 
Das spricht man so: In-klu-si-on 

Das bedeutet: 
• Alle Menschen dürfen überall mitmachen. 
• Alle Menschen sind von Anfang an dabei. 
• Wer will bekommt Hilfe. 

 Vieles muss sich ändern: 

Beispiele: 
• Gesetze müssen sich ändern. 
• Es darf keine Hindernisse geben. 
• Leichte Sprache muss benutzt werden. 

 

In Beckum sollen alle dazu gehören.  

Dafür haben wir den Bericht geschrieben.  

Dafür haben wir uns Aufgaben überlegt. 

Wir arbeiten zusammen an den Aufgaben. 

In 3 Jahren schauen wir, was wir geschafft haben 

Grafiken bis auf das Logo: Lebenshilfe Bremen, Leichte Sprache, Die Bilder 
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2 Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in Beckum 

2.1 Historie 

Die Belange von Menschen mit Behinderungen haben auch schon vor der 
Ratifizierung der Konvention im Jahr 2009 in Beckum eine Rolle gespielt. 

Zu früheren Zeiten wurde diese Aufgabe durch den Behindertenbeirat 
übernommen. Nach dessen Auflösung hat sich eine Arbeitsgruppe aus dem 
zuständigen Ausschuss für Familie, Frauen, Soziales und Behindertenfragen 
(ab Wahlperiode 2004) dieser Aufgabe angenommen. 

Im Jahr 2007 wurde die Funktion einer Beauftragten für die Wahrung der Belange 
von Menschen mit Behinderungen in der Verwaltung installiert. Diese Funktion ist 
mit einer stundenweisen Freistellung ausgestattet.  

Die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung fungiert als 
Bindeglied zwischen Bevölkerung und Verwaltung.  

Wie in allen Bereichen des Lebens ist die Informationen und Kommunikation ein 
notwendiges Mittel für die Verständigung und dem Entwicklungsprozess hin zu 
einer inklusiven Gesellschaft. Zur Sensibilisierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen und zum Abbau von Barrieren im Umgang miteinander sind in 
Beckum zwei Veranstaltungen geschaffen worden.  

Der 1. Beckumer Kongress für Menschen mit Behinderung fand 2008 statt. In 
einem 2-jährigen Rhythmus wiederholt sich der Kongress jeweils im Herbst. 
Begonnen wurde mit noch spezifischen Themen von Menschen mit Behinderung. 
Im Laufe der Zeit und bei der Themenauswahl wurde sehr schnell klar, dass die 
Kongresse immer mehr den Inklusionsgedanken annahmen und sich öffneten. 
Das nicht nur Menschen mit Behinderungen angesprochen waren, sondern die 
breite Bevölkerung. Kongresse zu „Alternativen Wohnformen“ oder zur 
„Vorsorgevollmacht“ machen dies deutlich.  

Der Tag der Begegnung startete 2009, ergänzend zum genannten Kongress, an 
einem Mittwochnachmittag bei strömenden Regen. Trotz der widrigen Wetterlage 
war allen schnell klar, dass dieses Begegnungsfest im Veranstaltungskalender der 
Stadt Beckum gefehlt hat. Das Ziel dieses Festes ist es Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammenzubringen. Ihnen die Möglichkeit zu geben gemeinsam ein 
Fest zu gestalten um sich zu begegnen und kennenzulernen. Fast alle Gruppen 
sind nach wie vor jedes Jahr dabei. 2010 konnte bereits ein 100%iger Zuwachs an 
teilnehmenden Gruppen verzeichnet werden. Und jedes Jahr kommen neue 
Gruppen dazu. 

In den Jahren hat es sich zu einem inklusiven Begegnungsfest entwickelt. Es 
nehmen Menschen mit und ohne Behinderung, Junge und Ältere, mit und ohne 
Migrations- oder Fluchterfahrung teil. 

Die Belange von Menschen mit Behinderung erfahren aber nicht nur mit diesen 
Veranstaltungen oder auf Ansprache Berücksichtigung. Ihre Bedürfnisse werden in 
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den Konzepten der Stadtverwaltung Beckum der Vergangenheit und der 
Gegenwart ebenfalls nicht vergessen.  

Beispielhaft sei hier das Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahr 2011 
Beckum 2025 erwähnt.  

In diesem Konzept sind Aufgabenstellungen zur Förderung aufgenommen. Hier 
geht es zum Beispiel um: 

• Wohnen 
• Mobilität und Barrierefreiheit 
• Bildung 
• Politische Partizipation 
• Freizeit und 
• Bewusstseinsbildung 

Das Stadtentwicklungskonzept benennt als Zielsetzung die Fortsetzung des 
eingeschlagenen Weges. 

Dieser eingeschlagene Weg wird um den Inklusionsplan für die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention in der Stadt Beckum ergänzt. Wie eng 
verschiedene Konzepte miteinander verzahnt sind, zeigt allein die Verknüpfung 
dieser beiden mit ihren deckungsgleichen Inhalten. 

Was auch sehr deutlich wird, ist, dass es bei dem Thema Inklusion nicht um ein 
abgrenzbares Arbeitsgebiet mit einer Zuständigkeit geht. Es ist eine 
Querschnittsaufgabe für das Handeln und Planen der gesamten Verwaltung. 

Aber reichen die Aktionspläne auf Bundes- und Landesebene nicht aus? Warum 
muss es einen kommunalen Aktionsplan geben? 

Hier muss erneut betont werden, dass das alltägliche Leben sich nicht auf diesen 
Ebenen abspielt. Das Leben findet vor Ort in der Kommune statt. Hier befindet sich 
der soziale Nahraum. Diesen gilt es inklusiv zu gestalten, damit sich alle in ihm 
bewegen können und vor allem an allen Bereichen des Lebens teilhaben können. 

Dies wird auch explizit im Aktionsplan des Landes 
„Eine Gesellschaft für alle – nrw inklusiv“ auf Seite 243 bekräftigt. 

„Die Planung inklusiver Sozialräume soll insbesondere auf kommunaler Ebene 
erfolgen.“ 

Ergänzend zu dem oben angeführten Auszug vom Land, wurde im Ausschuss 
„Inklusion, Frauen, Soziales, Ehrenamt und Wohnen“ der Antrag zur Erstellung 
eines Inklusionsplanes gestellt und positiv entschieden.  

2.2 Arbeitskreis Begegnung 

In der Historie wurde der Arbeitskreis bereits erwähnt. Hier soll nun näher auf 
dieses Gremien eingegangen werden.  

Der Arbeitskreis Begegnung setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Politik 
und der Verwaltung zusammen.  
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In der Wahlperiode 2014/2020 gehören dem Arbeitskreis folgende Mitglieder an: 
Kathrin Averdung 
Monika Björklund 
Karin Burtzlaff 
Felix Brinkmann 
Thomas Feldmann 
Dagmar Halbach-Thien 
Birgit Harrendorf-Vorländer 
Edith Ludwig 
Martin May-Neitemann 
Der Arbeitskreis hat den Inklusionsplan gemeinsam, also auch überparteilich, 
bearbeitet und zu einem Gesamtergebnis zusammengetragen. 

2.3 Von NRW – inklusiv über den Inklusionsplan für den Kreis Warendorf zum 
Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention in Beckum 

Rückblickend auf die Aussagen des Landesprogramms zum Sozialraum und dem 
Beschluss des örtlichen Gremiums wurde innerhalb der Arbeitsgruppe über den 
Inklusionsplan für Beckum diskutiert. Das Ergebnis dieser Diskussion war es den 
Inklusionsplan für den Kreis Warendorf als Basisfundament zu nutzen.  

Der Inklusionsplan für den Kreis Warendorf war seinerzeit mit großer Beteiligung 
von verschiedenen Fachleuten und Expertinnen und Experten in eigener Sache 
2013 erarbeitet worden.  

Hierbei sind zu verschiedenen Handlungsfeldern in mehreren Treffen die sich 
später formulierten Maßnahmen abgeleitet worden. Gearbeitet wurde zu 
folgenden Aufgabengebieten: 

• Erziehung und Bildung 
• Gesundheit 
• Arbeit 
• Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit 
• Wohnen  

Die erarbeiteten Maßnahmen sind nicht nur in diese Handlungsfelder eingeordnet 
worden, sondern es sind verschiedene andere Aspekte miteingeflossen. Es wurde 
unter anderem die Zuständigkeit für die Kreisebene, kommunale Ebene und die 
von anderen Trägern ermittelt.  

Die Maßnahmen mit einer kommunalen Zuständigkeit bilden die Grundlage für 
den Beckumer Inklusionsplan.  

Die ausgewählten Maßnahmen sind in einem nächsten Schritt auf die Beckumer 
Verhältnisse geprüft und angepasst worden. Es wurde gemeinsam überlegt, ob aus 
den eigenen Erfahrungen Maßnahmen formuliert werden können. Angestoßene 
Aufgaben sind ebenfalls aufgenommen worden. Sie dokumentieren die Sensibilität 
für die Belange von Menschen mit Behinderung und das ihre Themen schon zum 
„normalen“ Denkprozess gehören. 
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3 Handlungsfelder 

Bei den Handlungsfeldern zeigt sich, im Vergleich zum Maßnahmenkatalog des 
Planes vom Kreis Warendorf, sehr deutlich, dass es Bereiche gibt, wo die Einfluss- 
beziehungsweise die Gestaltungsmöglichkeiten der Kommune gering sind. 

Oft gilt es hier auf Impulse und Kooperationen mit den Fachleuten in Sachen 
Informationen und Sensibilisierung zu setzen. Und im eigenen Handeln eine 
Vorbildfunktion einzunehmen.  

3.1 Erziehung und Bildung 

Dieser Bereich ist sehr breit gefächert und umfasst die Lebensabschnitte von der 
Geburt bis zum Abschluss der Schulzeit.  

Bei den Maßnahmen geht es um die direkte Hilfestellung für einzelne Personen, 
Stärkung der Elternkompetenzen sowie um inklusive, strukturelle Gegebenheiten 
auf verschiedenen Ebenen. 

Gemeinsam haben diese Ebenen, dass die Teilhabe sichergestellt werden muss. 
Dies geschieht über Informationen, Austausch, inklusiv ausgerichteten Konzepten 
und dem Ausbau von Angeboten.  

3.2 Gesundheit 

Die Stadtverwaltung Beckum ist selbst nicht im Bereich Gesundheit tätig und hat 
daher keinen großen Einfluss. 

Das Ziel von Inklusion ist es hier, Informationsmaterialien in Kooperation mit dem 
Gesundheitsbereich zu erarbeiten und zugänglich zu machen.  

In diesem Bereich zeigen sich die Schnittmengen zwischen verschiedenen 
Bereichen wieder sehr deutlich. Ältere Personen, Kinder, geflüchtete Personen oder 
Frauen mit einer Behinderung zum Beispiel sind Personenkreise mit denen 
verschiedene Fachdienste innerhalb der Verwaltung in Kontakt sind.  

3.3 Arbeit 

Im Bereich Arbeit kann die Stadtverwaltung Beckum nur innerhalb der eigenen 
Möglichkeiten Einfluss nehmen. 

Ausschlaggebende Impulse liegen hier bei der Landes- und Bundesregierung.  

3.4 Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit 

Ein zentrales Thema bei der Inklusion ist die Herstellung von Barrierefreiheit. Sie ist 
der Dreh- und Angelpunkt an dem sich entscheidet, ob eine Teilhabe erfolgen 
kann. Sie kann auch nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist als wichtiges 
Querschnittsthema in allen Handlungsfeldern zu beachten. Sie ermöglicht 
Information, Mobilität, Zugang und somit letztendlich auch eine selbstgewählte 
Freizeitgestaltung.  

Barrierefreiheit bedeutet nicht allein das Fehlen von baulichen Hindernissen. Die 
Anerkennung der Gebärdensprache, der Niederflurbus, die niveaugleichen 
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Bahnsteige, die Ausstattung im 2-Sinne-Prinzip, die digitale Informationstechnik 
oder die Leichte Sprache, all dies und noch vielmehr sorgen für Barrierefreiheit. 

Behinderung ist nicht gleich Behinderung! Und das stellt eine große 
Herausforderung dar.  

Was für Menschen mit einer Behinderung eine Notwendigkeit ist, kann für nicht 
behinderte Menschen eine spürbare Erleichterung sein. 

Beispiel: 

Die Person im Rollstuhl benötigt eine rollstuhlgerechte Toilette. Die Mutter mit 
Kinderwagen und Kleinkind freut sich über diese Toilette ebenso. Sie kann den 
Kinderwagen mit reinnehmen und muss nichts vor der Tür stehen lassen.  

Auch die politische Partizipation ist in diesem Handlungsfeld angesiedelt. 

Menschen mit Behinderung können und wollen aktiv ihren Lebensraum gestalten. 
Hier geht es nicht allein um die Ausstattung bei Wahlen, sondern auch um die 
Teilnahme an öffentlichen Sitzungen um ihren Wünschen und Belangen Gehör zu 
verschaffen. 

3.5 Wohnen 

Menschen mit Behinderung sollen frei wählen können wo und mit wem sie 
wohnen möchten, so besagt es der Artikel 19 der UN-Behindertenrechts-
konvention. 

Um dieses Selbstbestimmungsrecht ausüben zu können, muss ein ausreichendes 
Angebot von passendem Wohnraum und Unterstützungsleistungen vorhanden 
sein. 

Der demografische Wandel wird in diesem Feld auch eine große Rolle spielen. Die 
Menschen in Beckum werden älter. Das Älterwerden bringt oftmals auch die ersten 
Einschränkungen mit sich, das Treppensteigen wird beschwerlicher, die Wege zur 
Nahversorgung anstrengender. 

Aus dem Perspektivwandel, dem demografischen Wandel, aber auch aus der 
Flüchtlingssituation kommen große Herausforderungen auf den Wohnungsmarkt 
zu. 
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4 Bedeutung für die Stadtverwaltung 

Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe und kein Fachdienst innerhalb der 
Verwaltung hat keine Berührungspunkte mit diesem Auftrag. Die Aufgabenvielfalt 
und Quantität hängt allerdings vom Aufgabenbereich ab. 

Es gibt fachbereichsspezifische Aufgabenstellungen, aber auch Maßnahmen, die 
mehr als einen Fachdienst einbinden. Auf die Zuständigkeiten wird im 
Maßnahmenkatalog hingewiesen.  

Bei verschiedenen Maßnahmen kann es durchaus Sinn machen, sich im Vorfeld auf 
Beckumer Standards zu verständigen. Dies würde nicht nur eine Einheitlichkeit 
gewährleisten, sondern auch eine zügige Abwicklung. Hierbei empfiehlt sich es 
sich aber, sich nicht in Details zu verlieren, sondern zum Beispiel nur 
entsprechende DIN Normen zu nennen oder allgemeiner auf den Stand der 
Technik zu verweisen. Sollten diese sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, würden 
sich die Standards automatisch mitentwickeln.  

Der Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft ist ein langer und sich entwickelnder 
Weg. So wie die Medizin oder auch Technologien sich weiterentwickeln, wird dies 
einen Einfluss auf den Prozess nehmen. Mit diesem Wissen sollte dieser 
Inklusionsplan als eine Art verbindliche Diskussionsgrundlage dienen, der in 
festgelegten Zeitabschnitten fortgeschrieben und somit angepasst werden kann. 

Parallel zur Umsetzung der Aufgaben aus dem Inklusionsplan werden die Belange 
von Menschen mit Behinderung in der laufenden Arbeit und Planung natürlich 
weiter berücksichtigt.  
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4.1 Rechtliche Hintergründe 

Der völkerrechtliche Vertrag ist unterzeichnet und mit der Ratifizierung geltendes 
Recht geworden. Dieses Recht hat sich in der nationalen Gesetzgebung 
niedergeschlagen. 

 

Normenhierarchie, Prof. Dr. jur. Julia Zinsmeister, "Inklusion: Ein Menschenrecht" aus der 
Fortbildung Strategien zur Inklusion 2017 Technology Arts Sciences TH Köln Schrift 

Bei den Aufgaben und Anforderungen, die sich aus der UN-Behindertenrechts-
konvention ableiten lassen, und durch die Ratifizierung in Deutschland zu 
geltendem Recht geworden sind, sind keine Goodwill Maßnahmen.  

Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland steht im Artikel 3, dass  

• alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, 

• Männer und Frauen gleichberechtigt sind und der Staat die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert und auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt, 

• niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Niemand 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. 

Im Grundgesetz werden die völkerrechtlichen und europarechtlichen Vorgaben 
konkretisiert. Von dieser Basis aus sind verschiedene Gesetze angepasst 
beziehungsweise ergänzt worden, zum Beispiel das Familienrecht, Baurecht, 
Wahlordnungen, Sozialrecht, Schulrecht oder das Strafrecht.  

Paralell dazu sind Gleichstellungsgesetze erlassen worden. 
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Auf Bundesebene wären hier zu nennen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG), Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) oder das Bundesbehinderten-
gleichstellungsgesetz (BGB). 

Auf Landesebene sind das zum Beispiel das Landesgleichstellungs-
gesetz  (LGG NRW), das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG NRW). 

Das „Erste allgemeine Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion in Nordrhein-
Westfalen“, das Bundesteilhabegesetz, EU-Richtlinien, DIN Normen, Verordnungen 
und Erlasse sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.  

Doch damit alleine lässt sich keine gute Sozialpolitik machen, die die Lebens-, 
Teilhabe- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten behinderter Menschen verbessert. 

Ob Menschen eine Gleichbehandlung auch im Ergebnis vorliegt, richtet sich 
danach, ob bei den Entscheidungen im gesamten Planungsprozess die jeweils 
unterschiedlichen Ausgangs- und Interessenlagen gleichermaßen berücksichtigt 
wurden. Nach dem Prinzip, alle bekommen das, was gebraucht wird um die 
Teilhabe zu erreichen. 

Letztendlich kann eine Diskriminierung wegen Behinderung auch gegeben sein, 
wenn nach Artikel 5 Abs. 3 UN-Behindertenrechtskonvention eine angemessene 
Vorkehrung verweigert wird. Dieser besagt; 

Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung 
unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung 
angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.  

Aber was sind angemessene Vorkehrungen? 

• Anpassungen von Strukturen, Kulturen und Verfahren, die sicherstellen, dass 
Menschen mit Behinderung gleichberechtigt ihre Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ausüben können und 

• die für die Verantwortlichen keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung 
darstellen.3 

4.2 Finanzen 

Inklusion kostet! 
Aber was kostet sie genau? Und wie rechnet sich der Nutzen? 

Die Leistungsspanne beginnt bei dem Erwerb von Fachwissen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das wird benötigt, damit die übertragende Tätigkeit fachgerecht 
ausgeübt werden kann. Sie geht über Leistungen, die nicht aus eigener Kraft 
hergestellt werden können und endet sicherlich in Tief- und Hochbaumaßnahmen.  

Diese Kosten sind sicherlich gut zu ermitteln und dürften von gering bis hoch 
ausfallen. Doch lässt das kein Nutzen wirklich ermitteln.  

Bei der Inklusion geht es um die Herstellung einer Umwelt, in der alle Menschen 
das vorfinden, was sie benötigen um selbstständig teilhaben zu können. 
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Die Rollstuhlschaukel auf dem Spielplatz lässt sich über den Kaufpreis und die 
Einrichtungskosten erfassen. Die Freude des Kindes, welches nur so schaukeln 
kann, unbezahlbar. Die Freude der Eltern, dass diese Möglichkeit besteht, 
unbezahlbar. Die Schaukel wird dort über einen langen Zeitraum stehen, wie vielen 
Kindern und Eltern sie in dieser Zeit Freude schenken wird, unberechenbar.  

Ähnlich verhält es sich bei Leitsystemen für seheingeschränkte oder blinde 
Personen. Das lässt sich in Kosten ausdrücken, aber was eine gute Orientierung zur 
Selbstständigkeit beiträgt, ist nicht in Euro zu erfassen. Wie viele Menschen dies 
nutzen werden, kann nicht ermittelt werden.  

An den beiden Beispielen lässt sich nicht ablesen wie Kosten und Nutzen in 
Verbindung stehen. Aber müssen Menschenrechte in Geldwert berechnet werden? 

Natürlich muss den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen 
Rechnung getragen werden. Und mit einem Blick zurück auf die Definition von 
angemessenen Vorkehrungen, sollen keine unverhältnismäßigen oder unbilligen 
Belastungen entstehen.  

Nach Verabschiedung des Inklusionsplanes müssen die Maßnahmen von den 
zuständigen Fachdiensten beurteilt und in eine Reihenfolge gesetzt werden. Die 
für die Maßnahmen benötigten Mittel müssen dann in die Haushaltsberatungen 
einfließen.  

4.3 Zeitfenster der Maßnahmen 

Zu den einzelnen Maßnahmen sind zeitliche Vorgaben für die Umsetzung gemacht 
worden. In dieser Zeit sollen die Aufgaben angefangen und bestenfalls beendet 
sein.  

Diese Zeitfenster sind als Richtschnur zu verstehen.  

Zur Umsetzung der Maßnahmen dürfen einige Aspekte nicht vergessen werden: 

• Die Fachdienste sind für die Priorisierung, der auf sie entfallenen Maßnahmen 
im Rahmen der Zeitfenster selbst verantwortlich. 

• Die Aufgaben müssen daraufhin geprüft werden, ob in den bereits geplanten 
Maßnahmen, diese bereits gänzlich oder schon teilweise aufgenommen sind. 

• Kostenauslösende Maßnahmen müssen erst mit den vorhandenen 
Haushaltsmitteln abgeglichen werden. Darüber hinaus müssen die Maßnahmen 
als Komplett- oder Teilumsetzung jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen 
eingepreist werden.  

Aufgrund der vorgenannten Punkte können sich Verschiebungen in den 
anvisierten Zeitfenstern ergeben.  

Für die Aufgaben sind 3 Zeitfenster definiert worden: 

• Kurzfristig bis 3 Jahre 
• Mittelfristig bis 5 Jahre 
• Langfristig bis 7 Jahre 
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4.4 Begleitung des Umsetzungsprozess 

Der Umsetzungsprozess wird innerhalb der Verwaltung begleitet.  

Die Ergebnisse werden bei der/dem Beauftragten für die Belange von Menschen 
mit Behinderung gebündelt und zusammenfasst.  

Über den jeweiligen Sachstand wird in regelmäßigen Abständen berichtet.  

Dem Ausschuss Inklusion, Frauen, Soziales, Ehrenamt und Wohnen wird in jeder 
Sitzung über den aktuellen Sachstand berichtet.  

4.5 Evaluation und Fortschreibung 

Neben der regelmäßigen Berichterstattung zum Umsetzungsprozess soll die erste 
Evaluation und Fortschreibung nach Ablauf des ersten Zeitfensters, also nach 3 
Jahren erfolgen.  

Nach 3 Jahren soll ausgewertet werden, wie viele von den Maßnahmen umgesetzt 
werden konnten, und wie der Sachstand der mittel- und langfristigen Maßnahmen 
ist. Gleichzeitig wird zu diesem Zeitpunkt beraten, ob in der Zwischenzeit 
geänderte Gesetzesvorgaben, DIN-Normen, neue Technologien oder 
gesellschaftliche Entwicklungen neue Aufgaben hervorgebracht haben.  
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5 Maßnahmenkatalog 

FB 1 Fachbereich Innere Verwaltung FB 5 Fachbereich Jugend und Soziales 
FB 2 Fachbereich Finanzen und Beteiligung FB 6 Fachbereich Stadtentwicklung 
FB 3 Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung FB 7 Fachbereich Umwelt und Bauen 
FB 4 Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
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Handlungsfeld Erziehung und Bildung 

Allgemeine Information (altersunabhängig) 

Frühzeitiger, niederschwelliger Zugang zu Beratungs- und Informationsangeboten 
für alle Eltern, gemessen an dem Bedarf ihrer Kinder 
1 Umfängliche 

Information bei 
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4 Qualifizierung und 
Sensibilisierung 
schulischer und 
außerschulischer 
Fachkräfte, zum 
Beispiel Vereine, 
Pflegepersonal,  
Pädagoginnen und 
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ander e.V. 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
12 

  

Vernetzung der Fachkräften in Regel- und Fördersystemen: Bündelung der 
Kompetenzen (pädagogisch und heilpädagogisch) 
5 Erarbeitung von 

Leitlinien zwischen 
Schulleitungen, 
Schulsozialarbeit 
und Jugendhilfe 

Ein kontinuierlicher 
Austausch zwischen 
Schule und 
Jugendhilfe zur 
Förderung der 
interdisziplinären 
Zusammenarbeit  

FB
 4

 u
n

d
 5

 

Schulen, 
Schulsozialarbeit 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

    

Gestaltung der Bedingungen in Kindertagesstätten nach dem Bedarf aller Kinder 
6 Aufnahme von 

inklusiven Aspekten 
in die 
Qualitätsstandards 
der 
Kindertageseinricht
ungen und in die 
Qualifizierung der 
Erzieherinnen und 
Erzieher 

Gewährleistung der  
Förderung von Kindern 
mit Einschränkungen 
und Unterstützung 
deren Eltern 

FB
 5

 

Betreiberinnen 
und Betreiber von 
Kindertageseinrich
tungen 
Fördervereinen 
Elternbeiräten 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
17, 
18 

x 
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b
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7 Intensive 
Zusammenarbeit 
von 
sonderpädagogisch
en Lehrpersonal 
und 
Kindertageseinricht
ung 

Erfolgreich gestalteter 
Übergang von 
Kindertageseinricht-
ung zur Schule 

FB
 4

 u
n

d
 5

 

Kindertageseinrich
tungen und 
Grundschulen 
Schulsozialarbeit 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

Nr. 
19 

x 

Inklusive Ausrichtung der Offenen Ganztagsschulen (OGS) 
8 Weiterentwicklung 

von inklusiven 
Angeboten 

Teilhabe von Kindern 
mit Einschränkungen 
und die Entwicklung 
eines 
selbstverständlichen 
Umgangs miteinander 

FB
 4

 

Träger der offenen 
Ganztagsschulen 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 Nr. 

20 
  

9 Gemeinsame 
Teilnahme von 
OGS-Personal an 
Gesamtkonferenzen 
und auch 
Lehrpersonal im 
Einsatz in der OGS 

Austausch zwischen 
OGS und dem 
Lehrpersonal 

FB
 4

 

Träger der offenen 
Ganztagsschulen 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
21 

  

Inklusive Ausrichtung des Regelschulangebots in Kooperation mit Förderschulen 
10 Prüfung der 

Finanzierung und 
Schulung der 
Integrationskräfte 

Fachliche und 
bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des 
Systems von 
Integrationskräften in 
Schule und OGS 

FB
 4

 

Mütterzentrum 
Beckum e.V., 
Innosozial gGmbH 
und anderen 
Organisationen ku

rz
fr

is
ti

g
 

Nr. 
23 

  

11 Inhaltliche 
Auseinandersetzung 
über die Einrichtung 
von 
Schwerpunktschu-
len 

Sicherstellung eines 
Regelschulangebots 
für alle Kinder 

FB
 4

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g
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Außerschulisch 
Schaffung und Erweiterung von Begegnungsmöglichkeiten behinderter und nicht 
behinderter Menschen durch Bildungsträger, Jugendverbände, Vereine und 
Kommune 
12 Aufnahme von 

inklusiven Inhalten 
in die 
Qualifizierungsange
bote für Übungs- 
und 
Jugendleiter(innen)-
Kurse 

Ausbau von 
Qualifizierungsangebo
ten zum Umgang mit 
heterogenen Gruppen 

FB
 4

 u
n

d
 5

 

Bildungsträger, 
Verein für-ein-
ander e.V., 
Kreissportbund 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
45 

  

13 Einsatz von Leichter 
Sprache in allen 
Veröffentlichungen 
(Internet, Flyer, 
Plakate, und so 
weiter) 

Bei Freizeit-, Kultur- 
und 
Bildungsangeboten 
wird deutlich auf die 
inklusive Ausrichtung 
hingewiesen 

al
le

 F
B

 

Veranstaltungsorte
, Kooperations-
partnerinnen und -
partner 

m
it

te
lf

ri
st

ig
     

14 Unterstützung von 
Fachverbänden der 
Behindertenhilfe 

Gesteigertes Angebot 
von inklusiven 
Bildungsinhalten FB

 4
 Fachverbände der 

Behindertenhilfe 

ku
rz

fr
is

ti
g

 

    

Verbesserung der Information über bestehende Angebote 
15 Einrichtung einer 

Informationsbörse 
zu bestehenden 
Angeboten 

Bündelung von 
inklusiven Angeboten 
im Freizeitbereich FB

 5
 

Anbieterinnen und 
Anbieter von 
inklusiven 
Angeboten ku

rz
fr

is
ti

g
 

Nr. 
51 
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Inklusion im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Beckum verankern 
16 Einbeziehung von 

Behinderten-
verbänden und 
Menschen mit 
Einschränkungen 

Verankerung von 
inklusiven Aspekten im 
Kinder- und 
Jugendhilfeplan 

FB
 5

 

Behindertenverbän
de, Verein für-ein-
ander e. V., 
Selbsthilfe 

ku
rz

fr
is

ti
g

 Nr. 
52 

x 

17 Inklusive Inhalte als  
Förderkriterien in 
den Kinder- und 
Jugendhilfeplan 
aufnehmen 

Sicherstellung von 
Teilhabemöglichkeiten 
von Kindern und 
Jugendlichen mit 
Einschränkungen 

FB
 5

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 Nr. 
52 

x 

Handlungsfeld Gesundheit 
Zugänglichkeit zu Informationen und Beratung verbessern 
18 Informationsmateria

l für Menschen mit 
Einschränkungen 
und 
Migrationshinter-
grund schaffen 

Informationen einem 
Personenkreis zu 
ermöglichen, die unter 
Umständen nicht die 
Wege zu 
Informationen finden FB

 5
 

Selbsthilfegruppen
, Gesundheitsamt, 
Ärztinnen und 
Ärzte, 
Ärztekammer, 
Integrationslotsin-
nen und -lotsen, 
Fachdienst 
Migration des 
Caritas, 
Krankenhaus 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

    

Handlungsfeld Arbeit 
19 Prüfung des 

gesetzlichen 
Rahmens zur 
Berücksichtigung 
von Integrations-
projekten 
oder -firmen bei der 
Vergabe von 
städtischen 
Aufträgen 

Förderung von 
Menschen mit 
Behinderung auf dem 
1. Arbeitsmarkt 

FB
 1

 

 Freckenhorster 
Werkstätten 

ku
rz

fr
is

ti
g
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Handlungsfeld Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit 
Verbesserung der allgemeinen Orientierung und der Zugänglichkeit von Gebäuden, 
Plätzen und Wegen 
20 Sukzessive 

Begehung der 
öffentlichen 
Gebäude und 
Sportstätten mit 
Menschen mit 
unterschiedlichen 
Einschränkungen 
zur Feststellung 
welche Maßnahmen 
ergriffen werden 
müssen um 
Barrierefreiheit 
herzustellen 

Regelmäßige 
Bestandsaufnahme 
und Überprüfung der 
eingeleiteten 
Maßnahmen zur 
Herstellung der 
Barrierefreiheit in 
städtischen Gebäuden 
und Einrichtungen FB

 4
, 5

 u
n

d
 7

 

Menschen mit 
unterschiedlichen 
Einschränkungen 
als Expertinnen 
und Experten in 
eigener Sache 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
70 

  

21 Kommunikationsräu
me wie 
Mehrgenerationen-
plätze oder 
Quartiermaß-
nahmen zum 
Beispiel als 
Begegnungsforum 
für Menschen mit 
und ohne 
Einschränkungen 
schaffen 

  

FB
 5

, 6
 u

n
d

 7
 

  
m

it
te

lf
ri

st
ig

 
    

22 Sensibilitäts- 
schulung der 
Verwaltung im 
Umgang mit 
Menschen mit 
Einschränkungen 

Schaffung eines 
sicheren Umgangs mit 
Menschen mit 
Einschränkungen al

le
 F

B
 

Behindertenverbän
de 

ku
rz

fr
is

ti
g

 

Nr. 
73 
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23 Strategisch wichtige 
Beschilderung und 
Wegführung auf die 
Belange von 
Menschen mit 
Sinneseinschränkun
gen prüfen 

Optimierung der 
Orientierung für 
Menschen mit 
Sinneseinschränk- 
ungen, zum Beispiel 
durch Reliefpläne, 
Braille- und/oder 
erhabener Schrift, 
Piktogrammen oder 
akustischen 
Hilfsmitteln 

FB
 5

, 6
 u

n
d

 7
 

Herstellern von 
Leitsystemen 

ku
rz

fr
is

ti
g

 

Nr. 
74 

  

24 Prüfung des 
Einsatzes von 
technischen 
Hilfsmitteln wie 
Apps zur 
Verbesserung der 
Orientierung 

  

FB
 1

 

Herstellern von 
technischer 
Unterstützung, 
Behindertenver-
bänden 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
75 

  

25 Im Zuge von 
Planungen und 
Umbauten  im 
Stadtgebiet 
Querungshilfen und 
Bordsteinabsenkung
en schaffen 

Verbesserte Mobilität 
von bewegungseinge-
schränkten Menschen 

FB
 3

, 6
 u

n
d

 7
 

Behindertenver-
bände, Selbsthilfe 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

    

26 Anlassbezogene 
Verbesserung der 
Orientierung an 
Gehwegen, 
Kreuzungen und 
Kreisverkehren 

Verbesserte Sicherheit, 
Mobilität und 
Orientierung von 
Menschen mit 
Seheinschränkungen 

FB
 7

 

Sehbehinderten- 
und Blindenverein 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

Nr. 
77 
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27 Ausstattung aller 
Ampeln mit 
akustischen und 
taktilen Signalen 
und deren 
regelmäßige 
Kontrolle mit 
eventueller 
Anpassung der 
Grünphasen 

  

FB
 3

 u
n

d
 7

 

Straßen.NRW, 
Behindertenver-
bände, 
Sehbehinderten- 
und Blindenverein 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
79 

  

28 Im Dialog für die 
Umsetzung der 
vorhandenen 
Regelungen zu 
werben, damit zum 
Beispiel 
Außengastronomie 
oder 
Werbeaufsteller zu 
keiner Barriere 
werden 

  

FB
 3

,6
 u

n
d

 7
 

  

la
n

g
fr

is
ti

g
 

Nr. 
80 

  

29 Sicherstellung von 
ausreichender 
Beleuchtung auf 
Straßen und Wegen 

Verbesserung des 
Sicherheitsgefühl 

FB
 7

 

Energieversorgung 
Beckum 
GmbH&Co KG 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
81 

x 

30 Schulung der 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die 
für die Planung und 
den Hoch- und 
Tiefbau 
verantwortlich sind, 
zur Barrierefreiheit 

Sensibilisierung für die 
unterschiedlichen 
Bedürfnisse von 
Menschen mit 
Einschränkungen FB

 1
 

  

ku
rz

fr
is

ti
g
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31 Überprüfung der 
Notfallausstattung 
und Erstellung eines 
Konzeptes zur 
Rettung aus 
städtischen 
Gebäuden im 
besonderen 
Hinblick auf 
Menschen mit 
Einschränkungen 

Sichere Rettungswege 
für Menschen mit 
Einschränkungen - 
insbesondere 
Menschen im Rollstuhl 

FB
 3

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 

    

Verbesserung der Mobilität 
32 Flächendeckende 

Ausstattung des 
Bahnhofs, 
Busbahnhofs und 
Haltestellen mit 
audio-visuellen 
Informationen, 
alternative 
Informationsver-
mittlung über APPs 

Verbesserte Mobilität 
von Menschen mit 
Einschränkungen 

FB
 3

 

Verkehrsunterneh
men 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

Nr. 
84 

  

33 Zukünftige 
Schaffung von 
barrierefreien 
Bushaltestellen 

Verbesserung der 
Mobilität von 
Menschen im Rollstuhl 
oder mit Rollator FB

 3
 u

n
d

 7
 

Verkehrsunterneh
men 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

    

34 In Ausschreibungen 
den Einsatz von 
Niederflurbussen 
fordern 

  

FB
 3

 u
n

d
 6

 

Verkehrsunterneh
men 

la
n

g
fr

is
ti

g
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35 Bedarfsprüfung der 
Anzahl und 
Schaffung von 
rollstuhlgerechten 
Toiletten im 
öffentlichen Raum; 
Start beim 
Bahnhofsgebäude 
in Neubeckum 

Erhöhung des 
Mobilitätsfreiraumes 
von Personen, die auf 
rollstuhlgerechte 
Toiletten angewiesen 
sind 

FB
 6

 u
n

d
 7

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 

Nr. 
83 

  

Verbesserung der Teilhabe behinderter  Menschen durch Zugang zu Informationen 
36 Zentrale 

Adressdaten für 
ehrenamtliche und 
entgeltliche 
Helferinnen und 
Helfer als Teil eines 
Info-Portals 
bereitstellen 

Geeignete 
Hilfspersonen leichter 
finden 

FB
 5

 

Ehrenamtszentrale 
Behindertenver-
bände 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

Nr. 
96 

  

37 Abfrage bei den 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
nach Erfahrungen 
im Umgang mit 
Menschen mit 
Behinderung und 
nach Sprach- und 
Gebärdensprach-
kenntnissen 

  

FB
 1

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 

Nr. 
99 
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38 alle Informations-
materialien 
barrierefrei zu 
erstellen und in 
Leichter Sprache 
anzubieten; die 
Ausstattung der 
Homepage mit 
einer 
Vorlesefunktion und 
Basisinformationen 
in Gebärdensprach-
filmen 

Schaffung von 
barrierefreien 
Informationen 

al
le

 F
B

 

Anbieterinnen und 
Anbieter von 
technischer 
Unterstützung, 
Übersetzungs-
dienste 

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

    

39 Datenbank zu 
Veröffentlichungen 
in Leichter Sprache 
auf der Homepage 
anlegen 

  

FB
 5

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 Nr. 
101 

  

40 Newsletter für 
Menschen mit 
Einschränkungen 
herausgeben 

  

FB
 5

 

Behindertenver-
bände, 
Selbsthilfegruppen 

ku
rz

fr
is

ti
g

 

    

41 Verstärkte 
Öffentlichkeitsarbeit 
zu Inklusion 

Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit 

FB
 5

 

  

m
it

te
lf

ri
st

ig
 

    

42 Checkliste für 
barrierefreie 
Veranstaltungen 
erarbeiten und 
Schulungen 
durchführen 

Verbesserung der 
Teilhabe am 
kulturellen Leben 

FB
 5

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g
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43 Barrierefreie 
Veranstaltungen 
frühzeitig und 
öffentlichkeitswirk-
sam bewerben und 
auf vorhandene 
Hilfen hinweisen 

Verbesserte 
Öffentlichkeitsarbeit 
für Menschen mit 
Behinderung 

al
le

 F
B

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 

    

44 Aufbau eines 
Netzwerkes zur 
Förderung der 
lokalen Inklusion 

Berücksichtigung der 
unterschiedlichen 
Belange von 
Menschen mit 
Einschränkungen 

FB
 5

 

Behindertenverbän
de, Verein für-ein-
ander e.V., 
Selbsthilfegruppen 

ku
rz

fr
is

ti
g

     

politische Teilhabe 
45 Wahllokale müssen 

barrierefrei sein und 
Wahlschablonen 
sind vorzuhalten 

Sicherstellung der 
politischen Teilhabe 

FB
 3

 

  

ku
rz

fr
is

ti
g

 

Nr. 
113 

x 

46 Sitzungsräume 
barrierefrei 
einzurichten 

  

FB
 7

   

ku
rz

fr
is

ti
g

 
    

Handlungsfeld Wohnen 
Ausbau von bezahlbaren kleinen Wohnungen und insbesondere von barrierefreien 
und rollstuhlgerechten Wohnungen 
47 Mit 

Öffentlichkeitsarbeit 
für den Bau von 
rollstuhlgerechten 
und bezahlbaren 
Wohnungen werben 

Erhöhung des 
Wohnraumangebots 
für rollstuhlgerechte 
Wohnungen FB

 6
 

  

la
n

g
fr

is
ti

g
 

Nr. 
146 

  

48 Aufbau einer 
Datenbank zum 
Bestand öffentlich 
geförderten 
rollstuhlgerechten 
Wohnungen 

  

FB
 5

 

Beckumer 
Wohnungsgesell-
schaft mbH 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

Nr. 
145 
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49 Architektinnen und 
Architekten, 
Bauwillige, 
Investorinnen und 
Investoren und 
Baugesellschaften 
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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Das Wasserversorgungskonzept der Stadt Beckum wird beschlossen und der Bezirksregie-

rung Münster zur Prüfung vorgelegt. 

Kosten/Folgekosten 

Die entstandenen Personal- und Sachkosten sind dem laufenden Verwaltungsbetrieb zu-

zuordnen. 

Finanzierung 

Der Haushalt der Stadt Beckum ist durch die Erstellung des Wasserversorgungskonzeptes 

nicht betroffen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Das Wasserversorgungskonzept wird auf Grundlage von § 38 Absatz 3 Wassergesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz NRW) erstellt. 

Demografischer Wandel 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum nahm in den Jahren 2003 bis 2013 kontinuierlich 

ab. Sie sank von 37 888 im Jahr 2003 mit Alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung gemel-

deten Personen auf 35 909 am Stichtag 31. Dezember 2013 gemeldete Personen. 

In den Jahren 2014 bis 2016 stieg die Bevölkerung auf 36 729 Personen am Stichtag 

31. Dezember 2016 an. Am Stichtag 30. Juni 2017 war die Anzahl unverändert (IT.NRW). 
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In den laufenden Bevölkerungsstatistiken (Natürliche Bevölkerungsbewegungen, Wande-

rungen, Bevölkerungsfortschreibung) gibt es laut IT.NRW derzeit Verzögerungen gegen-

über den gewohnten Veröffentlichungsterminen. Die Verzögerungen werden sukzessive 

abgebaut. Die Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31. Dezember 2017 werden voraussicht-

lich Ende August 2018 veröffentlicht. 

Laut städtischer Fortschreibung der Melderegisterzahlen im Fachdienst Bürgerbüro betrug 

die Bevölkerungszahl 37 500 Personen zum Stichtag 31. Dezember 2017. 

Am 1 August 2018 lebten 37 472 mit Alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung gemeldete 

Personen in Beckum. 

Die Aspekte des demografischen Wandels, hier insbesondere die Bevölkerungsentwick-

lung, sind auf Basis der aktuellen Entwicklungsprognosen im Konzept berücksichtigt wor-

den. 

Erläuterungen 

Die öffentliche Wasserversorgung ist ein essenzieller Teil der Daseinsvorsorge und damit 

traditionell eine gemeindliche Selbstverwaltungsangelegenheit. Die Gemeinde hat gemäß 

§ 50 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) die Pflicht 

zur Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung. 

Mit der am 6. April 2017 beschlossenen Novelle des Landeswassergesetzes haben die Ge-

meinden gemäß § 38 Absatz 3 ein Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung 

der Wasserversorgung aufzustellen, woraus ersichtlich wird, dass diese langfristig sicherge-

stellt ist. 

Mit dem vorliegenden Wasserversorgungskonzept kommt die Stadt Beckum dieser gesetz-

lichen Verpflichtung nach. Es wird dargelegt, wie die Stadt in Zusammenarbeit mit der 

Wasserversorgung Beckum GmbH in ihrer Funktion als lokale Wasserversorgerin die öf-

fentliche Wasserversorgung gewährleistet. 

Das Wasserversorgungskonzept enthält die wesentlichen Angaben über den Stand und die 

Entwicklung der Wasserversorgung. Die Tiefe der Darstellung der einzelnen Aspekte ist 

abhängig von der Bedeutung für die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung. Die 

Gliederung entspricht den Vorgaben aus der Anlage des Erlasses zum Wasserversorgungs-

konzept des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) vom 11. April 2017. 

Die Abschnitte des Konzeptes, die sich mit der technischen Seite der Wasserversorgung 

beschäftigen, wurden von der Wasserversorgung Beckum GmbH erstellt, da nur dort die 

erforderlichen Daten vorliegen. Das Konzept beschreibt nicht nur die derzeitige Versor-

gungssituation, sondern betrachtet auch einen Prognosehorizont über die nächsten 

20 Jahre. 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH verfügt über 3 verschiedene Wasserbezugsquellen 

und verfügt über eine gute und funktionierende Infrastruktur. Somit ist die Trinkwasserver-

sorgung der Stadt Beckum auch dauerhaft gewährleistet. Ein akuter Maßnahmenbedarf 

über das bisherige Maß hinaus ist nicht gegeben. 

Das Konzept ist der zuständigen Bezirksregierung in Münster vorzulegen und alle 6 Jahre 

fortzuschreiben und erneut vorzulegen. 

Anlage(n): 

Wasserversorgungskonzept 
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Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.  

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und 
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Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug 
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Einführung 

I 

Einführung 

Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung haben die Gemein-

den gemäß § 38 Absatz 3 Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-

deswassergesetz NRW) ein Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung der 

Wasserversorgung in ihrem Gemeindegebiet aufzustellen, das die derzeitige Versor-

gungssituation und deren Entwicklung und damit verbundene Entscheidungen beinhal-

tet. 

Das Wasserversorgungskonzept muss dabei die wesentlichen Angaben enthalten, die es 

ermöglichen nachzuvollziehen, dass im Gemeindegebiet die Wasserversorgung jetzt und 

auch in Zukunft sichergestellt ist. 

Die Darstellung soll in einer ausreichenden Vertiefung erfolgen und orientiert sich an 

der vorgegebenen Gliederung und Beispielliste. 
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Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

§ 38 Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung 

(zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

(1) Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl entsprechende öffent-

liche Wasserversorgung sicherzustellen, das schließt die Vorhaltung von Anlagen zur 

Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung 

nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

(BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) ein. Eine Gemeinde kann ihre Aufga-

be nach § 50 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes auf Dritte übertragen oder diese 

Dritten überlassen, wenn damit eine ordnungsgemäße Wasserversorgung im Gemein-

degebiet gewährleistet ist; die Sicherstellungspflicht nach Satz 1 verbleibt bei der Ge-

meinde. Die zur Wasserversorgung Verpflichteten oder die mit der Erfüllung dieser 

Pflicht beauftragten Unternehmen wirken auf einen haushälterischen Umgang mit dem 

Wasser hin. Unberührt bleiben die Regelungen zur Übertragung gemeindlicher Aufga-

ben nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der jeweils geltenden Fassung 

und wasserverbandrechtlicher Regelungen. 

(2) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 sind Maßnahmen zur qualitativen und quanti-

tativen Sicherung der Trinkwasserversorgung durchzuführen, also Maßnahmen zum 

Schutz der Gewässer, aus denen die Trinkwasserversorgung stattfindet oder die für die 

Trinkwassergewinnung vorgehalten werden sollen, um das zur Rohwassergewinnung 

genutzte Grundwasser oder Oberflächengewässer vorbeugend zu schützen, sowie Maß-

nahmen zur Einhaltung der Regeln oder des Standes der Technik der Trinkwasserversor-

gung. Außerdem sind Maßnahmen zur Förderung des sorgsamen Gebrauchs von Trink-

wasser zu ergreifen. 

(3) Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend 

ihrer Pflichten nach Absatz 1 und 2 haben die Gemeinden für ihr Gemeindegebiet ein 

Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung (Was-

serversorgungskonzept) aufzustellen, das die derzeitige Versorgungssituation und deren 

Entwicklung und damit verbundenen Entscheidungen mit Darstellung der Wassergewin-

nungsgebiete mit dem zugehörigen Wasserdargebot, der Wassergewinnungs- und -

aufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen so-

wie der Wasserversorgungsgebiete und deren Zuordnung zu den Wassergewinnungsan-

lagen beinhaltet, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Das Konzept ist der 

zuständigen Behörde erstmalig zum 1. Januar 2018 vorzulegen und alle sechs Jahre fort-

zuschreiben und erneut vorzulegen. Wird das Wasserversorgungskonzept nach sechs 

Monaten nicht beanstandet, kann die Gemeinde davon ausgehen, dass mit der Umset-

zung der dargestellten Maßnahmen in dem dafür von der Gemeinde vorgesehenen zeit-

lichen Rahmen die Aufgaben nach Absatz 1 ordnungsgemäß erfüllt werden. Das für 

Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Rechtsverordnung Umfang und 

Inhalt des Wasserversorgungskonzeptes zu regeln. 
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1 Stadtgebiet 

1.1 Stadt Beckum 

Die Stadt Beckum liegt im südlichen Kreis Warendorf und gliedert sich in 

4 Stadtteile: Beckum, Neubeckum, Vellern und Roland. 

Das Stadtgemeindegebiet umfasst 111,46 Quadratkilometer (km²) Fläche, 

die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 12,8 Kilometer (km), 

die Ost-West-Ausdehnung beträgt 12,3 km. 

Es liegt in den Beckumer Bergen im südöstlichen Teil des Münsterlandes. Der 

Höhenszug erstreckt sich in Form eines nach Westen geöffneten Hufeisens um 

den Stadtteile Beckum herum. 

Die anderen Stadtteile liegen nördlich (siehe Anlage 1). 

In Beckum entspringen Kollenbach, Lippbach und Siechenbach, die sich zur 

Werse vereinen und zunächst nach Westen, später Richtung Norden fließt, um 

bei Münster in die Ems zu münden. Auch alle anderen nach Norden und Osten 

fließenden Gewässer (Angel und Hellbach) gehören zum Einzugsgebiet der Ems. 

Lediglich die südlich des Beckum umschließenden Höhenzugs entspringenden 

Bäche fließen in Richtung Lippe (siehe Anlage 2). Innerhalb des Stadtgebiets 

befinden sich drei Grundwasserkörper (siehe Anlage 3). 

Die aktuelle Flächennutzung wird vornehmlich durch die Landwirtschaft geprägt. 

Hinsichtlich der Flächenanteile ergibt sich folgende Einteilung: 

Nutzungsart Flächengröße in Hektar (ha) 

Gebäude- und Freifläche 1 240 ha 

Betriebsfläche 218 ha 

Erholungsfläche 118 ha 

Verkehrsfläche 745 ha 

Landwirtschaftsfläche 7 294 ha 

Waldfläche 1 235 ha 

Wasserfläche 186 ha 

Fläche anderer Nutzung 110 ha 

Gesamt 11 146 ha 

Tab. 1 Flächennutzungsanteile im Stadtgebiet Beckum; Quelle: Information und Technik NRW 

Beckum ist durch das Kalksteinvorkommen stark durch Abgrabungen der Ze-

mentindustrie geprägt. Etwa 80 Prozent der Betriebsfläche wird als Abbaufläche 

genutzt.  

Die langfristig geplante Flächenentwicklung kann dem Flächennutzungsplan der 

Stadt Beckum sowie dem Regionalplan Münsterland entnommen werden (siehe 

Anlagen 4 und 5). 

Im Hinblick auf die Abgrabungen im Stadtgebiet gibt es einen Gesamtrekultivie-

rungsplan aus dem Jahr 2000. 



Stadtgebiet 

2 

Auf dessen Basis unter Bezugnahme auf die seit Aufstellung stattgefundenen 

Anpassungen und Entwicklungen ist in den nächsten 10 Jahren mit Abgrabun-

gen von etwa weiteren 50 Hektar auszugehen. Da in Beckum kein Trinkwasser 

gewonnen wird, hat der Einfluss der Abgrabung auf den Grundwasserstand kei-

ne Bedeutung für die Wassergewinnung. Zugleich wird sich der Betrieb der Ze-

mentindustrie voraussichtlich nicht ändern, der derzeitige Wasserverbrauch wird 

folglich weitgehend gleich bleiben. 

Auf Basis des Flächennutzungsplans und der derzeitigen Entwicklung der Ge-

werbegebiete wird in den nächsten 10 Jahren mit einem Zuwachs von 

265 000 m² Fläche für Gewerbe- und Industriebetriebe im Stadtteil Beckum ge-

rechnet. 

Über den Wasserverbrauch der zukünftig angesiedelten Betriebe im Rahmen ih-

rer Produktion kann keine belastbare Prognose getroffen werden. Aktuell wird 

davon ausgegangen, dass sich innerhalb der nächsten 10 Jahre kein weiterer 

wasserverbrauchsintensiver Betrieb ansiedeln wird. 

Es ist jedoch bekannt, dass sich im Stadtteil Roland ein bestehender, ver-

brauchsintensiver Betrieb innerhalb der nächsten 10 Jahre erweitern wird. 

Entsprechend einer Konzeptstudie ist mit folgenden Abwassermengen zu kalku-

lieren: 

Stufe 1 150 m³/d zusätzlich 

Stufe 2 weitere 150 m³/d zusätzlich 

Stufe 3 weitere 200 m³/d zusätzlich 

Stufe 4 weitere 500 m³/d zusätzlich 
(m³/d = Kubikmeter pro Tag) 

Der entsprechende Trinkwasserverbrauch ist in etwa mit der doppelten Menge 

anzusetzen. Stufe 1 ist bereits umgesetzt, Stufe 2 wird abhängig von der Be-

darfsentwicklung voraussichtlich bis 2027 gebaut. Der Ausbau erfolgt in mehre-

ren Etappen. Es wird daher von einem weitestgehend kontinuierlich ansteigen-

den Wasserbedarf über die nächsten 10 Jahre ausgegangen, der mit jährlich et-

wa 30 m³/d beziffert werden kann. 

Die zeitliche Einordnung der Stufen 3 und 4 kann aktuell nicht terminiert wer-

den, der Ausbau erfolgt in Abhängigkeit der betrieblichen Nachfrage, voraus-

sichtlich werden sie erst nach 2030 umgesetzt. 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum (Einwohnerinnen und Einwohner mit Al-

leiniger Wohnung und Hauptwohnung) beläuft sich auf aktuell 37 472 Personen. 

Darüber hinaus sind 1 413 Personen mit Nebenwohnung gemeldet 

(Hauseigene Fortschreibung Stand: 1. August 2018). 

Personenzahl nach Stadtteilen – zuzüglich Nebenwohnung): 

Beckum 24 683 (1 0536) 

Neubeckum 10 614 (333) 

Roland 1 089 (20) 

Vellern 1 086 (28) 
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Aktuell befinden sich in Beckum 120 neue Wohnungen in der Vorbereitung be-

ziehungsweise Entwicklung, sowie weitere 50 in Neubeckum, allesamt im Ge-

schosswohnungsbau in Ortslage. Laut der Wohnbedarfsanalyse wird bis 

2025 mit einem Bedarf an zusätzlichen 710 Wohneinheiten gerechnet – weitest-

gehend im Segment des Ein- und Zweifamilienhausbebauung – davon in Beck-

um 500, in Neubeckum 180 sowie 30 in Roland. Die dafür erforderlichen Flächen 

liegen entweder in direkter Ortslage oder am Ortsrand. Die ermittelten Werte 

decken sowohl den Neubedarf als auch den Ersatz- und Nachholbedarf an 

Wohnungsbau ab. Insgesamt werden durch die zusätzliche Bebauung circa 

250 000 m² Fläche in Anspruch genommen. 

1.2 Bevölkerungsentwicklung mit Prognose 

Die Entwicklung der Bevölkerung in den Städten und Gemeinden im Versor-

gungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH ist in der folgenden Abbil-

dung für den Zeitraum 2016 bis 2027 dargestellt. 

Die Bevölkerungszahlen sind unter anderem Berechnungsgrundlage für den Ab-

schnitt 3.2 Prognose Wasserbedarf. 

 

Abb. 1 Bevölkerungsentwicklung in den Städten und Gemeinden im Versorgungsgebiet der 

Wasserversorgung Beckum GmbH; Datenbasis: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen 

GmbH (für die Stadt Beckum), IT.NRW, Düsseldorf – Gemeindemodellrechnung 2014-

2040 (für die Städte Oelde und Ennigerloh sowie für die Gemeinden Wadersloh, Lippe-

tal, Langenberg, Beelen und Bad Sassendorf), Zahlen für die Städte Rheda-

Wiedenbrück und Ahlen geschätzt 
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2 Beschreibung des Wasserversorgungssystems 

2.1 Übersicht 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH steht als kommunales regionales Versor-

gungsunternehmen im Dienste des Bürgerinnen und Bürger. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, der Bezug, die Verteilung 

und der Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im 

Bereich der Wasserversorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu 

stärken. 

Abb. 2 Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH mit Übergabepunkten für 

den Wasserbezug und die Wasserabgaben 

Versorgt werden die Städte und Gemeinden Beckum, Oelde, Ennigerloh, Wa-

dersloh, Beelen, Lippetal, Langenberg, die Ortsteile Vorhelm und Tönnishäus-

chen (Stadt Ahlen), St. Vit und Batenhorst (Stadt Rheda-Wiedenbrück), Osting-

hausen, Bettinghausen und Weslarn (Gemeinde Bad Sassendorf). 

Zusätzlich werden die Stadtwerke Warendorf GmbH, die Wasserbeschaffungs-

verbände Sassenberg-Versmold-Warendorf und Osnabrück-Süd, die Vereinigte 
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Gas- und Wasserversorgung Rheda-Wiedenbrück GmbH sowie die Gemeinde-

werke Everswinkel GmbH mit Wasser beliefert. 

Mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt das Unternehmen inklu-

sive Weiterverteilergeschäft etwa 230 000 Einwohner mit Trinkwasser. 

Deckung des Wasserbedarfs 

1. Wasserschutzgebiet Vohren/Dackmar 

Für das 25,5 km² große Wasserschutzgebiet Vohren/Dackmar (Wasser-

schutzgebietsverordnung vom 03.04.2014) bestehen bewilligte Wasser-

rechte bis zum Jahre 2041. Gefördert wird derzeit aus 7 Horizontal- und 

5 Vertikalfilterbrunnen von 10 bis 20 m Tiefe. 

2. Aabach-Talsperre 

Das Unternehmen ist mit 25 Prozent am Wasserverband Aabach-Talsperre 

beteiligt. Der jährliche Trinkwasserbezug beträgt bis zu 2,3 Mio. m³/a (Ku-

bikmeter pro Jahr) (in Trockenjahren je nach vorhandenem Wasserdarge-

bot). 

3. Ruhrwasserwerk Echthausen 

Aus dem Ruhrwasserwerk Echthausen der GELSENWASSER AG ist eine ver-

tragliche Bezugsleistung von Trinkwasser in Höhe von bis zu 1 680 m³/h 

(Kubikmeter pro Stunde) fixiert. 

Der derzeitige Wasserbezug beträgt im Durchschnitt (Betrachtungszeit-

raum 2012 bis 2016) circa. 2,0 Mio. m³/a. 

Betriebsanlagen 

1. Grundwasserwerk Vohren 

Das Grundwasser aus den Brunnen des Wasserschutzgebiets Voh-

ren/Dackmar wird im Wasserwerk aufbereitet, es erfolgen im Wesentlichen 

eine Enteisenung und Entmanganung. Im Wasserwerk befindet sich ein La-

bor (Prüfraum) zur Überwachung der Wirksamkeit der Aufbereitungsanla-

ge, zur Kontrolle der Vorfeldmessstellen im Wasserschutzgebiet sowie zur 

mikrobiologischen Untersuchung von Wasserproben. 

2. Druckerhöhungs- und Speicheranlage Beckum 

In zwei oberirdischen Speichern werden bis zu 15 000 m³ Wasser gespei-

chert. Saisonal beschickt werden die Speicher aus dem Wasserwerk Voh-

ren, der Aabach-Talsperre und dem Ruhrwasserwerk Echthausen 

(GELSENWASSER AG). Von dieser Station besteht die Möglichkeit, das ge-

samte Versorgungsnetz zu speisen. 
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3. Übernahmestation Bornefeld 

Die Verteilerstation dient der Übernahme des Wassers aus der Aabach-

Talsperre. Sie übernimmt die Versorgung des östlichen und südlichen 

Raumes. Das Wasserwerk Bornefeld ist stillgelegt und verkauft. 

4. Druckerhöhungs- und Speicheranlage Ennigerloh 

In zwei oberirdischen Speichern werden bis zu 4 000 m³ Wasser gespei-

chert und anschließend durch Pumpen weiterverteilt. Sie übernimmt die 

Versorgung des südlichen und mittleren Versorgungsgebietes. 

5. Druckerhöhungs- und Speicheranlage Oelde 

In zwei oberirdischen Speichern werden bis zu 4 000 m³ Wasser gespei-

chert und anschließend durch Pumpen weiterverteilt. Sie übernimmt die 

Versorgung des südlichen und mittleren Versorgungsgebietes. 

6. Druckerhöhungs- und Speicheranlage Stromberg 

In einem oberirdischen Behälter wird bis zu 1 200 m³ Wasser gespeichert 

und anschließend über Pumpen verteilt. Sie übernimmt die Versorgung 

des östlichen und mittleren Versorgungsgebietes. 

7. Transport- und Verteilnetz 

Das Wasserwerk Vohren liegt im Norden des Versorgungsgebietes der 

Wasserversorgung Beckum GmbH. Die Einspeisung in das Versorgungs-

netz erfolgt von hier direkt oder über den Reinwasserbehälter am Wasser-

werk. 

Vom Wasserwerk Vohren gehen 3 Hauptleitungen in Richtung Beelen zur 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage Oelde, Richtung Westkirchen zur 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage Ennigerloh und in Richtung Was-

serwerk Warendorf. 

Über die letztgenannte Leitung erfolgt die Wasserlieferung an die Stadt-

werke Warendorf GmbH, den Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-

Versmold-Warendorf, den Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

und die Gemeindewerke Everswinkel GmbH. 

Die Übergabepunkte für die Wasserlieferungen aus dem Versorgungsnetz 

der Wasserversorgung Beckum GmbH in das Netz der VGW GmbH Rheda-

Wiedenbrück befinden sich in Oelde und Langenberg. 

Im Westen des Versorgungsgebietes erfolgt in der Druckerhöhungs- und 

Speicheranlage Beckum die Übernahme des Wassers, das von der 

GELSENWASSER AG bezogen wird. Die Trinkwasserlieferung erfolgt in ers-

ter Linie aus dem Wasserwerk Echthausen im Ruhrtal mit der Möglichkeit 

der Zulieferung vom Wasserwerk Halingen/Fröndenberg. An der Über-

nahmestation Bornefeld im Südosten des Versorgungsgebietes erfolgt die 
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Einspeisung des Wassers, das aus der Aabach-Talsperre (Wasserverband 

Aabach-Talsperre) bezogen wird. Zwischen der Übernahmestation und 

dem Trinkwasserspeicher Oelde befindet sich die 4. Druckerhöhungs- und 

Speicheranlage Stromberg im Stadtteil Oelde-Stromberg. 

Das Wasserwerk Vohren fährt überwiegend eine „Bandlieferung“. Für die 

Deckung von Spitzenbedarfe besteht temporär die Möglichkeit des Mehr-

bezuges durch die GELSENWASSER AG und aus der Aabach-Talsperre 

(Wasserverband Aabach-Talsperre). Durch die 4 vorhandenen Druckerhö-

hungs- und Speicheranlagen kann die Wasserversorgung im gesamten 

Versorgungsgebiet sichergestellt werden. 

Die meisten Gemeinden und Städte im Versorgungsgebiet der Wasserver-

sorgung Beckum GmbH sind im Ringverbund an das Zubringer-

/Hauptleitungsnetz angeschlossen. Hierdurch ist sichergestellt, dass auch 

bei Ausfall einer Leitung mit Transportcharakter oder einer Versorgungs-

komponente (Wasserwerk, Druckerhöhungs- und Speicheranlage, Aabach-

Talsperre, Bezug GELSENWASSER AG) die Wasserversorgung über alterna-

tive Netzschaltungen aufrecht erhalten bleibt. 

Das Versorgungsgebiet hat eine Fläche von etwa 1 000 km². Das Rohrlei-

tungsnetz hat eine Länge von circa 1 070 km. Es besteht aus Zubringer-

/Hauptleitungen und Versorgungsleitungen, die der regionalen und loka-

len Versorgung dienen. Mittels Anschlussleitungen werden 34 092 Hausan-

schlüsse mit Trinkwasser versorgt. Eine Sonderfunktion des Rohrleitungs-

netzes ist die Löschwasserversorgung, die sich der Versorgung mit Trink-

wasser unterordnet. 
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Tab. 2 Anzahl der Hausanschlüsse im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum 

GmbH nach Stadt- und Ortsteilen 

8. Betriebslager und Verwaltung in Beckum 

Die technischen und kaufmännischen Bereiche haben ihren Sitz in Beckum. 

Der technische Bereich ist mit einem Lager für Rohre, Rohrnetz- und Haus-

anschlussmaterial ausgestattet. Die Rohrnetzkolonne und der Rufbereit-

schaftsdienst für Unterhaltungsarbeiten im Rohrnetz- und Druckerhö-

hungsbereich, zur Rohrbruchbehebung sowie für Ortsnetzerweiterungen 

und Neuanschlüsse werden von Beckum aus gesteuert. 

Außerdem befindet sich hier ein weiterer Prüfraum zur mikrobiologischen 

Untersuchung von Trinkwasserproben. 

2.2 Wasserwerk Vohren 

2.2.1 Gewinnungsgebiete und Gewinnungsanlagen 

Die Brunnen in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dackmar liegen 

entlang der Ems zwischen der Stadt Warendorf im Westen und dem Ortsteil 

Greffen der Stadt Harsewinkel im Osten (siehe Anlage 6). 

Stand Stand Veränderung

31.12.2017 31.12.2016 %

Beckum 9.569 9.536 0,3

Oelde (incl. Pott's) 7.190 7.146 0,6

Ennigerloh 5.022 4.985 0,7

Ahlen-Vorhelm 1.177 1.167 0,9

Beelen 1.314 1.302 0,9

Warendorf-Vohren 40 40 0,0

Lippetal 3.395 3.349 1,4

Bad Sassendorf-Weslarn, -

Bettinghausen, -Ostinghausen
688 688 0,0

Wadersloh 3.023 2.966 1,9

Langenberg 2.001 1.973 1,4

Rheda-Wiedenbrück-Batenhorst, -St. Vit 673 669 0,6

Tarifkunden insgesamt 34.092 33.821 0,8

Tarifkunden

Hausanschlüsse
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Im normalen Wasserwerksbetrieb beträgt die Auslastung der Wassergewin-

nungsanlage >90 Prozent. Dies bedeutet, dass die Grundwasserentnahme im 

24-stündigen Dauerbetrieb im Wassergewinnungsgebiet Vohren durch 

5 Horizontalfilterbrunnen sowie im Wassergewinnungsgebiet Dackmar durch 

2 Horizontalfilterbrunnen und einen Großvertikalfilterbrunnen erfolgt. Bedarfs-

abhängig können 4 konventionelle Vertikalfilterbrunnen zugeschaltet werden. 

Im Gewinnungsgebiet Vohren befinden sich südlich der Ems 

4 Horizontalfilterbrunnen und nördlich der Ems einer. 

Im Gewinnungsgebiet Dackmar liegen die Brunnen allesamt nördlich der Ems. 

Hier erfolgt die Wasserförderung durch 2 Horizontalfilterbrunnen (HFB „Dack-

mar I und II“) sowie 5 Vertikalfilterbrunnen (VB „Dackmar 1, 3, 4, 6 und 9“). 

Die Horizontalfilterbrunnen haben einen zentralen wasserdichten Brunnen-

schacht aus Schleuderbetonrohren mit einem Innendurchmesser von etwa 2 m 

lichter Weite. Die Schachttiefe beziehungsweise die Tiefenlage der Horizontalfil-

terstrange richtet sich nach der Tiefenlage der für die Wassergewinnung ge-

nutzten Schichten. Die Schachttiefe beträgt im Wassergewinnungsgebiet Voh-

ren rund 11 m und im Wassergewinnungsgebiet Dackmar 19 m. 

Den Brunnenabschluss bilden quadratische Brunnenstuben von 3,5 m x 3,5 m 

Grundfläche. Da die Brunnen im Wassergewinnungsgebiet Vohren im Über-

schwemmungsgebiet der Ems liegen, sind die Brunnenschächte hier zudem über 

HHW (höchster bisher gemessener Hochwasserstand) hinausgezogen und die 

Brunnenstuben stehen auf einem angeböschten Hügel. 

Das über die Horizontalfilterstränge zuströmende Rohwasser wird aus den 

Brunnenschächten der Horizontalfilterbrunnen jeweils mittels einer Unterwas-

serpumpe in die Rohwassersammelleitung gefördert. Die Brunnen sind jeweils 

mit einer Reservepumpe bestückt, um den Dauerbetrieb sicherstellen zu kön-

nen. 

Im Gewinnungsgebiet Dackmar wird die Förderung aus 

den Horizontalfilterbrunnen durch die Entnahme aus 5 Vertikalfilterbrunnen er-

gänzt. 

Die konventionellen Vertikalfilterbrunnen (Gewinnungsgebiet Dackmar) sind als 

Kiesschüttungsbrunnen ausgeführt und erreichen Endteufen von 18 bis 24 m 

unter GOK. Die Bohrdurchmesser betragen 1 000-1 500 mm. 

Beim Großvertikalfilterbrunnen VB „Dackmar 9“ wurden um eine Zentralbohrung 

6 weitere sich leicht überlappende Bohrungen mit jeweils 1 200 mm abgeteuft. 

Der Ausbau in der Zentralbohrung erfolgte in Nennweite (DN) 600. 

Die Grundwasserförderung in den Vertikalfilterbrunnen erfolgt mittels 

Unterwasserpumpen. 

Der Wasserandrang der Horizontalfilterbrunnen ist im Bereich des Wasserge-

winnungsgebietes Vohren aufgrund einer lithologisch ungünstigeren Ausbil-
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dung des Grundwasserleiters in Verbindung mit einer vergleichsweise geringen 

wassererfüllten Mächtigkeit auf etwa 70 bis 80 m³/h beschränkt. 

Im Bereich des Wassergewinnungsgebietes Dackmar ist die Ergiebigkeit der 

Brunnen aufgrund der günstigen lithologischen Ausbildung sowie der größeren 

wassererfüllten Mächtigkeit des Grundwasserleiters deutlich höher. Zur Scho-

nung der Brunnen wurde hier die Fördermenge der Horizontalfilterbrunnen 

durch die Auslegung der Pumpenleistung auf rd. 100 m³/h beziehungsweise 

beim Großvertikalfilterbrunnen VB „Dackmar 9“ auf 70 m³/h begrenzt. Die Leis-

tung der weiteren Vertikalfilterbrunnen liegt bei rund 50 m³/h. 

2.2.2 Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Vohren 

Die technische Aufbereitungskapazität des Wasserwerkes beträgt 750 m³/Std. 

beziehungsweise 18 000 m³/Tag. In der Aufbereitungsanlage (siehe Anlage 7) 

werden sämtliche Filter (4 geschlossene Druckfilter und 8 offene Filter der Nach-

filtration) – mit Ausnahme der Zeiten des Filterrückspülens einzelner Filter – im 

24-Stundenbetrieb gefahren. 

Das in den Brunnen geförderte Rohwasser wird über eine Rohwassersammellei-

tung, an die alle Brunnen in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und 

Dackmar angeschlossen sind, zum Wasserwerk Vohren transportiert. Das Roh-

wasser wird über ein Fallrohr dem Rohwassersammelbrunnen (Rohwasserbehäl-

ter) zugeleitet. Der im Fallrohr aufgebaute Unterdruck wird zur Ansaugung von 

Außenluft genutzt. Das zwangsbelüftete Wasser mischt sich im Rohwassersam-

melbrunnen. Das so für die weitere Aufbereitung vorbereitete Rohwasser wird 

mittels eines redundant ausgelegten Rohwasserpumpensystems auf 4 geschlos-

sene Druckfilter (Monobettfilter mit Düsenboden und Basalt-Füllung) geleitet. 

Hierbei erfolgen die Hauptenteisenung und bereits der größte Teil der Entman-

ganung. Nach der Aufbereitung in der ersten Filterstufe fließt das Wasser der 

physikalischen Entsäuerung zu (Flachbettbelüfter mit Seitenkanalverdichtern zur 

Nachbelüftung und Entgasung). Überschüssige Kohlensäure und vorhandener 

Schwefelwasserstoff werden hier durch Zuführung von Luftsauerstoff im Gegen-

stromverfahren ausgetrieben. Gleichzeitig wird eine Sauerstoffanreicherung bis 

zur Sättigung erzielt, sodass in der zweiten Filterstufe über 8 offene Monobett-

filter eine optimale Restenteisenung und Entmanganung erfolgen kann, ehe das 

Trinkwasser über die Zwischenspeicherung im Reinwasserbehälter durch ein re-

dundant ausgelegtes Reinwasserpumpensystem bedarfsweise in das Versor-

gungsnetz eingespeist wird. 

In den Filtern der Aufbereitungsanlage reichert sich eisen- und manganhaltiger 

Schlamm in Form von schwerlöslichen Hydroxiden an. Zum Reinigen der Filter 

werden diese alle 3 (1. Filterstufe) beziehungsweise alle 14 Tage (2. Filterstufe) 

im Gegenstrom abwechselnd mit einem Reinwasser-Luft-Gemisch gespült. Die 

Filterrückspülwässer werden einer Flockung unterzogen. Nach dem Absetzen 

der Feststoffe in den Absetzbecken wird die Klarphase in den Axtbach abge-

schlagen. 
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Der abgesetzte Schlamm wird mechanisch geräumt und in Trockenbecken ge-

pumpt. Nach der Trocknung wird der Schlamm gemäß den jeweils gültigen Vor-

schriften verwertet oder entsorgt. 

2.2.3 Anzahl und räumliche Verteilung der Kleinanlagen zur Eigenversorgung 

(Hausbrunnen) 

Für das Stadtgebiet von Beckum sind derzeit 369 dezentrale kleine Wasserwerke 

und Kleinanlagen zur Eigenversorgung beim Gesundheitsamt des Kreises Wa-

rendorf registriert (siehe Anlage 8). Der Großteil dieser Anlagen liegt im Außen-

bereich mit einem Schwerpunkt südöstlich des Stadtteils Beckum.  

Ein Lageplan zur räumlichen Verteilung der Kleinanlagen liegt der Stadt Beckum 

vor, wird aber aus Gründen des Datenschutzes an dieser Stelle nicht veröffent-

licht. Im Rahmen der nächsten turnusgemäßen Aktualisierung des Wasserver-

sorgungskonzeptes 2023 wird eine schematische Darstellung beigefügt.  

Zu den privaten Brauchwasserentnahmen liegen keine Informationen vor. 

2.3 Organisation der Wasserversorgung 

Im ehemaligen Kreis Beckum sind unter den Aspekten der Qualität und Quanti-

tät keine ausreichenden Wasservorkommen vorhanden, die für eine öffentliche 

Trinkwasserversorgung ausreichen. In Ermangelung geeigneter ortsnaher 

Standorte sah die Planung deshalb eine zentrale öffentliche Wasserversorgung 

für den Kreis vor (Kreiswasserwerk Beckum). In der Bauernschaft Vohren in Ems-

nähe konnte ein geeigneter Standort erschlossen werden. Durch eine landespo-

lizeiliche Verfügung vom 03.02.1909 wurde die Errichtung eines Wasserwerkes 

genehmigt. Bereits nach eineinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit, einschließlich 

der Errichtung der notwendigen Infrastruktur zur Wasserweiterverteilung, konn-

te das Wasserwerk Vohren im Juni 1910 in Betrieb genommen werden. 

Bis 1913 erfolgte dann der weitere Ausbau. 

Im Jahre 1954 kam es dann, wiederum unter der Federführung des Kreises 

Beckum, zur Gründung eines eigenen Wasserwerkes (Wasserwerk Lippe-Glenne) 

für den südlichen Teil des Kreises. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Wasserwerken, die gleichgerichtete 

Interessenlage wie auch die Diskussion über die kommunale Neugliederung 

führten im Mai 1972 zum Zusammenschluss beider Wasserwerke zur Wasserver-

sorgung Beckum GmbH. 
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Abb. 3 Entwicklung der Wasserversorgung Beckum 

Die Wasserversorgung Beckum ist heute ein öffentlicher Trinkwasserversorger, 

privatrechtlich organisiert als GmbH. 

Die 11 Gesellschafter sind teils rein kommunal, teils kommunal geprägt: 

 Kreis Warendorf  ....................................................................................... Anteil: 8 Prozent 

 Stadt Beckum ........................................................................................... Anteil: 34 Prozent 

 Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH............................... Anteil: 18 Prozent 

 Stadt Ennigerloh ..................................................................................... Anteil: 12 Prozent 

 Gemeinde Wadersloh ............................................................................. Anteil: 8 Prozent 

 Gemeinde Lippetal................................................................................... Anteil: 8 Prozent 

 Gemeinde Langenberg .......................................................................... Anteil: 5 Prozent 

 Gemeinde Beelen ..................................................................................... Anteil: 2 Prozent 

 Flora Westfalica GmbH .......................................................................... Anteil: 1 Prozent 

 Stadtwerke Ahlen GmbH ....................................................................... Anteil: 3 Prozent 

 Gemeinde Bad Sassendorf .................................................................... Anteil: 2 Prozent 

Die Organisationsstruktur des Unternehmens ist in dem nachfolgenden Organi-

gramm dargestellt. 
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Abb. 4 Organisationsstruktur bei der Wasserversorgung Beckum GmbH 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH produziert und bezieht Trinkwasser. Sie 

verteilt ihr Trinkwasser an Endkunden und an Weiterverteiler. 

In ihrem Trinkwasserversorgungsgebiet fungiert sie als Netzbetreiber und Liefe-

rant. Hierfür hat sie mit folgenden Kommunen Konzessionsverträge abgeschlos-

sen:  

 Stadt Beckum 

 Stadt Oelde 

 Gemeinde Wadersloh 

 Gemeinde Lippetal 

 Gemeinde Langenberg 

 Gemeinde Beelen 

 Stadt Ennigerloh 

 Stadt Ahlen 

 Gemeinde Bad Sassendorf 

 Stadt Rheda-Wiedenbrück 

 Stadt Warendorf 

Geschäftsführer

Wasserförderung/

-speicherung/DE-Stationen
Kaufmännische AbteilungWasserverteilung

Neuanschlüsse/

Kundenberatung
Rohrnetzbetrieb

GIS/Vermessung/Plan-

wesen/Leitungsrechte

Qualitätssicherung/

Management-Beauftragter/

Öffentlichkeitsarbeit

Sekretariat

Technisches Büro/

Assistenz/Planauskunft

Verbrauchsabrechnung

Wasserwerk Vohren

Materialwirtschaft

Beschaffung/Lager/

Materialbuchhaltung/

Arbeitsvorbereitung

Finanzbuchhaltung/

Debitorenbuchhaltung

Wasserwirtschaft/

Ressourcenschutz

MSR-Technik

Lohnbuchhaltung/

Zeitl. Auftragserfassung/

Telefonzentrale



Beschreibung des Wasserversorgungssystems 

14 

2.4 Rechtliche-/Vertragliche Rahmenbedingungen 

2.4.1 Wasserrecht 

Mit Datum vom 28.11.2012 (AZ: 54.18.01-394/2010.0010) erteilte die Bezirksre-

gierung Münster der Wasserversorgung Beckum GmbH gemäß §§ 8, 10 WHG 

(Wasserhaushaltsgesetz) das bis zum 31.12.2041 befristete Recht im Wasserge-

winnungsgebiet Vohren auf definierten Grundstücken aus 

5 Horizontalfilterbrunnen Grundwasser in einer Menge von bis zu 400 m³/h, 

9 600 m³/d und 2 920 000 m³/a sowie im Wassergewinnungsgebiet Dackmar 

auf definierten Grundstücken aus 2 Horizontalbrunnen und aus 9 Vertikalbrun-

nen Grundwasser in einer Menge von bis zu 500 m³/h, 12 000 m³/d und 

3 000 000 m³/a zutage zu fördern und zur Versorgung der angeschlossenen 

Abnehmer mit Trink-, Brauch- und Betriebswasser abzugeben, wobei die Sum-

me der Rohwasserförderung aus beiden Gewinnungsgebieten der Wasserver-

sorgung Beckum GmbH 750 m³/h, 18 000 m³/d nicht überschreiten darf. 

Gewinnungsge-

biet 

bewilligte 

Entnahme 

Bewilligungsbescheid 

der Bez.-Reg. Münster 

gültig bis 

Vohren 2,92 Mio. m³/a 

9 600 m³/d 

400 m³/h 

28.11.2011 31.12.2041 

Dackmar 3,00 Mio. m³/a 

12 000 m³/d 

500 m³/h 

Summe 5,92 Mio. m³/a 

18 000 m³/d 

750 m³/h 

  

Tab. 3 Bewilligtes Recht auf Grundwasserförderung für das Wasserwerk Vohren 

Die Wassergewinnungsanlage besteht aus den beiden Wassergewinnungsge-

bieten Vohren und Dackmar und dem Wasserwerk Vohren, in dem das geför-

derte Rohwasser aus den Gewinnungsgebieten aufbereitet wird. 

Das Wasserwerk Vohren wird von der Wasserversorgung Beckum GmbH bezie-

hungsweise von deren Rechtsvorgängern für die öffentliche Trinkwasserversor-

gung bereits seit 1910 betrieben. 

2.4.2 Trinkwasserbezug 

Wasserwerk Vohren 

Die Trinkwasserabgabe des Wasserwerkes Vohren in das Verteilungsnetz der 

Wasserversorgung Beckum ergibt sich aus der geförderten Rohwassermenge 

abzüglich des Eigenbedarfs. In das Versorgungsnetz werden bis zu 

5 880 000 m³/a eingespeist. 
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Wasserverband Aabach-Talsperre 

Die Wasserversorgung Beckum ist an dem Wasserverband Aabach-Talsperre be-

teiligt und kann jährlich bis zu 2,28 Mio. m³ beziehen (Übernahmestation Borne-

feld). 

In Trockenjahren kann die Bezugsmenge reduziert werden. 

GELSENWASSER AG 

Eine weitere Absicherung/Deckung des Trinkwasserbedarfs erfolgt über den Be-

zug von der GELSENWASSER AG aus dem Wasserwerk Echthausen an der Ruhr. 

Die minimale Abnahme von der GELSENWASSER AG orientiert sich an der Ab-

gabemenge an die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung (VGW) GmbH Rhe-

da-Wiedenbrück. Vorgehalten wird eine maximale Stundenleistung in Höhe von 

1 680 m³/h. 

1. Wasserwerk Vohren 

 Leistung: 

750 m³/h 

Menge: 

5 851 000 m³/a 

 

2. Wasserverband Aabach-Talsperre 

 Leistung: 

560 m³/h 

Menge: 

2 280 000 m³/a 

Bemerkungen: 

in Trockenjahren wer-

den Kontingente redu-

ziert 

3. GELSENWASSER AG 

Vertrag: 30.05.2007, 

Laufzeit: 01.01.2008-

31.12.2030, 

(Verlängerung um 

weitere 5 Jahre, wenn 

nicht 2 Jahre vor Ab-

lauf gekündigt wird) 

Leistung: 

1 300 m³/h 

+ 180 m³/h 

+ 200 m³/h 

= 

1 680 m³/h 

 Bemerkungen: 

begrenzt durch Leis-

tungskapazität  Ab-

nahme min. VGW 

Summe 2 990 m³/h   

Tab. 4 Abgabemengen des Wasserwerks Vohren und Wasserbezug 
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2.4.3 Lieferung an andere Wasserversorgungsunternehmen (WVU) 

Die Trinkwasserabgabe an andere WVUs sowie Wiederverkäufer ist vertraglich in 

den Wasserlieferungsverträgen an Weiterverteiler geregelt. Die dort vereinbar-

ten Liefermengen variieren. In den kommenden Jahren prognostiziert die Was-

serversorgung Beckum GmbH im Cluster „Stundenleistung“ die Realisierung der 

individuellen Maximalwerte. Die vertraglich geregelte Trinkwasserabgabe be-

trägt in Summe 6,36 Mio. m³/a. 

1. Stadtwerke Warendorf GmbH 

Vertrag: 18.12.1996, 

Laufzeit: 01.01.1997-31.12.2017, 

(Verlängerung um weitere 5 Jahre, 

wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf ge-

kündigt wird) 

Leistung: 

85 m³/h 

100 m³/h 

Reserve für Ausfall 

Wasserwerk Warendorf 

Menge: 

500 000 m³/a 

2. Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf 

Vertrag: 04.12.1996, 

Laufzeit: 01.01.1997-31.12.2017, 

(Verlängerung um weitere 5 Jahre, 

wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf ge-

kündigt wird) 

Leistung: 

115 m³/h 

Zählerschacht Wasser-

werk Warendorf 

+ 110 m³/h 

Zählerschacht Sassen-

berg 

Menge: 

700 000 m³/a 

 

+ 500 000 m³/a 

3. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

Laufzeit: 16.05.1995-31.12.2032, 

(Verlängerung um weitere 5 Jahre, 

wenn nicht 2 Jahre vor Ablauf ge-

kündigt wird) 

Leistung: 

280 m³/h 

Menge: 

1 700 000 m³/a 

4. Gemeindewerke Everswinkel GmbH 

Laufzeit: 03.08.2001-31.12.2022, 

(Verlängerung um weitere 5 Jahre, 

wenn nicht 2 Jahre vor Ablauf ge-

kündigt wird) 

Leistung: 

100 m³/h 

Menge: 

500 000 m³/a 

5. VGW GmbH Rheda-Wiedenbrück 

Laufzeit: 30.05.2007-31.12.2030, 

(Verlängerung um weitere 5 Jahre, 

wenn nicht 5 Jahre vor Ablauf ge-

kündigt wird) 

Leistung: 

180 m³/h 

Übergabestelle Baten-

horst 

+ 200 m³/h 

Übergabestelle Oelde 

Menge: 

2 460 000 m³/a 

Summe Weiterverteiler 1 170 m³/h 6 360 000 m³/a 

Tab. 5 Wasserlieferverträge 
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2.5 Qualifikationsnachweise/Zertifizierung 

Bei der Wasserversorgung Beckum GmbH wurde im Jahr 1999 ein integriertes 

Management-System für Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz eingeführt und 

durch den DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V.) nach 

DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis zum 

16.04.2018. 

Im Jahr 2013 wurde das Management-System um den Bereich Energie erweitert 

und vom DVGW nach DIN EN ISO 50001:2011 zertifiziert. Das Zertifikat hat eine 

Gültigkeit bis zum 03.07.2020. 

Weiterhin erfüllt die Wasserversorgung Beckum GmbH die Anforderungen ge-

mäß dem DVGW-Arbeitsblatt W 1000:2016 „Anforderungen an die Qualifikati-

on und die Organisation von Trinkwasserversorgern“ zum geprüften techni-

schen Sicherheitsmanagement (TSM). Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeit bis 

zum April 2022. 

Zur nachhaltigen Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit und Versor-

gungsqualität und zur Verbesserung der betrieblichen Leistungserbringung in 

technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach dem Prinzip des „Lernen vom 

Besten“ nimmt die Wasserversorgung Beckum GmbH regelmäßig an einem 

freiwilligen Leistungsvergleich von Wasserversorgungsunternehmen in NRW 

(Benchmarking) teil. 

2.6 Absicherung der Versorgung 

Der Wasserbedarf kann komplett aus den Trinkwasserbezügen vom Wasserwerk 

Vohren, von der Aabach-Talsperre und der GELSENWASSER AG bedient werden. 

Bedarfsspitzen sind in der Regel nur in den Sommermonaten an einzelnen Ta-

gen abzudecken. Das dann benötigte zusätzliche Trinkwasser kann von der 

GELSENWASSER AG an der Druckerhöhungs- und Speicheranlage in Beckum 

bezogen werden. Das Wasserwerk Vohren fährt kontinuierlich im Grundlastbe-

trieb. 

Spitzenverbräuche werden zudem abgefahren durch die Speicherbehälter. Im 

Versorgungssystem sind 4 Hochbehälteranlagen integriert. Das Speichervolu-

men insgesamt beträgt 24 200 m³. 

2.7 Besonderheiten 

Besonderheiten liegen nicht vor. 
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3 Aktuelle Wasserabgabe und Wasserbedarf 

3.1 Wasserabgabe (Historie) 

 

Abb. 5 Trinkwasserabgabe im Zeitraum 1990-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

höchste 

Tagesabgabe 
m³ 35 266 39 392 32 964 37 578 42 152 43 094 

niedrigste 

Tagesabgabe 
m³ 19 186 19 909 20 160 18 369 18 736 21 466 

mittlere 

Tagesabgabe 
m³ 27 402 27 561 26 575 28 507 27 408 30 089 

höchste 

Stundenabgabe 
m³ 2 043 2 387 2 100 2 382 2 603 2 589 

Tab. 6 Tages-/Stundenabgaben für den Zeitraum 2012-2017 

3.2 Prognose Wasserbedarf 

Die Wasserbedarfsprognose für den Zeitraum 2015 bis 2027 ist in Anlage 9 

dargestellt. Die Abschnitte 3.2.1 bis 3.2.9 geben Erläuterungen zu der Prognose. 

3.2.1 Rohwasserförderung 

3.2.1.1 Rohwasserförderung Wasserwerk Vohren 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH verfügt derzeit über ein Wasserrecht 

(Vohren/Dackmar) zur Sicherstellung der Versorgung der angeschlossenen Ab-

nehmer mit Trinkwasser (siehe Abschnitt 2.4.1). 
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Die maximale Fördermenge aus den zwei Gewinnungsgebieten wurde im Jahr 

2016 mit 6,03 Mio. m³ (5,92 Mio. m³ gemäß Wasserrecht zuzüglich Duldung ei-

ner zusätzlichen Fördermenge in Höhe von 0,11 Mio. m³) erreicht. 

 

Abb. 6 Entwicklung der Rohwasserförderung von 1990-2017 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung mit einer stagnieren-

den bzw. leicht rückläufigen Bevölkerungszahl im Versorgungsgebiet der Was-

serversorgung Beckum GmbH, jedoch noch moderat steigenden Abgabemen-

gen im Bereich der Lieferverträge, besteht aktuell der höchste Bedarf. 

3.2.1.2 Eigenbedarf Wasserwerk 

Der Eigenbedarf des Wasserwerkes Vohren lag in den vergangenen 10 Jahren 

im Bereich 55 586 m³ bis 86 431 m³. Das Wasser aus den Wassergewinnungsge-

bieten Vohren und Dackmar weist hohe Eisen- und Manganwerte auf. Die Filter 

müssen deshalb oft gespült werden. Die Schwankungen im Spülwasserver-

brauch sind begründet durch Austausch des Filtermaterials in der 1. und 3. Auf-

bereitungsstufe. 
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Abb. 7 Entwicklung des Trinkwassereigenbedarfs im Wasserwerk Vohren von 2007-2017 

Ein weiterer Anteil des Rohwassers wird für die jährliche Spülung und Reinigung 

der Rohwasserleitung von den Brunnen bis zum Wasserwerk verwendet und ei-

nem Vorfluter zugeführt. 

Anzusetzen ist der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre, der rund 69 000 m³/a 

beträgt. 

3.2.2 Trinkwasserbezug 

Der Trinkwasserbezug ist in Abschnitt 2.4.2 beschrieben. 

3.2.3 Trinkwasserabgabe 

3.2.3.1 Lieferung an andere Wasserversorgungsunternehmen 

Die Trinkwasserabgabe an andere Wasserversorgungsunternehmen ist in Ab-

schnitt 2.4.3 beschrieben. 

3.2.3.2 Städte/Gemeinden (Tarifkunden) 

Bei der Trinkwasserabgabe an die Städte und Gemeinden wurden für die Jahre 

2015 und 2017 die tatsächlichen Abgabemengen als Basis für die Prognose für 

die Jahre 2018 bis 2027 genutzt. Die prognostizierten Abgabemengen ergeben 

sich aus den Veränderungen in Bevölkerungsprognosen der Städte und Ge-

meinden. 

Die Tabelle (Anlage 9) zeigt, dass für die Wasserversorgung Beckum GmbH der 

höchste Bedarf im Tarifkundenbereich im Jahr 2016 mit 6,2 Mio. m³ zu verzeich-

nen war. 
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3.2.4 Netzverluste inklusive. Eigenbedarf 

Die Netzverluste sind im Wesentlichen auf Rohrbrüche im Versorgungsnetz und 

Rohrnetzspülungen zurückzuführen. Die Netzverluste lagen in den Jahren 2007 

bis 2017 im Bereich 0,03 m³/(km x h) (Kubikmeter pro Kilometer Rohrleitung 

und Stunde) bis 0,06 m³/(km x h) [Durchschnitt: 0,04 m³/(km x h)] und werden 

nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 392:2017 „Rohrnetzinspektion und Wasserver-

luste – Maßnahmen, Verfahren und Bewertungen“ als geringe Verluste einge-

stuft, was auf einen guten Rohrnetzzustand schließen lässt. 

 

Abb. 8 Entwicklung der Wasserverluste der Wasserversorgung Beckum GmbH von 2007-2017 

Es wird davon ausgegangen, dass dieser gute Zustand auch in Zukunft gehalten 

werden kann. Da die spezifischen realen Wasserverluste bereits im günstigsten 

Bereich liegen, sind hier für den Gesamtbedarf keine Einsparpotentiale vorhan-

den. 

3.2.5 Versorgte Einwohner im Versorgungsgebiet 

Für die Bevölkerungsentwicklung wurden die Zahlen der Städte und Gemeinden 

zugrunde gelegt. 

Gemäß den bereitgestellten aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung ist 

im Jahr 2016 die höchste Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet der Wasserver-

sorgung Beckum GmbH zu verzeichnen. Für die Zukunft wird ein leichter Bevöl-

kerungsrückgang prognostiziert. 

Insgesamt wird die Anzahl der versorgten Einwohner jährlich um circa 

0,1 Prozent zurückgehen. 
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3.2.6 Spezifischer Wasserverbrauch 

Der nettospezifische Pro-Kopf-Verbrauch errechnet sich aus der Trinkwasserab-

gabe an die Tarifkunden im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum 

GmbH und der versorgten Einwohner. 

Für die Berechnung des zukünftigen Wasserbedarfs wird der spezifische Pro-

Kopf-Verbrauch der Jahre 2015/16 von 118 l pro Einwohner und Tag angesetzt. 

3.2.7 Neue Baugebiete, ländliche Erschließung, Hausanschlussverdichtung 

Für die Erschließung ländlicher Bereiche sowie Verdichtung der Hausanschlüsse 

werden jährlich 33 000-39 000 m³ angesetzt. Das entspricht zusätzlich 220-

260 Hausanschlüsse pro Jahr mit jeweils 150 m³ Trinkwasserverbrauch. 

3.2.8 Sicherheitszuschlag 

Von der Bezirksregierung Münster werden Sicherheitszuschläge von 5 bis 

10 Prozent auf die Abgabemengen an die Tarif- und Sonderabnehmer aner-

kannt. In dem Prognosezeitraum 2018 bis 2027 wird mit dem geringsten Sicher-

heitszuschlag von 5 Prozent gerechnet. 

3.2.9 Wasserbedarfsdeckung 

Der höchste prognostizierte Wasserbedarf im Zeitraum 2018 bis 2027 wird ge-

mäß den Berechnungen in der Anlage 9 im Jahr 2026 erreicht sein. Er errechnet 

sich wie folgt: 

Wasserbedarf Menge 

Lieferung an Städte/Gemeinden (Tarifkunden) 6 183 680 m³ 

+ Netzverluste inklusive. Eigenbedarf 315 000 m³ 

+ neue Baugebiete, ländliche Erschließung, Hausanschluss-

verdichtung 
33 000 m³ 

= Zwischensumme (Tarifkunden, Netzverluste, …) 6 531 680 m³ 

+ 5 Prozent Sicherheitszuschlag 326 584 m³ 

+ Lieferung an andere Wasserversorgungsunternehmen 5 360 000 m³ 

= Gesamtbedarf in 2026 12 218 264 m³ 

Tab. 7 Berechnung des zukünftigen Bedarfs im Zeitraum 2018-2027 
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4 Mengenmäßiges Wasserdargebot für die Bedarfsdeckung (Wasserbilanz) so-

wie mögliche zukünftige Veränderungen 

4.1 Wasserressourcenbeschreibung 

4.1.1 Genutzte Ressourcen 

4.1.1.1 Einzugsgebiet 

Das Einzugsgebiet wird im Norden durch eine Grundwasserscheide zwischen 

Ems und Hessel begrenzt, die im Osten von der Greffener Mark nach Westen 

südlich der Ortslage von Sassenberg verläuft. Das Wasser strömt von der 

Grundwasserscheide nach Süden und Südosten den Brunnen des Wassergewin-

nungsgebietes Dackmar zu. Nördlich der Scheide fließt das Wasser der Hessel 

zu und geht somit der Wassergewinnung verloren. 

 

Abb. 9 Grundwasserfließrichtung mit dem unterirdischen Einzugsgebiet der Brunnen (dunkel-

grüne Umrandung) und dem oberirdischen Einzugsgebiet des Teufelsbaches (dunkel-

grün gestrichelte Linie) 

Bei hohen Grundwasserständen wird hier jedoch durch einen namenlosen Gra-

ben Grundwasser südlich der Grenze aufgenommen und nach Norden zur Hes-

sel abgeführt, sodass sich hier zeitlich lokal bei hohen Grundwasserständen das 

Einzugsgebiet entsprechend verkleinert. 
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Die östliche Einzugsgebietsgrenze des Wassergewinnungsgebietes Dackmar 

wird im Norden durch das hydraulisch wirksame Einzugsgebiet des Lodden-

bachs und der in ihn mündenden Gräben bedingt. Bis zur ausgewiesenen Ein-

zugsgebietsgrenze fließt das Wasser dem Brunnen VB (Vertikalbrunnen) „Dack-

mar 9“ zu, östlich davon strömt es zum Loddenbach hin ab. Richtung Ems be-

grenzt schließlich die Entnahmebreite und die untere Kulmination des Brunnens 

VB „Dackmar 9“ das Einzugsgebiet. Östlich und südlich der dargestellten Ein-

zugsgebietsgrenze strömt das Wasser in den nördlichen Talgraben bzw. in die 

Ems hin ab. 

Südlich der Ems wird abhängig von der Aufstausituation am Stau Neue Mühle 

das Einzugsgebiet begrenzt. Bei hohem Aufstau und niedrigen Grundwasser-

ständen infiltriert hier Wasser aus der Ems in den Untergrund und das aus Sü-

den heranströmende Grundwasser wird nach Westen zu den Brunnen abgelenkt, 

sodass die Einzugsgebietsgrenze östlich vor dem Stau liegt. Bei geringem oder 

fehlendem Aufstau und hohen Grundwasserständen strömt das Grundwasser 

hingegen in die Ems ab und wird durch diese nach Westen abtransportiert, so-

dass sich die Grenze nach Westen etwa auf Höhe des Staus Neue Mühle ver-

schiebt. 

Die Südgrenze des Einzugsgebietes wird durch eine Grundwasserscheide zwi-

schen Ems und Flütbach bedingt. Von der Grundwasserhochfläche im Bereich 

der Mattelmanns Heide strömt das Grundwasser nach Norden und Westen den 

Brunnen oder nach Süden dem Flütbach zu. Im weiteren Verlauf nach Westen 

wird die Südgrenze schließlich durch das hydraulisch wirksame Einzugsgebiet 

des Axtbaches begrenzt. Das nach Norden und Westen abströmende Grund-

wasser gelangt jedoch zu den Brunnen des Gewinnungsgebietes Vohren und zu 

den Brunnen des Gewinnungsgebietes Dackmar. 

4.1.1.2 Wasserschutzgebiet (Ausdehnung und Abgrenzung der einzelnen Schutzzo-

nen) 

Das festgesetzte Wasserschutzgebiet Vohren/Dackmar weist eine Fläche von 

rund 25,5 km² auf mit einem Durchmesser von rund 8,5 km in West-

Osterstreckung und rund 6,5 km in Nord-Westerstreckung (siehe Anlage 6). 

Schutzzone I (Fassungsbereich) 

Die Schutzzone I muss den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage und ihrer 

unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigun-

gen gewährleisten (DVGW-Arbeitsblatt W 101:2006 „Richtlinien für Trinkwas-

serschutzgebiete; I. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser“). 

Die Schutzzone I umschließt die Brunnenfassungen mit einem im DVGW-

Arbeitsblatt W 101:2006 geforderten Mindestabstand von 10 m. 

Bei den Horizontalfilterbrunnen wird zudem ein Mindestabstand von 10 m um 

die Horizontalfilterstränge gewährleistet. 
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Flächen, die als Schutzzone I festgesetzt sind, befinden sich vollständig im Ei-

gentum der Wasserversorgung Beckum GmbH und umfasst auch die optionalen 

Brunnenstandorte. 

Schutzzone II (Engere Schutzzone) 

Die Schutzzone II muss den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mik-

roorganismen sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei 

geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich 

sind (DVGW-Arbeitsblatt W 101:2006). 

Eine Mindestverweildauer von 50 Tagen im Grundwasser gewährleistet in der 

Regel, dass pathogene Mikroorganismen zurückgehalten werden. Die Schutzzo-

ne II soll deshalb bis zu einer Linie reichen, von der aus das Grundwasser min-

destens 50 Tagen bis zum Eintreffen in den Brunnen benötigt, wobei eine Min-

destreichweite von 100 m zur Fassung nicht zu unterschreiten ist. 

Schutzzone III (Weitere Schutzzone) 

Die Schutzzone III soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, ins-

besondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder vor radioak-

tiven Verunreinigungen gewährleisten (DVGW-Arbeitsblatt W 101:2006). 

Die Schutzzone III soll in der Regel bis zur Grenze des unterirdischen Einzugs-

gebietes der Trinkwassergewinnung reichen. Eine Unterteilung in die Schutzzo-

nen IIIA und IIIB ist bei großen Einzugsgebieten ab 2 km Entfernung von den 

Fassungsanlagen sinnvoll. Ein geringerer Abstand zur Unterteilung der Schutz-

zone III ist in Gebieten mit einem höheren naturräumlichen Schutzpotenzial 

möglich. 

Schutzzone III A 

An der gesamten Wasserschutzgebietsfläche hat die Schutzzone IIIA mit rund 

20 km² (2 010 ha) den größten Anteil. Sie umschließt die Schutzzone II und er-

streckt sich von den Fassungsanlagen rund 1 bis 2 km nach Norden und 

0,6 bis 2,0 km nach Süden. 

Schutzzone III B 

Der Empfehlung des DVGW-Arbeitsblattes W 101:2006 folgend ist mit einem 

Abstand von 2 km von den Fassungsanlagen die Schutzzone III in eine Schutz-

zone IIIA und IIIB unterteilt. In Gebieten mit einem höheren naturräumlichen 

Schutzpotenzial wurde der Abstand zur Unterteilung der Schutzzone III auf 

800 m verkürzt. 

Die Schutzzone IIIB unterteilt sich in drei Einzelflachen, die sich jeweils an die 

Schutzzone IIIA anschließen. 
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Wasserschutzgebietszone Wasserschutzgebiets-VO vom 

03.04.2014 

I 14,7 ha 

II 61,0 ha 

IIIA 2 010,0 ha 

IIIB 470,0 ha 

WSG, gesamt 2 555,7 ha 

Tab. 8 Größe der Wasserschutzgebietszonen 

4.1.1.3 Hydrogeologie (Lage und Ausdehnung des beanspruchten Grundwasserlei-

ters) 

Das hydraulische System in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dack-

mar wird im Wesentlichen durch die drei folgenden Komponenten geprägt: 

1. Der quartäre Grundwasserleiter wird an der Basis durch wasserhemmende 

bis –stauende Kreideschichten begrenzt. 

2. Die Ablagerungen der Niederterrasse und hier insbesondere die basalen 

Knochenkiese bilden den für die Trinkwassergewinnung relevanten 

Grundwasserleiter. 

3. Die Ems bildet den Hauptvorfluter. Der natürliche Grundwasserstrom ist 

auf dieses Fließgewässer gerichtet. Zudem trägt der Uferfiltratanteil aus 

der Ems zur gewinnbaren Wassermenge bei. 

Die Wassermengen, die aus einem Grundwasserleiter gewonnen werden kön-

nen, hängen (neben Grundwassergefälle, Einzugsgebiet etc.) maßgeblich von 

der Mächtigkeit der wasserführenden Schicht und dem Durchlässigkeitsbeiwert 

(kf-Wert) beziehungsweise dem Widerstand ab, den die Sedimente dem strö-

menden Wasser entgegensetzen. 

Die wassererfüllte Mächtigkeit des Grundwasserleiters ist dabei aufgrund der 

weitgehend ebenen Oberflächenmorphologie in erster Linie von der Tiefenlage 

der kreidezeitlichen Wasserstauer abhängig. Der kf-Wert wird durch die litholo-

gische Ausprägung beziehungsweise Korngrößenzusammensetzung der ange-

troffenen Sedimente bestimmt. 

Die Wassergewinnungsgebiete Vohren und Dackmar liegen am südlichen Rand 

eines Urstromtales mit der Uremsrinne als zentralem Element. Dieses erstreckt 

sich vor dem Teutoburger Wald liegend von Paderborn bis nach Rheine. Der 

Vorläufer der heutigen Ems hat sich hier vor über 100 000 Jahren flächig und 

insbesondere im Bereich der Uremsrinne in Form eines schmalen Kerbtals in den 

Kreideuntergrund eingeschnitten. Die Uremsrinne folgt in etwa dem heutigen 

Verlauf der Ems, wobei sie im Bereich des Wasserschutzgebietes Voh-

ren/Dackmar nördlich der Ems in Ost-West-Richtung verläuft. 



Mengenmäßiges Wasserdargebot für die Bedarfsdeckung (Wasserbilanz) sowie mögliche zukünftige 

Veränderungen 

27 

 

Abb. 10 Tiefenlage der Quartärbasis in m über NHN; Quelle: Ausschnitt aus der Geologischen 

Karten von Nordrhein-Westfalen: 1 : 25 000, Blatt 4014 Sassenberg 

Die Rinnenstruktur weist im Untersuchungsgebiet ein geringes Gefälle nach 

Westen auf. Im Rinnentiefsten liegt die Quartärbasis im Osten bei unter 35 m 

ü. NHN (Normalhöhennull) und fällt nach Westen bis unter 33 m ü. NHN ein. 

Vom Rinnentiefsten steigt die Quartärbasis rasch nach Norden auf über 45 m ü. 

NHN und nach Süden bis auf über 43 m ü. NHN an. Auf Höhe des Brunnens HFB 

(Horizontalfilterbrunnen) „Dackmar II“ im Wassergewinnungsgebiet Dackmar 

und südlich von Sassenberg treffen von Norden zwei weitere Rinnenstrukturen 

auf die Uremsrinne. Diese wahrscheinlich ehemaligen Seitenarme oder Zuflüsse 

der Urems haben sich jedoch weniger stark in den Untergrund eingeschnitten. 

Im Gewinnungsgebiet Dackmar konnten die Brunnen weitestgehend im Rinnen-

tiefsten errichtet werden. Die Brunnen erschließen hier eine wassererfüllte Quar-

tärmächtigkeit von rund 18-19 m. Im Wassergewinnungsgebiet Vohren wurden 

die Brunnen südlich des Rinnentiefsten errichtet. Die Quartärbasis liegt auf Höhe 

der Brunnen bei rund 43-45 m ü. NHN. Die wassererschlossene Mächtigkeit der 

Brunnen beträgt hier somit lediglich 8 m bis maximal 10 m. 

4.1.2 Ungenutzte Ressourcen 

Gemäß der Darstellung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

(siehe Anlage 10) verfügt das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beck-

um GmbH lediglich an der bereits genutzten Entnahmestelle in Warendorf-

Vohren über ausreichende Grundwasservorkommen. 
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Im Bereich Wadersloh-Bornefeld wurde mit dem Wasserwerk Bornefeld bis zur 

Stilllegung im Jahr 1985 Grundwasser im Bereich der Lippe-Glenne gefördert. 

Das Wasserwerk sowie die Brunnenanlagen sind zurückgebaut und die Liegen-

schaften stehen der Wasserversorgung Beckum GmbH nicht mehr zur Verfü-

gung. 

Dennoch könnten die Grundwasserressourcen, wenn auch mit hohem Aufwand, 

genutzt werden. 

Die Stadt Beckum verfügt über eine Vielzahl an grundwassergespeisten Seen, 

die über das Stadtgebiet verteilt sind und aus den Abgrabungen des Kalkstein-

tagebaus resultieren. Informationen über die Wasserqualitäten liegen jedoch 

nicht vor. 

4.2 Wasserbilanz 

4.2.1 Gewinnbares Dargebot 

Die durchschnittliche Grundwasserneubildung in den Einzugsgebieten der Was-

sergewinnungsgebiete Vohren und Dackmar beträgt 4,55 Mio. m³/a. Im Ein-

zugsgebiet der Brunnen sind jedoch Rechte zur Entnahme von Grundwasser in 

einer Gesamtsumme von bis zu 73 000 m³/a erteilt worden (Stand: April 2011). 

Für die Hausbrunnen wird überschlägig angenommen, dass diese in der Summe 

circa 20 000 m³/a (= 65 Hausbrunnen x 300 m³/a) Grundwasser entnehmen. 

Diese Grundwassermengen gehen der öffentlichen Wassergewinnung verloren. 

Im Mittel sind rund 1,9 Mio. m³/a des geförderten Rohwassers Uferfiltrat der 

Ems. Hierdurch wird das Dargebot erhöht. 

Demgegenüber steht eine Grundwasserentnahme durch die Brunnen der Was-

serversorgung Beckum GmbH von maximal 5,92 Mio. m³/a. 

Es ergibt sich so folgende Grundwasserbilanz: 

Grundwasserneubildung:  4 554 000 m³/a 

Infiltration aus der Ems:  1 900 000 m³/a 

weitere Wasserrechte: – 73 000 m³/a 

Hausbrunnen*: – 20 000 m³/a 

Entnahme: – 5 920 000 m³/a 

Summe:  411 000 m³/a 

* Versorgung von Wohneinheiten und Vieh 

In der Summe ergibt sich somit eine positive Bilanz von 411 000 m³/a. Die Ge-

winnbarkeit der bewilligten Menge kann somit sichergestellt werden. Die in der 

Bilanz als überschüssige Wassermenge ausgewiesenen 411 000 m³/a werden bei 

hohen Grundwasserständen über die Vorfluter aus den Gewinnungsgebieten 

abgeführt. 

Die bewilligte Grundwasserentnahme von 5,92 Mio. m³/a wird bereits annä-

hernd erreicht. Die bisherigen Erfahrungen bei der Bewirtschaftung des Grund-
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wasserleiters zeigen keine Hinweise auf eine Überbeanspruchung des Grund-

wasserleiters. 

4.2.2 Grundwasserneubildung 

Die Höhe der in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dackmar nachhal-

tig gewinnbaren Fördermenge ist neben der Infiltrationsmenge aus der Ems ab-

hängig vom Umfang der Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet. Die Grund-

wasserneubildungsmenge ist ihrerseits von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Bezeichnung 

Flächen 

[km²] 

Grundwasser-

neubildung 

[m3/a] 

 Grundwasser-

neubildungsrate 

[mm/a] 

Acker- und Grünland 18,42 3 918 000 213 

Laubwald 0,92 148 000 161 

Mischwald 1,73 243 000 140 

Nadelwald 2,27 245 000 108 

versiegelte Flächen 0,34 0 0 

Gewässer 0,21 0 0 

Summe 23,34 (23,89) 4 554 000 622 

Tab. 9 Grundwasserneubildung in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dackmar 

nach Nutzung 

Für die Größe der Einzugsgebiete der Brunnen in den Wassergewinnungsgebie-

ten Vohren und Dackmar wurde in der Summe eine Ausdehnung von 23,89 km² 

ermittelt. Hiervon wurden die versiegelten Flächen mit 0,34 km² und die Seeflä-

chen mit 0,21 km² als nicht wirksames Grundwasserneubildungsgebiet abgezo-

gen. Daraus resultiert eine für die Grundwasserneubildung wirksame Fläche von 

rd. 23,34 km². Die durchschnittliche Grundwasserneubildung auf Grundlage der 

Niederschlagsmenge im langjährigen Mittel von 731 mm/a beträgt so 4,55 Mio. 

m³/a, was einer durchschnittlichen mittleren Grundwasserneubildungsrate im 

gesamten Einzugsgebiet von rund 622 mm/a entspricht. 

4.2.3 Weitere Wasserechte 

Nach Angaben der Unteren Wasserbehörde des Kreises Warendorf und der Un-

teren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh sind im Einzugsgebiet der Brunnen 

in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dackmar zahlreiche weitere 

Wasserrechte erteilt worden (Stand: April 2011). Eine Übersicht der verliehenen 

Wasserrechte ist der Anlage 11 zu entnehmen. 

Der Großteil der verliehenen Wasserrechte im Einzugsgebiet der Brunnen be-

trifft Staurechte und Einleitungen in Vorfluter. 

Entnahmen aus Vorflutern betreffen 3 verliehene Wasserrechte mit einer Ent-

nahmemenge von insgesamt maximal 30 000 m³/a aus der Ems und den 

Talgräben. 
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Daneben wurden Rechte zum Versickern von Niederschlagswasser in den Un-

tergrund von in der Summe bis zu 125 l/s verliehen. Diese sind geeignet, das 

Grundwasserdargebot zu erhöhen und wirken sich damit positiv auf die Was-

serbilanz aus. Sie konzentrieren sich mit einer Ausnahme auf das Einzugsgebiet 

des Brunnens VB „Dackmar 9“. 

Rechte zur Entnahme von Grundwasser wurden in einer Gesamtsumme von bis 

zu 73 000 m³/a im Einzugsgebiet der Brunnen der Wassergewinnungsgebiete 

Vohren und Dackmar erteilt. Hiervon entfallen rund 33 000 m³/a auf das Gewin-

nungsgebiet Vohren und rund 40 000 m³/a auf das Gewinnungsgebiet Dackmar. 

Hinzu kommen noch zusätzlich Entnahmen aus privaten Hauswasserversorgun-

gen, einschließlich des landwirtschaftlichen Verbrauchs (beispielsweise Viehträn-

ken). Diese Grundwassermengen sind für die öffentliche Wassergewinnung nicht 

verfügbar. 

4.3 Entwicklungsprognose des quantitativen Wasserdargebots unter Berücksich-

tigung möglicher Auswirkungen des Klimawandels 

Bei der Trinkwasserversorgung ist der Wasserbedarf in Nordrhein-Westfalen in 

den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, sodass die Versorgungssi-

cherheit nach bisheriger Kenntnislage voraussichtlich auch bei zunehmenden 

Hitzeperioden und höherem Spitzenverbrauch nicht gefährdet sein wird. Einzel-

ne Faktoren können die Wasserversorgung jedoch regional ungünstig beeinflus-

sen (Quelle: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz NRW). So können sich insbesondere in Gebieten mit zukünftig zurückge-

hender Grundwasserneubildung Nutzungskonkurrenzen um die Ressource 

Grundwasser ergeben – etwa in Teilbereichen der Niederrheinischen Bucht oder 

des Münsterlandes durch einen zunehmenden Bewässerungsbedarf von Land-

wirtschaft und kommerziellem Gartenbau. Eine reduzierte Grundwasserneubil-

dung kann bei den vor allem in ländlichen Gebieten betriebenen Eigenwasser-

versorgungen Probleme verursachen (zum Beispiel im Münsterland). 

Neben der quantitativen Beeinflussung der zur Verfügung stehenden Wasser-

ressourcen kann der Klimawandel potenziell auch die Wasserbeschaffenheit be-

einträchtigen. 

Veränderungen der Eigenschaften und Belastungen von Fließgewässern können 

die stoffliche Zusammensetzung von Rohwässern aus Uferfiltrat oder angerei-

chertem Grundwasser beeinflussen. 

Trinkwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen an Fließgewässern unter-

liegen künftig gegebenenfalls einem höheren Überflutungsrisiko. 
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Abb. 11 Anzahl der Tage mit einem Lufttemperatur-Maximum über 30 °C (Gebietsmittel) im 

Münsterland; Quelle: Deutscher Wetterdienst 

 

Abb. 12 Abweichung der globalen Lufttemperatur vom Durchschnitt 1961 – 1990 

(Referenzperiode) im Münsterland; Quelle: Met Office Hadley Centre 
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So kann sich zum Beispiel durch Temperaturveränderungen von Oberflächen-

gewässern die Belastung durch wasserübertragbare Krankheitserreger verän-

dern. Erhöhte Luft- und Rohwassertemperaturen können außerdem die Trink-

wasserhygiene in Trinkwasserspeichern (Hochbehältern) oder im Leitungsnetz 

zur Trinkwasserverteilung beeinträchtigen. 

Tendenziell steht die Wasserversorgung zunehmend veränderlichen Randbedin-

gungen gegenüber. Auf der einen Seite sind dies die klimatischen Änderungen, 

die regional und je nach genutzter Wasserressource zu einer unterschiedlichen 

Dynamik führen, auf der anderen Seite steht die demografische Entwicklung und 

damit verknüpfte Wasserbedarfsänderungen. Dieser Dynamik steht eine ver-

gleichsweise inflexible Wasserinfrastruktur gegenüber. Gewinnungsanlagen, 

Verteilungsnetze und sonstige technische Anlagen binden hohe Investitions-

summen, die über lange Nutzungsdauern von 50 bis 100 Jahren abgeschrieben 

werden. 

Ein Ziel für den Umgang mit dem Klimawandel kann es daher auch sein, beste-

hende Infrastruktursysteme sowie ihre technisch mögliche Nutzungsdauer zu 

prüfen und gegebenenfalls weitere Aspekte (zum Beispiel die Entwicklung von 

Bevölkerung, Transportkapazitäten) bei Investitionen zu berücksichtigen (Ziel-

netzplanung). 

Aufgrund der Heterogenität der Trends der Grundwasserstände und fehlender 

regionaler Muster zeichnen sich noch keine eindeutigen Auswirkungen des Kli-

mawandels auf die der Wasserversorgung zur Verfügung stehenden Grundwas-

serressourcen und nutzbaren Dargebotsmengen ab. Stattdessen dürften bei der 

Bewirtschaftung der Grundwasserressourcen eher langfristige, aber dafür irre-

versible Entwicklungen – wie beispielsweise die Nitratproblematik – zunehmend 

relevant werden. 

Wassergewinnungsanlagen, die Uferfiltrat zur Anreicherung von Grundwasser 

einsetzen, sind eher von klimabedingten Änderungen in der Wasserführung, 

aber auch von Güteänderungen in den genutzten Gewässern betroffen. Beein-

trächtigungen der Güte können sich durch höhere Abwasseranteile bei Niedrig-

wasserphasen, aber auch durch erhöhte Trübungen und Nährstoffkonzentratio-

nen bei Hochwasserereignissen ergeben. 

Um den potenziellen Gefährdungen durch den Klimawandel zu begegnen, be-

stehen verschiedene Handlungsoptionen. 

An Fließgewässern liegende und von Überflutungen bedrohte Trinkwasserge-

winnungsanlagen bedürfen unter Umständen eines verbesserten Hochwasser-

schutzes. 
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Zusammenfassend ist mit folgenden Auswirkungen durch den Klimawandel zu 

rechnen: 

 Zunahme von Klimaextremen 

 Anstieg des Wasserbedarfs, insbesondere während „Dürren“ 

 Haushalte (Duschen, Gartenbewässerung), Landwirtschaft (Bewässerung) und 

Industrie (Kühlung) sind betroffen 

 oftmals Steigerung des stündlichen/täglichen Spitzenbedarfs während der 

Trockenzeiten 

 zusätzliche Maßnahmen können erforderlich sein (Hochbehälter, Druck, etc.) 

 Anstieg der Wassertemperatur (Rohwasser und Trinkwasser – auch in Lei-

tungssystemen) 

 Implikationen für Netzzustand (Korrosion) und Bakterienbelastungen 

 ländlicher Raum (Verfügbarkeit der Eigenwasserversorgungsanlagen sinkt) 

 Grundwasserneubildung (Flurabstand), Einzugsgebietsänderungen (Schutz-

gebiete) und hydrochemische Prozesse können betroffen sein 

 Multiple Stressoren durch Klimawandel beeinflusst 

Abb. 13 Beeinflussung der multiplen Stressoren durch den Klimawandel; Quelle: IWW, 

Mülheim an der Ruhr 

Gemäß der Prognose zur Grundwasserneubildung kann es laut Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW im Emskorridor für das gesamte 

Versorgungsgebiet zu einer geringfügigen Abnahme der Neubildung kommen 

(siehe Anlage 12). Dort liegen die Brunnen der Wassergewinnungsanlagen Voh-

ren/Dackmar. Im direkten Umfeld der Ems wird hingegen mit steigenden 

Grundwasserneubildungsraten gerechnet. Da das gesamte Umfeld des Wasser-

gewinnungsgebietes zum gleichen Grundwasserkörper gehört, werden sich die 

Schwankungen in der Neubildung voraussichtlich ausgleichen. 
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Die Brunnen lokaler Eigenwasserversorgungen müssen bei fallenden Grundwas-

serspiegeln eventuell tiefer gebohrt werden. Erhöhte Stoffeinträge in die Gewäs-

ser (zum Beispiel Nitrat) als Folge veränderter Flächennutzungskonzepte in der 

Landwirtschaft erfordern gegebenenfalls neue oder erweiterte Wasseraufberei-

tungskonzepte, innovative Strategien zur Flächenextensivierung oder veränderte 

Managementkonzepte zur weiteren Vernetzung von Trinkwassergewinnungsge-

bieten. 



Rohwasserüberwachung/Trinkwasseruntersuchung und Beschaffenheit Rohwasser/Trinkwasser 

35 

5 Rohwasserüberwachung/Trinkwasseruntersuchung und Beschaffenheit Roh-

wasser/Trinkwasser 

5.1 Überwachungskonzept Rohwasser und Probenahmeplan Trinkwasser 

5.1.1 Rohwasserüberwachung/Überwachung der Ressourcen 

Gemäß den Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG) von Nordrhein-

Westfalen sind die Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung ver-

pflichtet, die Beschaffenheit des Rohwassers zu untersuchen und die Untersu-

chungsergebnisse der zuständigen Behörde jährlich zu übermitteln (LWG § 50 

Verpflichtung zur Selbstüberwachung). Häufigkeit und Umfang der Rohwasser-

untersuchungen regelt die Rohwasserüberwachungsrichtlinie des Landes NRW 

vom 12.03.1991. Zuständig für die Entgegennahme der Untersuchungsergebnis-

se sind bei Entnahmen von mehr als 600 000 m³/a die Bezirksregierungen. Bei 

kleineren Entnahmen liegt die Zuständigkeit in der Regel bei den unteren Was-

serbehörden. 

Um Veränderungen des anströmenden Grundwassers frühzeitig zu erkennen, 

erfolgt darüber hinaus die Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit im 

Vorfeld der Trinkwassergewinnungsanlage an sogenannten Vorfeldmessstellen. 

Bei der Trinkwassergewinnung aus Oberflächengewässern beziehungsweise von 

Uferfiltrat oder aus Oberflächenwasser künstlich angereichertem Grundwasser 

werden die Ergebnisse aus der Oberflächenwasserüberwachung zur Beurteilung 

einbezogen. 

Die Daten aus der Rohwasserüberwachung sowie aus der Grundwasser- und 

Oberflächengewässerüberwachung sind wichtige Grundlagen für die Früherken-

nung, Planung und Überprüfung der Maßnahmen im Einzugsgebiet und sind 

Voraussetzung für Planung, Errichtung und Betrieb der Wasserversorgungs- und 

Aufbereitungsanlagen. 

Der Untersuchungsplan für die regelmäßigen Untersuchungen des Rohwassers 

aus dem Wasserwerk Vohren ist in Anlage 13 dargestellt. 

http://igsvtu.lanuv.nrw.de/VTUP=7/dokus/70201.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/grundwasser/beschaffenheit/
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Abb. 14 Übersichtskarte mit den Messstellen für die Rohwasserüberwachung des Wasserwer-

kes Vohren 

5.1.2 Trinkwasserüberwachung 

Die Anforderungen an das Wasser, welches zum Trinken oder zum Zubereiten 

von Speisen verwendet wird, sind in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gere-

gelt. In dieser Verordnung werden neben den Grenzwerten und technischen An-

forderungen an die Wasserversorgungsanlage, Überwachungszuständigkeiten 

und ordnungsrechtliche Maßnahmen festgelegt und definiert. Zentrales Ziel die-

ser Verordnung ist die Sicherung der Qualität des Trinkwassers. 

Diese umfasst neben den bakteriologischen und chemischen Wasseruntersu-

chungen, auch regelmäßige Überprüfungen der Wasserfassungen sowie der 

Aufbereitungsanlagen. 

Der Untersuchungsplan für die regelmäßigen Untersuchungen des Trinkwassers 

ist in Anlagen 14 und 15 dargestellt. 

5.2 Beschaffenheit von Rohwasser und Trinkwasser 

5.2.1 Beschaffenheit des Rohwassers aus dem Wasserwerk Vohren 

Das im Wasserwerk Vohren aufzubereitende Rohwasser ist ein Mischwasser aus 

Uferfiltrat (circa 30 Prozent) und originärem Grundwasser (circa 70 Prozent). 

Im Gewinnungsgebiet Vohren betragen der Uferfiltrat- und der Grundwasseran-

teil am geförderten Rohwasser jeweils etwa die Hälfte, im Gewinnungsgebiet 

Dackmar überwiegt mit über 90 Prozent der Grundwasseranteil. 

In der Anlage 16 sind die Analysen der zwölf Brunnenanlagen aus dem Jahr 

2016 (Mittelwerte) zusammengestellt. 
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Bis in die 1980er Jahre hinein wies das geförderte Rohwasser der Brunnen nur 

geringe Nitratwerte auf. Der massive Eintrag von Düngemitteln aus der Land-

wirtschaft hat ab Anfang der 1990er Jahren dazu geführt, dass, nachdem die 

Selbstreinigungskraft des Untergrundes stark herabgesetzt war, Nitrat in größe-

ren Mengen zu den Brunnen gelangen konnte. Als sekundäre Folge hat der 

Düngemitteleintrag als hauptsächliche Ursache zum Anstieg der Sulfat-, Hydro-

genkarbonat- und Circalciumwerte geführt. Mit steigenden Hydrogencircarbo-

nat- und Sulfatwerten (Eintrag über Dünger und schwefelhaltige Verbrennungs-

gase aus der Luft) geht Circalcium als Reaktionspartner aus dem Boden in Lö-

sung. Die Folge ist eine Aufhärtung der Rohwässer. 

Im Jahr 1991 wurde die Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft gegrün-

det. Die Umstellung der Bewirtschaftung auf eine pflanzenbedarfsgerechte 

Düngung hat in den folgenden Jahren zu einer Reduzierung der Nitrateinträge 

geführt. Trotz des herabgesetzten Denitrifizierungsvermögens des Untergrundes 

sind die Nitratgehalte im Rohwasser der Brunnen in beiden Gewinnungsgebie-

ten bis etwa 2005 deutlich zurückgegangen und bewegen sich seitdem in den 

meisten Brunnen auf einem akzeptablen Niveau. So liegen die Nitratwerte aktu-

ell in den Horizontalfilterbrunnen (HFB) bei 10 mg/l und in den Vertikalfilter-

brunnen (VB) um 20 mg/l. Derzeit weist lediglich der Brunnen VB „Dackmar 3“ 

im Gewinnungsgebiet Dackmar mit rund 35 mg/l noch erhöhte Nitratwerte auf. 

Auch die sekundären Parameter sind seit Mitte der 1990er Jahre zurückgegan-

gen (Sulfat und Calcium) beziehungsweise stagnieren (Hydrogenkarbonat). 

Die weiteren analysierten Stickstoffverbindungen Ammonium und Nitrit stellen 

kein Problem dar. So liegen die Werte im Rohwasser bereits bis auf wenige Aus-

nahmen unter den Grenzwert der TrinkwV. Durch die Oxidationsprozesse wäh-

rend der dreistufigen Aufbereitung werden Ammonium und Nitrit zu Nitrat oxi-

diert, sodass im Reinwasser die Werte für Ammonium und Nitrit schließlich zu-

meist unter der Nachweisgrenze liegen. 

Kontinuierlich gestiegen sind die Kaliumwerte im Grundwasser. In der derzeiti-

gen Fassung der TrinkwV von 2001 wurde kein Grenzwert mehr für Kalium defi-

niert. Die Werte stellen somit derzeit nur noch einen Indikator für den diffusen 

Eintrag aus der Landwirtschaft dar. 

Die Böden im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen weisen augen-

scheinlich eine günstige Pufferwirkung auf. Unter den vorherrschenden neutra-

len bis leicht basischen pH-Werten sind Schwermetalle und Aluminium wenig 

mobil und stellen somit hier kein Problem dar. Einzig Arsen als typisches Ab-

bauprodukt bei der Denitrifizierung unter Aufbruch von Pyrit wird regelmäßig 

nachgewiesen, jedoch in Konzentrationen, die deutlich unter dem Grenzwert der 

TrinkwV liegen. 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe wurden weder im Roh- noch im Reinwasser oder 

den Vorflutern seit über 15 Jahren nachgewiesen. Auch die älteren Einzelbefun-



Rohwasserüberwachung/Trinkwasseruntersuchung und Beschaffenheit Rohwasser/Trinkwasser 

38 

de lagen im Bereich der Bestimmungsgrenze. Der Grenzwert der TrinkwV von 

0,01 mg/l wurde in allen Fällen deutlich unterschritten. 

Vereinzelt wurden in der Vergangenheit PSM (Pflanzenschutzmittel) nachgewie-

sen. Hier zeichnet sich jedoch ein positiver Trend ab. So liegt der letzte Nach-

weis von PSM im Rohwasser eines Brunnens bereits mehr als zehn Jahre zurück. 

Die Eisen- und Mangangehalte im Rohwasser liegen über den jeweiligen Grenz-

werten der TrinkwV, weshalb es im Wasserwerk Vohren einer dreistufigen Auf-

bereitung unterzogen wird. Die Aufbereitung bewirkt dabei die fast vollständige 

Eliminierung von Eisen und Mangan. 

Auf Höhe des Wassergewinnungsgebietes Vohren weist das Emswasser die Ge-

wässergüteklasse II – mäßig belastet – auf (Ergebnisbericht Obere Ems im Rah-

men der Wasserrahmenrichtlinie Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Stand: April 2010). Das Emswasser weist 

dabei die typischen Qualitätseinbußen eines Gewässers auf, in dessen Einzugs-

gebiet intensive Landwirtschaft betrieben wird. Neben einer mittlerweile akzep-

tablen Nitratfracht von unter 20 mg/l sind dieses in der Vergangenheit auch 

immer wieder Nachweise von PSM gewesen. Die Nachweise von PSM sind in 

den letzten Jahren jedoch rückläufig. Wie für ein Oberflächengewässer nicht un-

gewöhnlich, entspricht es zudem aus hygienisch-bakteriologischer Sicht oftmals 

nicht den Anforderungen der TrinkwV. Bei Hochwasser und der damit einherge-

henden erhöhten Eintragsgefahr pathogener Keime erfolgt deshalb dann prä-

ventiv eine Chlorung des Reinwassers. 

Im Rahmen einer Sonderuntersuchung durch das Institut IWW, Mülheim an der 

Ruhr, wurden im April und Mai 2017 Proben des Rohmischwassers und des 

Trinkwassers aus dem Wasserwerk Vohren sowie aus den Oberflächengewässern 

Ems, Nördlicher und Südlicher Talgraben untersucht. 

Es wurden folgende Stoffgruppen untersucht: 

1. Relevante Humanpharmaka 

2. Röntgenkontrastmittel (RKM) 

3. Antibiotika 

4. Betablocker 

5. Komplexbildner 

6. Süßstoffe 

7. Benzotriazole 

8. Trifluoressigsäure (TFA) 

Bei der Bewertung der Stoffe ist besonders auf das Rohmischwasser eingegan-

gen worden. Es ist davon auszugehen, dass durch die Aufbereitung im Wasser-

werk Vohren keine Entfernung beziehungsweise Minderung der Stoffe auftritt, 

weil keine Aktivkohle oder andere Adsorptionsverfahren eingesetzt werden. In-

sofern ist davon auszugehen, dass im Trinkwasser quasi identische Gehalte ge-

funden werden. 
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Trifluoressigsäure (TFA) wurde mit einer Konzentration von 2,2 μg/l 

(Mikrogramm pro Liter) nachgewiesen. Das ist von den beobachteten Spuren-

stoffen im Trinkwasser der höchste Gehalt, der aber noch deutlich unter dem 

gesundheitlichen Orientierungswert (GOW) liegt. Seit Januar 2017 stuft das 

Umweltbundesamt (UBA) den Stoff als nicht relevanten Metaboliten von PSM 

mit einem GOW von 3,0 μg/l ein. Die bisher gemessenen Konzentrationen an 

TFA im Wasser sind nach derzeitiger Auffassung des UBAs toxikologisch unkri-

tisch und daher unbedenklich. Neben einer Herkunft als Metabolit aus PSM 

kann TFA nach dem derzeitigen Kenntnisstand aus weiteren Quellen in die Ge-

wässer gelangen. Das sind insbesondere punktuelle Einleitungen aus der Indust-

rie (zum Beispiel Synthese von Kältemitteln) sowie Einträge aus dem Abbau ver-

schiedener Kunststoffe. 

Aktuell wird für das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Vohren bezüglich TFA 

kein weiterer Handlungsbedarf gesehen, weil der GOW deutlich unterschritten 

wird. 

Daneben werden in sehr kleiner Konzentration Pharmaka (Circarbamazepin), 

Röntgenkontrastmittel (Amidotrizoesäure, lothalamicsäure und lopamidol), Süß-

stoffe (Aspartam), Komplexbildner (EDTA) sowie Industriechemikalien (verschie-

dene Benzotriazole) gefunden. Alle Konzentrationen liegen weit unter den je-

weiligen GOW für die Stoffe, falls solche dafür bereits abgeleitet worden sind. 

Insofern besteht für diese Stoffe ebenfalls kein weiterer Handlungsbedarf. 

Es wird kein Grund für eine aktive Information der Verbraucher ihres Trinkwas-

sers gesehen. Es liegt keine Grenzwertüberschreitung und keine Gefährdungssi-

tuation vor und es sind keine besonderen Handlungsweisen oder Verzehrände-

rungen erforderlich. 

Die Stoffnachweise belegen eine anthropogene Beeinflussung des Rohwassers 

durch kommunales Abwasser. Dies ist jedoch bei der spezifischen Wasserres-

source im Wasserschutzgebiet Vohren/Dackmar unvermeidlich. 

Maßnahmen seitens des Wasserversorgers zur Verminderung der Gehalte im 

Sinne des Minimierungsgebots wären mit einem nicht vertretbaren Aufwand 

verbunden und zudem für den Verbraucher völlig nutzlos. 

Damit werden alle diesbezüglichen rechtlichen Anforderungen an das Trinkwas-

ser erfüllt und es bestehen keine Bedenken gegen einen uneingeschränkten 

Konsum des Wassers. 

5.2.2 Beschaffenheit des Trinkwassers im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung 

Beckum GmbH 

Die vorliegenden regelmäßigen Trinkwasseranalysen entsprechen den Vorgaben 

der TrinkwV und sind daher ohne Beanstandung. Gelegentlich lokale Auffällig-

keiten im Netz sind durch Sofortmaßnahmen und Ursachenbeseitigung in der 

Regel schnell behoben. 
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Die Jahresmittelwerte aus dem Jahr 2016 sind in Anlage 17 für die im Versor-

gungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH verteilten Trinkwässer dar-

gestellt. 

5.2.3 Beschaffenheit des Wassers aus Kleinanlagen der Eigenversorgung 

Die Beschaffenheit von Trinkwasser bei Kleinanlagen zur Eigenversorgung und 

dezentralen kleinen Wasserwerke wird durch das Gesundheitsamt des Kreises 

Warendorf regelmäßig kontrolliert. Wesentliche Auffälligkeiten stellen die Para-

meter Nitrat und Mikrobiologie dar. Die Anzahl an Grenzwertüberschreitungen 

bei Nitrat ist vergleichsweise gering, bezüglich der Mikrobiologie ist der Anteil 

höher. Betroffene Anlagenbetreiber werden zu einer entsprechenden Sanierung 

aufgefordert. Bis zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität gelten entspre-

chende Nutzungseinschränkungen des Wassers. Bisher sind seitens des Ge-

sundheitsamtes keine Stilllegungen von Hausbrunnen erfolgt. Zum jetzigen 

Zeitpunkt ist von Stilllegungen von Hausbrunnen auch nicht auszugehen. Unter 

diesem Gesichtspunkt ist der Anschluss einer erheblichen Zahl bisheriger Ei-

genversorger an die öffentliche Trinkwasserversorgung derzeit nicht absehbar. 

Die Beschaffenheit des Wassers aus Kleinanlagen der Eigenversorgung ist in der 

Anlage 8 aufgeführt. 
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6 Wassertransport 

6.1 Darstellung und Beschreibung des Transportsystems inklusive Pumpwerke 

und Übergabestationen 

Übernahmestationen von 

Schacht Wadersloh-Bornefeld Wasserverband Aabach-Talsperre 

(Wasserwerk in Bad Wünnenberg) 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage 

Beckum 

GELSENWASSER AG (Wasserwerk in 

Echthausen/Wickede an der Ruhr) 

Schacht Rippelbaum Wasserbeschaffungsverband Sas-

senberg-Versmold-Warendorf 

(Wasserwerk Füchtorf) 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage 

Müssingen der Stadtwerke Warendorf 

GmbH (Durchleitung) 

Stadtwerke Warendorf GmbH 

Schacht Warendorf, groß (über Rohr-

netzpumpe) 

Stadtwerke Warendorf GmbH 

Schacht Beckum, Holtmarweg GELSENWASSER AG (Wasserwerk in 

Echthausen/Wickede an der Ruhr) 

Übergabestationen an 

Schacht Warendorf, groß Stadtwerke Warendorf GmbH 

Schacht Warendorf, klein Stadtwerke Warendorf GmbH 

Schächte Emsort und Vennstraße Stadt Sassenberg 

Schacht Milte Stadtwerke Warendorf GmbH 

Schacht Rippelbaum Wasserbeschaffungsverband Osn-

abrück Süd 

Schacht Langenberg (bei Hecker) VGW GmbH Rheda-Wiedenbrück 

Schacht Marburg (Druckerhöhungsanla-

ge) 

VGW GmbH Rheda-Wiedenbrück 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage 

Müssingen der Stadtwerke Warendorf 

GmbH (Durchleitung) 

Gemeindewerke Everswinkel GmbH 

Notversorgung an 

Notversorgung über Leitung in Waders-

loh-Bornefeld, am Punkt Strothbach 

(Hydrant) 

Stadtwerke Lippstadt GmbH 

Notversorgung über Leitung Ostinghau-

sen/Lohe (Hydrant) 

Stadtwerke Lippstadt GmbH 

Notversorgung über Leitung St. Vit/VGW 

GmbH Rheda-Wiedenbrück (Hydrant) 

VGW GmbH Rheda-Wiedenbrück 

Tab. 10 Übernahme- und Übergabestationen für Trinkwasser und Notversorgung 
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Internes Transportsystem: Zubringer- und Hauptleitungen (Betreiber: Wasser-

versorgung Beckum GmbH) in den Nennweiten DN 150 bis DN 500. 

Eine Übersicht über das Transportnetz (Versorgungsübersicht) ist in Anlage 18 

dargestellt. 

Pumpwerke und Wasserspeicher: 

 Wasserwerk Vohren (600 m³ Speichervolumen) 

 Druckerhöhungs- und Speicheranlage Ennigerloh (4 000 m³ Speichervolu-

men) 

 Druckerhöhungs- und Speicheranlage Oelde (4 000 m³ Speichervolumen) 

 Druckerhöhungs- und Speicheranlage Stromberg (1 200 m³ Speichervolu-

men) 

 Druckerhöhungs- und Speicheranlage Beckum (15 000 m³ Speichervolu-

men) 

6.2 Beschreibung der Instandhaltungsstrategie für die Sanierung und Erneuerung 

Basis der Strategie im Rohrnetz ist eine zustands- und risikoorientierte Erneue-

rungsplanung, die den optimalen Zeitpunkt einer Baumaßnahme beschreibt. 

Grundlage sind: die Rohrnetzberechnung mit Reha-Konzept, die Zielnetzanalyse, 

die Löschwassermengenermittlung, die Behälteroptimierungsanalyse und das 

Störfallkonzept. 

 

Abb. 15 Auszug aus dem Rohrnetzerneuerungsplan der Wasserversorgung Beckum GmbH 

6.3 Angabe der Verlustrate 

Die Verlustrate in den Jahren 2015/2016 betrug 2,8 bis 3,4 Prozent. 
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7 Wasserverteilung 

7.1 Plan des Wasserverteilnetzes 

Das Wasserverteilnetz einschließlich der Zubringer- und Hauptleitungen ist im 

Übersichtsplan (Anlage 18) dargestellt. Die einzelnen Druckzonen sind farblich 

hinterlegt. Die Trennung derselben erfolgt über die Druckerhöhungsstationen, 

Trennschieber und Druckminderanlagen. 

7.2 Auslegung des Verteilnetzes 

7.2.1 Besondere Situationen (zum Beispiel Spitzenlastfälle) 

Das Versorgungsnetz der Wasserversorgung Beckum GmbH ist im Wesentlichen 

durch Vermaschungen geprägt. Einzelne Stichleitungen sind im Randbereich 

und in ländlichen Randlagen zur Versorgung einzelner Hoflagen ausgebildet. 

Die Einspeisepunkte liegen im Norden (Wasserwerk Vohren), im Südosten 

(Übernahme Wadersloh-Bornefeld) und im Westen (Übernahme Drückerhö-

hungs- und Speicheranlage Beckum). 

Hauptflussrichtung in den Teilgebieten Vohren-Ennigerloh-Oelde-Beckum-

Lippetal ist von Nord nach Süd, lediglich im Bereich Wadersloh-Langenberg 

fließt das Trinkwasser von Süd nach Nord und von Wadersloh nach Beckum. 

Über die Druckerhöhungs- und Speicheranlage Beckum besteht die Möglichkeit 

in alle Richtungen zu versorgen und die Versorgung der eigenen Endkunden si-

cherzustellen. 

Für eine komplette Beherrschung des Ausfalls des Bezugs Gelsenwasser wird ei-

ne Mindestbezugsmenge von circa 500 m³/d in Beckum über das Wasserwerk 

Vohren oder den Fremdbezug Aabach-Talsperre benötigt. Diese Vorhaltung gilt 

jedoch ausschließlich für einen andauernden Ausfall (länger als zwei Wochen). 

Der Störfall eines anderen Haupteinspeisewerkes (Wasserwerk Vohren, Bezug 

Aabach-Talsperre) oder der Anlage Oelde beziehungsweise Ennigerloh ist mit 

Einschränkungen, verbunden mit empfohlenen Netzeingriffen, beherrschbar. 

Ein Ausfall der Eigenversorgung Wasserwerk Vohren erfordert eine Reduzierung 

der Transitmengen, zudem muss man von den markanten Hochpunkten mit 

Druckschwankungen rechnen (zum Beispiel Ennigerloh – Ortsteil Ostenfelde). 

Für den Fall, das Transitmengen temporär unterbrochen werden, müssen bei 

den betroffenen Nachbarunternehmen eigene Störfallkonzepte greifen. 

Druck-/Strömungsverhältnisse bei Spitzenbedarf (Stand: 2011) 

Eine lineare Hochrechnung des Netzverbrauchs auf den Wert 1 360 m³/h zuzüg-

lich Transitmengen wird der Spitzenbedarfsrechnung zugrunde gelegt. 

Für jede Druckzone errechnet sich die Druckzonenbelastung als Summe der Ab-

gaben in der Zone entsprechend der zugeordneten Verbräuche und der Aus-

speisemenge aus der Zone an Überspeisungen, Behälterfüllungen oder Überga-

bestellen der Transitmenge. 
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Insgesamt ist für das Verteilungsnetz der Wasserversorgung Beckum GmbH 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der am 09.05.2011 aufgetretenen 

Spitzenabgaben keine kritischen hydraulischen Engpässe ersichtlich sind. Die 

Spitzenabgaben an 4 folgenden Tagen in 2017 konnten gleichfalls sicher abge-

fahren werden. 

7.2.2 Löschwasserentnahmen 

Die Löschwasserbereitstellung ist eine Sondernutzungsform des Trinkwasserlei-

tungsnetzes und erfolgt zu den Bedingungen der Wasserlieferverträge vom 

01.04.1970 und 01.10.1970 sowie der Nachtrag 1 (06.05.1991) und Nachtrag 2 

(28.02.2007) der Stadt Beckum mit der Wasserversorgung Beckum GmbH. 

In § 10 wird festgelegt, dass „in dem Rohrnetz eine ausreichende Anzahl Feuer-

löschhydranten im Einvernehmen mit den Feuerschutzträgern einzubauen“ sind 

und in Brandfällen und bei Feuerwehrlöschübungen „das Wasser unentgeltlich 

abgegeben“ wird. 

Für das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH gibt es einen 

flächendeckenden Löschwassermengenplan mit Stand 2013. 

 

Abb. 16 Auszug aus dem Löschwassermengenplan der Wasserversorgung Beckum GmbH 

Grundlage ist die Löschwasservorhaltung für den Grundschutz mit aktuellem 

Netzverbrauch an einem Tag mit mittlerem Verbrauch bei größter stündlicher 

Abgabe. Dabei orientiert sich die Wasserversorgung Beckum GmbH an die 

DVGW-Arbeitsblätter W 400:2004-2017 „Technische Regeln Wasservertei-

lungsanlagen (TRWV)“, Teile 1-3 und W 405:2008-2017 „Bereitstellung von 

Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ . 

Grundsätzlich hat die Löschwasserentnahme sich der Sicherstellung der Trink-

wasserversorgung und -hygiene unterzuordnen. 
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Auswertung der Ergebnisse der Löschwasserberechnungen 

Die Löschwasserberechnungen führen zu folgender Leistungsstatistik: 

Löschwasserklasse  Prozent-Anteil von 

Nr. (m³/h) 
Anzahl 

Quadrate 

allen 

Quadraten 

rechenbaren 

Quadraten 

0 0 1 177 30,2 0,0 

1 >24 255 6,5 9,4 

2 24 115 3,0 4,2 

3 36 185 4,8 6,8 

4 48 430 11,0 15,8 

5 72 285 7,3 10,5 

6 96 945 24,3 34,8 

7 144 271 7,0 10,0 

8 192 231 5,9 8,5 

gesamt 3 894 100,0 100,0 

Tab. 11 Ergebnisse aus der Löschwasserberechnung 

Zusammenfassend ist zu vermerken, dass in ausgeprägten Höhenlagen und im 

Randbereich der Siedlungsgebiete das Mengendargebot begrenzt ist. Hier setzt 

das Löschwasserkonzept 2017 der Feuerwehr Beckum an. Die Löschwasserver-

sorgung wird in den Außenbereichen durch die Bereitstellung von Löschteichen 

sowie Tankfahrzeugen sichergestellt. 

Der Löschwasserbedarf soll den Trinkwasserbedarf nicht oder nicht wesentlich 

übersteigen. 

7.2.3 Fließgeschwindigkeiten und Wasserverweildauer im Netz und identifizierte 

Problembereiche (zum Beispiel starke Druckschwankungen oder Stagnation) 

Stagnationsbetrachtung bei heutigem Normalbedarf 

Für die lineare Umrechnung des Spitzenbedarfs auf den heutigen Normalbedarf 

wurde in Anlehnung an das Technische Regelwerk (siehe DVGW-Arbeitsblatt 

W 400-1:2015 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 1: 

Planung“) der Faktor 0,7 zugrunde gelegt. 

Es wurde angenommen, dass im Normalbedarf die Abnehmer der Netze VGW 

und der aus Vohren Nord mitversorgten Gemeinden auch nur 70 Prozent des 

Spitzenbedarfs verbrauchen. 

Basierend auf dem Netzstand und Netzbetrieb wie am Spitzentag wurde der 

Verbrauch linear von 2 440 m³/h auf 1 708 m³/h umgerechnet. 

Dieser Rechenfall mit der Netzbelastung „heutiger Normalbedarf“ dient unter 

anderem zur Untersuchung der Stagnationsgebiete. 
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Die Rechenstränge wurden gemäß ihrer Fließgeschwindigkeit in 5 Kategorien 

unterteil. Für das untersuchte Gebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH 

ergibt sich bei heutigem Normalbedarf folgende Verteilung: 

Durchfluss 

Fließgeschwin-

digkeit 

(m/s) 

Anzahl 

Rechen-

stränge 

Leitungslän-

ge 

(m) 

Anteil (auf 

Leitungs-

länge) 

(%) 

stagnierend <0,005 4 177 168 490 15,6 

gering 0,005 – 0,1 6 720 633 146 58,7 

normal 0,1 – 0,3 1 671 183 418 17,0 

hoch 0,3 – 0,5 394 43 525 4,0 

sehr hoch >0,5 318 50 189 4,7 

Summe 13 280 1 075 768 100,0 

Tab. 12 Statische Auswertung der Verteilung der Fließgeschwindigkeiten bei heutigem Nor-

malbedarf 

Fast 75 Prozent der Stränge sind entweder stagnierend oder weisen geringe 

Fließgeschwindigkeiten (bis 0,1 m/s) auf. Diesen Leitungsklassen sind im Spül-

programm der Wasserversorgung Beckum GmbH besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen. Zudem ist bei Ersatzerneuerungen der Einsatz kleinerer Rohrdimensio-

nen zu prüfen. 

Unter den als „stagnierend“ gekennzeichneten Strängen sind einige Behälterfüll-

leitungen enthalten, die in der nachgebildeten Netzhydraulik (meist mit sehr ge-

ringer Behälterfüllung) tatsächlich einen kleinen Durchfluss haben, im realen Be-

trieb aber täglich über mehrere Stunden normal durchflossen werden. 

7.3 Technische Ausstattung, Materialien, Durchschnittsalter, Dichtigkeit, Scha-

densfälle, Substanzerhalt 

7.3.1 Nennweiten- und Werkstoffverteilung, Werkstoffalter, Wasserverlustrate, 

Rohrschadensrate, durchschnittliche Rehabilitation/Netzerneuerungsrate 

Das Wassernetz ohne Hausanschlussleitungen der Wasserversorgung Beckum 

GmbH weist gemäß den Daten (2018) aus dem geografischen Informationssys-

tem (GIS) folgende Werkstoffarten, Längen und Altersstruktur auf: 
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Stadt/Gemeinde 
Material 

(Originalbezeichnung) 

Leitungslänge 

(km) 

Ø Alter 

(a) 

Beckum Asbestzement (AZ) 31,9 47 

Grauguss (GG) 2,9 59 

duktiles Gusseisen (GGG) 10,2 38 

Polyethylen, hart (PEh) 25,1 22 

Polyvinylchlorid (PVC) 153,2 31 

Stahl (St) 6,7 23 

Polyethylen (PE) 100 21,6 8 

Polyethylen (PE) 80 3,0 11 

Summe 254,6 30 

Oelde Asbestzement (AZ) 29,1 45 

Grauguss (GG) 2,1 76 

duktiles Gusseisen (GGG) 4,7 34 

Polyethylen, hart (PEh) 19,3 22 

Polyvinylchlorid (PVC) 122,7 32 

Stahl (St) 5,1 22 

Polyethylen (PE) 100 16,2 9 

Polyethylen (PE)  80 2,1 12 

Summe 201,3 32 

Ennigerloh Asbestzement (AZ) 6,0 45 

Grauguss (GG) 0,9 68 

duktiles Gusseisen (GGG) 6,9 34 

Polyethylen, hart (PEh) 12,7 19 

Polyvinylchlorid (PVC) 97,2 34 

Stahl (St) 5,0 20 

Polyethylen (PE)  100 17,5 9 

Polyethylen (PE)  80 0,7 7 

Summe 146,9 30 

Wadersloh Asbestzement (AZ) 40,5 56 

Grauguss (GG) 0,1 58 

Polyethylen, hart (PEh) 16,2 24 

Polyvinylchlorid (PVC) 62,8 32 

Stahl (St) 0,4 16 

Polyethylen (PE)  100 8,2 7 

Polyethylen (PE)  80 0,4 14 

Summe 128,6 30 
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Stadt/Gemeinde 
Material 

(Originalbezeichnung) 

Leitungslänge 

(km) 

Ø Alter 

(a) 

Lippetal Asbestzement (AZ) 32,2 53 

Grauguss (GG) 0,1 54 

duktiles Gusseisen (GGG) 0,1 16 

Polyethylen, hart (PEh) 38,0 25 

Polyvinylchlorid (PVC) 97,4 35 

Stahl (St) 0,9 15 

Polyethylen (PE)  100 5,8 6 

Polyethylen (PE)  80 1,4 10 

Summe 175,9 27 

Langenberg Asbestzement (AZ) 18,7 56 

Polyethylen, hart (PEh) 3,7 24 

Polyvinylchlorid (PVC) 25,0 32 

Stahl (St) 0,2 23 

Polyethylen (PE)  100 7,4 5 

Polyethylen (PE)  80 0,5 4 

Summe 55,5 24 

Beelen Asbestzement (AZ) 7,7 47 

Polyethylen, hart (PEh) 3,1 26 

Polyvinylchlorid (PVC) 28,5 35 

Polyethylen (PE)  100 5,2 7 

Summe 44,5 29 

Rheda-Wiedenbrück 

(nur Ortsteile Batenhorst 

und St. Vit) 

Asbestzement (AZ) 5,3 44 

Polyethylen, hart (PEh) 2,4 24 

Polyvinylchlorid (PVC) 18,9 44 

Polyethylen (PE)  100 3,4 6 

Polyethylen (PE)  80 0,2 9 

Summe 30,2 25 

Ahlen 

(nur Ortsteile Vorhelm und 

Tönnishäuschen) 

Asbestzement (AZ) 2,0 51 

Grauguss (GG) 1,5 58 

Polyethylen, hart (PEh) 2,1 27 

Polyvinylchlorid (PVC) 2,1 30 

Stahl (St) 0,4 19 

Polyethylen (PE)  100 3,4 11 

Polyethylen (PE)  80 0,2 16 

Summe 11,7 30 

Bad Sassendorf 

(nur Ortsteile Ostinghau-

sen, Bettinghausen und 

Weslarn) 

Asbestzement (AZ) 7,4 54 

Polyethylen, hart (PEh) 3,3 24 

Polyvinylchlorid (PVC) 15,2 48 

Polyethylen (PE)  100 0,8 10 

Polyethylen (PE)  80 0,2 11 
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Stadt/Gemeinde 
Material 

(Originalbezeichnung) 

Leitungslänge 

(km) 

Ø Alter 

(a) 

Summe 26,9 29 

Warendorf 

(nur Ortsteil Vohren) 

Asbestzement (AZ) 11,0 43 

Grauguss (GG) 3,0 65 

duktiles Gusseisen (GGG) 0,7 5 

Polyethylen, hart (PEh) 0,8 29 

Polyvinylchlorid (PVC) 0,7 26 

 Stahl (St) 0,4 7 

Summe 16,6 29 

Tab. 13 Werkstoffverteilung, Leitungslängen und Durchschnittsalter im Trinkwasserverteilnetz 

der Wasserversorgung Beckum GmbH in den versorgten Städten und Gemeinden 

Material 

(Originalbezeichnung) 

Leitungslän-

ge (km) 

Ø Alter 

(a) 

Asbestzement (AZ) 191,8 49 

Grauguss (GG) 10,7 63 

duktiles Gusseisen (GGG) 22,7 27 

Polyethylen, hart (PEh) 126,8 24 

Polyvinylchlorid (PVC) 623,8 34 

Stahl (St) 19,1 18 

Polyethylen (PE) 100 89,6 8 

Polyethylen (PE) 80 8,9 13 

Summe 1 093,4 30 

Tab. 14 Werkstoffverteilung, Leitungslängen und Durchschnittsalter im gesamten Trinkwasser-

verteilnetz der Wasserversorgung Beckum GmbH 

Die Gesamtlänge des Rohrnetzes beträgt 1 093 km. Das mittlere Rohralter der 

Leitungen liegt bei 30 Jahren. 
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Abb. 17 Wasserverluste je km Netzlänge und Stunde 

 

Abb. 18 Anzahl der Rohrbrüche pro Jahr im Verteilungsnetz 
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Abb. 19 Anzahl der Rohrbrüche pro Jahr im Hausanschlussbereich 

 

Abb. 20 Netzsanierung/-erneuerung (Rehabilitationsrate) 
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7.4 Wasserbehälter, Druckerhöhungs-/Druckminderungsanlagen 

7.4.1 Anzahl und Fassungsvermögen der betriebenen Wasserbehälter im Versor-

gungsgebiet 

Ziel der Wasserspeicherung ist die Gewährleistung der Versorgungssicherheit, 

sowohl in Zeiten hohen Wasserbedarfes, wie auch bei Ausfall von Anlagenteilen 

in der Wasserversorgung. Die Zuverlässigkeit der Druckerhöhungsstationen 

dient ebenfalls der Versorgungssicherheit. 

Beschreibung der Anlagen 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage Beckum 

 Speichervolumen 15 000 m³ in 2 oberirdischen Behältern 

 Übernahmestation für Wasser von der GELSENWASSER AG 

 Druckerhöhungsstation mit parallel geschalteten frequenzgeregelten 

Druckerhöhungspumpen 

 Notstromaggregat zur Sicherung der Versorgung 

 Überwachung von der Schalt- und Leitwarte ( Verwaltung Beckum) 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage Ennigerloh 

 Speichervolumen 4 000 m³ in zwei oberirdischen Behältern 

 Druckerhöhungsstation mit drei parallel geschalteten frequenzgeregelten 

Druckerhöhungspumpen 

 Überwachung und Steuerung von der Schalt- und Leitwarte 

( Verwaltung Beckum) 

 keine Notstromversorgung 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage Oelde 

 Speichervolumen 4 000 m³ in 2 oberirdischen Behältern 

 Druckerhöhungsstation mit parallel geschalteten frequenzgeregelten 

Druckerhöhungspumpen für zwei Drucksysteme 

 Überwachung von der Schalt- und Leitwarte ( Verwaltung Beckum) 

 Absicherung der Druckerhöhungsstation Stromberg 

 Notstromaggregat zur Sicherung der Versorgung 

Druckerhöhungs- und Speicheranlage Stromberg 

 Speichervolumen 1 200 m³ in zwei oberirdischen Behältern 

 Druckerhöhungsstation mit parallel geschalteten frequenzgeregelten 

Druckerhöhungspumpen für zwei Drucksysteme 

 Überwachung von der Schalt- und Leitwarte ( Verwaltung Beckum) 

 keine Notstromversorgung 
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7.4.2 Anzahl der Druckzonen 

Das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH teilt sich in 

14 Druckzonen. 

 

Abb. 21 Auszug aus dem Übersichtsplan mit Druckzonen der Wasserversorgung Beckum 

GmbH 

7.4.3 Anzahl der betriebenen Druckerhöhungsanlagen im Versorgungsgebiet 

Die Druckerhöhungsanlagen werden in Kombination mit den Speicheranlagen 

(siehe Abschnitt 7.4.1) betrieben. 

7.4.4 Anzahl der betriebenen Druckminderungsanlagen im Versorgungsgebiet 

Im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH werden 

17 Druckminderungsanlagen betrieben. 
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8 Gefährdungs-/Risikoanalyse – Schlussfolgerungen aus den Abschnitten 1 – 7 

8.1 Identifizierung möglicher Gefährdungen 

Der Kommune obliegt die Pflicht zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 

ihrer Bevölkerung. Die Stadt Beckum hat diese Aufgabe bereits seit geraumer 

Zeit der Wasserversorgung Beckum GmbH übertragen. Dennoch ist die Stadt 

Beckum in letzter Instanz für die Gewährleistung der Wasserversorgung verant-

wortlich. 

Das vorliegende Konzept dient dazu, dieser Pflicht nachzukommen und legt dar, 

dass die Versorgung mit Trinkwasser sowohl zum aktuellen Zeitpunkt als auch 

für die Zukunft gewährleistet ist. 

Die Wasserversorgung erfolgt über drei verschiedene Wassergewinnungsanla-

gen: das Wasserwerk Vohren, den Wasserverband Aabach-Talsperre und durch 

die GELSENWASSER AG. Darüber hinaus verfügt das System über drei Notver-

sorgungsleitungen zu verschiedenen benachbarten Versorgungsverbünden 

(siehe Abschnitt 6.1). Durch diese breite Aufstellung ist grundsätzlich gewähr-

leistet, dass die Wasserversorgung auch bei dem Ausfall einer der drei Bezugs-

quellen weiterhin sichergestellt ist. Ein vollständiger Ausfall der gesamten Was-

serversorgung Beckum GmbH wird daher mit einer äußerst geringen Gefähr-

dungswahrscheinlichkeit bewertet.  

Die Wassergewinnungsanlagen liegen jedoch allesamt außerhalb des Stadtge-

biets von Beckum und zum großen Teil auch außerhalb des Versorgungsgebie-

tes der Wasserversorgung Beckum GmbH. Daher hat die Stadt Beckum kaum 

Möglichkeiten, die Wasserqualität und -quantität zu steuern. Auf mögliche Ge-

fährdungen für das Trinkwasser beispielsweise durch Bebauung, Verkehrsent-

wicklung, Altlasten oder Geothermie in den Trinkwassergewinnungsgebieten 

kann die Stadt Beckum keinen Einfluss nehmen.  

Netz- und wasserwerksseitige Risiken 

Seitens der Wasserversorgung Beckum GmbH ist eine Gefährdungsanalyse auf-

gestellt worden, welche die technischen Gefährdungen im Versorgungssystem 

erfasst und hinsichtlich der Risiken bewertet (siehe Anlage 19). Bei der Analyse 

wird folgende Prozesskette durchleuchtet: 

 Wassergewinnung 

 Wasseraufbereitung 

 Wasserspeicherung 

 Druckerhöhung/Pumpstationen 

 Trinkwassernetz 

Bei der Risikoabschätzung werden folgende Ziele auf Erfüllung beurteilt: 

 gesundheitsbezogene Ziele 

 ästhetische/sensorische Ziele 

 versorgungstechnische Ziele 
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Die Gefährdungsanalyse fußt auf die DIN EN 15975-2:2015. Sie wird direkt bei 

Änderungen in der oben aufgeführten Prozesskette, mindestens aber jährlich, 

auf Aktualisierungen geprüft und bei erforderlichem Bedarf angepasst. 

Der Umgang mit den Gefährdungen/Risiken ist mit einer managementbasierten 

Ordnung verankert und umfasst folgende Elemente: 

 

Abb. 22 Schematischer Ablauf der Gefährdungs-/Risikoanalyse 

Die Gefährdungen entlang der Prozesskette sind in der Anlage 19 aufgelistet 

und innerhalb einer Matrix geclustert. Die Risikoabschätzung erfolgt nach fol-

gender Methodik: 

Risikobewertung 

Schadensausmaß 

gering mittel hoch 

I II III 

E
in
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it
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-
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it

 

gering A 
sehr niedriges 

Risiko 
niedriges Risiko mittleres Risiko 

mittel B niedriges Risiko mittleres Risiko hohes Risiko 

hoch C mittleres Risiko hohes Risiko 
sehr hohes 

Risiko 

Tab. 15 Matrix für die Risikoabschätzung 

Die Risikoabschätzung erfolgt ausschließlich unter der Berücksichtigung der be-

reits getroffenen in der Matrix ausgewiesenen Schutzmaßnahmen. Ohne Be-

rücksichtigung dieses Ansatzes würden die jeweiligen Gefährdungen in der Re-

gel mit einem hohen Risiko bewertet werden. 

Für die Gefährdungskategorien die mit einem hohen und sehr hohen Risiko be-

wertet worden sind, ist ein Handlungsbedarf abzuleiten. Dieser umfasst zusätzli-

che Maßnahmen zur weitergehenden Verringerung des Risikos. 
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Die Umsetzung erfolgt entsprechend einer Priorisierung. Nach Umsetzung der 

festgelegten Maßnahmen ist die Wirksamkeit zu überprüfen. 

Wassergewinnungsgebiet 

Die Hauptversorgung wird durch das Wasserwerk Vohren sichergestellt. Das zu-

gehörige Wasserschutzgebiet ist größtenteils land- und forstwirtschaftlich ge-

prägt, es befinden sich kaum Siedlungen, Industrie- und Gewerbebetriebe darin. 

Einträge ins Grundwasser sind daher vornehmlich in Form von Dünge- und 

Pflanzenschutzmittelrückständen möglich.  

Auch die im Schutzgebiet verlaufenden Fließgewässer haben eine Auswirkung 

auf das dort gewonnene Trinkwasser und können über das Uferfiltrat zu uner-

wünschten Einträgen von Nähr- und/oder Spurenstoffen beitragen.  

Löschwasserentnahme 

Die Löschwasserversorgung wird im Stadtgebiet Beckum über das Trinkwasser-

netz unterstützt. Die Entnahme erfolgt über Hydranten. Es besteht die Gefahr, 

dass durch die Entnahme verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz zurück-

fließen kann. Diese Gefahr ist zwar nur sehr gering, kann aber ein hohes Scha-

densausmaß erreichen.  

Klimawandel 

Der Klimawandel zeigt sich schon jetzt sehr deutlich, sowohl durch vermehrte 

Starkregenereignisse mit Gefahr von Hochwasser und Sturzfluten, als auch 

durch intensivere Trockenperioden. Die Wasserkontingente der Wasserversor-

gung Beckum an der Aabach-Talsperre wurden in den letzten Jahren bereits 

häufiger aufgrund von Niedrigwasserständen eingeschränkt. Dennoch birgt dies 

aktuell keine Gefahr für die Wasserversorgung, da diese Schwankungen durch 

die anderen beiden Trinkwasserbezüge (Wasserwerk Vohren und GELSENWAS-

SER AG) aufgefangen werden können. 

Auch besteht keine aktuelle Gefährdung durch Hochwasser oder Sturzfluten. Die 

Einrichtungen der Wasserversorgung Beckum auf Beckumer Stadtgebiet liegen 

außerhalb der Überschwemmungs- und Risikogebiete. 

Vorsätzliche Manipulation  

Die Stadt Beckum sieht durchaus eine Möglichkeit in der vorsätzlichen Manipu-

lation der Trinkwasserversorgung durch biologische oder chemische Stoffe zur 

bewussten Schädigung der Gesundheit der Verbraucher. Die Wahrscheinlichkeit 

ist zwar recht gering, das Schadenspotential wird als sehr hoch eingeschätzt. 
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8.2 Entwicklungsprognose Gefährdungen 

Wassergewinnungsgebiet 

Die Gefahr der Grundwasserverunreinigung durch Dünge- und Pflanzenschutz-

mittel ist auch mittel- und langfristig von Belang. Gerade unter dem Gesichts-

punkt der zunehmenden Gefahr von erhöhten Stickstoffeinträgen kann dies in 

Zukunft zu erhöhten Belastungen führen. 

Der Eintrag von Nähr- und/oder Spurenstoffen durch Oberflächengewässer wird 

sich mit der sukzessiven Umsetzung der Wasserrahmen-Richtlinie im gesamten 

Einzugsgebiet voraussichtlich langfristig reduzieren.  

Löschwasserentnahme 

Für die Wasserversorgung Beckum GmbH hat die Sicherstellung der Trinkwas-

serversorgung und -hygiene Vorrang vor der Löschwasserentnahme. Für die 

Stadt Beckum hat die Bereitstellung von Löschwasser jedoch einen ebenso ho-

hen Stellenwert. Bisher kann auf Basis des Wasserliefervertrages beides sicher-

gestellt werden. Doch insbesondere in Gewerbegebieten stellt sich die Vorhal-

tung großer Durchmesser bei sehr niedrigem Normalverbrauch als eine Schwie-

rigkeit dar. Dies kann in Zukunft dazu führen, dass die Wasserversorgung Beck-

um GmbH in diesen Gebieten eine ausreichende Menge an Löschwasser gemäß 

DVGW-Arbeitsblatt W 405 nicht grundsätzlich zur Verfügung stellen kann.  

Klimawandel 

Der Klimawandel wird sich in Zukunft weiter verstärken. Die Folgen und Beein-

trächtigungen für die Wasserversorgung können Abschnitt 4.3 entnommen 

werden. Die Gefahr einer Einschränkung der Trinkwasserversorgung infolge von 

Trockenheit wird jedoch als gering erachtet, da die Versorgung durch 3 ver-

schiedene Trinkwasserbezüge sichergestellt wird.  

Vorsätzliche Manipulation 

Die Gefährdung des Trinkwassernetzes durch Vandalismus beziehungsweise Sa-

botage wird auch langfristig weiterhin bestehen. Darüber hinaus wird die Gefahr 

durch eine digitale Manipulation der Wasserversorgung voraussichtlich zuneh-

men.  
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9 Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung 

Der Identifizierung der möglichen Gefährdungen für das Wasserversorgungssys-

tem in Abschnitt 8 wird mit einer Reihe von Maßnahmen begegnet, die im Fol-

genden dargelegt werden. 

Da im Stadtgebiet Beckum selbst nicht ausreichend Trinkwasser gewonnen wer-

den kann (siehe Anlage 10), besteht auch weiterhin keine direkte Möglichkeit 

der Beeinflussung der Trinkwassergewinnungsgebiete. Daher ist es von beson-

derer Wichtigkeit, das Versorgungssystem wie bisher auf mehrere Trinkwasser-

bezugsquellen zu stützen. Als Gesellschafter der Wasserversorgung Beck-

um GmbH wird die Stadt Beckum daher auf eine vielseitige Versorgung beson-

ders achten. Zugleich kann somit die Gefahr eines vollständigen Ausfalls der ge-

samten Wasserversorgung weiterhin entgegengewirkt werden. 

Netz- und wasserwerksseitige Risiken 

Die Maßnahmen seitens der Wasserversorgung Beckum GmbH sind in der unter 

Abschnitt 8 genannten Anlage 19 (Risikoabschätzung nach DIN EN 15975-

2:2016) integriert. 

Wassergewinnungsgebiet 

Um im Wassergewinnungsgebiet Vohren den Eintrag von Nähr- und Schadstof-

fen ins Grundwasser zu reduzieren, besteht im Kreis Warendorf eine Kooperati-

on zwischen den Wasserversorgungsunternehmen und der Landwirtschaft. Die-

se Kooperation hat sich zum Ziel gesetzt, auf freiwilliger Basis grundwasser-

schonende Maßnahmen zur Reduzierung möglicher Dünge- und Spritzmitte-

leinträge, insbesondere Nitrat, durchzuführen. Im Wasserschutzgebiet sind na-

hezu flächendeckend alle Landwirte an der Kooperation beteiligt. Sie erhalten 

leistungsorientiert Entschädigungen für Ertragseinbußen. Die Kooperation wird 

beratend unterstützt durch die Bezirksregierung Münster sowie das Gesund-

heitsamt und die Untere Wasserbehörde des Kreises Warendorfes (siehe Ab-

schnitt 5.2.1).  

Im Hinblick auf die Gefahr von diffusen Einträgen durch Fließgewässer hat eine 

einzelne Kommune lediglich mittelbar Möglichkeiten der Einflussnahme. Die 

Stadt Beckum führt seit 2001 Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung sowie 

zum Hochwasserschutz gemäß WRRL an verschiedenen Gewässern im Stadtge-

biet durch. Ein Maßnahmengebiet gehört zum Einzugsgebiet des Axtbaches, der 

im Wassergewinnungsgebiet Vohren in die Ems mündet. Die bereits durchge-

führten Maßnahmen dienen der Wiederherstellung von Auengebieten und stär-

ken die Selbstreinigungskräfte des Gewässers. Dadurch verbessert sich sowohl 

die Wasserqualität als auch der Hochwasserschutz für den gesamten unterlie-

genden Bereich und somit auch für das Wasserwerk Vohren.  

Die Maßnahmen an den anderen Gewässern (Einzugsgebiet Werse) haben kei-

nen mittelbaren Einfluss auf die eigene Trinkwasserversorgung, sie tragen aber 
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zur Verbesserung für alle weiteren Unterlieger bei, wenn auch nur in sehr gerin-

gem Maße. Auch in den nächsten Jahren werden sukzessive weitere Gewässer-

entwicklungsmaßnahmen durchgeführt.  

Löschwasserversorgung 

Um einen Rückfluss von Löschwasser ins Trinkwassernetz an Hydranten zu ver-

hindern, sind Standrohre mit sogenannten Systemtrennern erforderlich. Die 

Feuerwehr Beckum tauscht die alten Standrohre sukzessive gegen die neuen 

Standrohre mit Systemtrennern aus. Die Wasserversorgung Beckum verfügt 

ebenfalls über Standrohre, die bei Bedarf verliehen werden. Diese sind bereits 

vollständig mit Systemtrennern ausgestattet.  

Um den Interessensausgleich zwischen Trink- und Löschwasserentnahme dau-

erhaft sicher zu stellen, sind seitens der Stadt Beckum folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

 Seit 2013 wird der Löschwasserbedarf in Bebauungsplänen rechtssicher ge-

regelt. Bei zukünftigen Planungen zu Wohnungs-, Gewerbe- und Industrie-

gebieten werden sowohl die Wasserversorgung Beckum GmbH als auch die 

Feuerwehr Beckum frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden. 

 Wenn eine Sicherstellung beider Bedarfe nicht möglich ist, müssen frühzei-

tig Alternativen entwickelt werden, beispielsweise ein Lehrrohrsystem aus-

schließlich zur Deckung des Löschwasserbedarfs. 

 Für die Feuerwehr Beckum ist die Beschaffung von zwei Tankfahrzeugen mit 

einer Löschwasserkapazität von jeweils 12.000 l sowie 2 mobilen, faltbaren 

Wasserspeichern vorgesehen. Dadurch erhöht sich die vorgehaltene Erst-

schlagmenge an Löschwasser auf rund 35 m³. Hierdurch wird die allgemein 

geltende und als ausreichend angesehene Erstschlagmenge von 30 m³ be-

reits übertroffen. Zugleich können mittels dieser Löschwasserbevorratung 

auch Einsätze in Bereichen mit mangelnder Löschwasserabdeckung sowie 

bei einem Ausfall der Infrastruktur für Löschwasser als auch für Brauchwas-

ser erfolgen. 

 Bei Engpässen und Versorgungslücken — beispielsweise bei einem kurzfris-

tigen Ausfall der Trinkwasserversorgung — soll eine intensive Abstimmung 

mit der Wasserversorgung Beckum GmbH erfolgen.  

Klimawandel 

Die technischen Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

können der Tabelle in Anlage 19 entnommen werden.  

Um den Klimawandel grundsätzlich einzudämmen, ist letztendlich die gesamte 

Weltgemeinschaft gefragt. Jede einzelne Kommune kann ihren Beitrag dazu 

leisten.  

Die Stadt Beckum ist als eine von bundesweit 22 Landkreisen und Kommunen in 

das Förderprogramm „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ aufgenommen 

worden. Ziel ist die Reduktion der Treibhausgase um 95 Prozent sowie der End-
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energie um 50 Prozent bis zum Jahr 2050 im Vergleich zum Jahr 1990. Ein Be-

standteil des Masterplans ist unter anderem auch die Klimafolgenanpassung. 

Dazu zählen Maßnahmen im Hochwasserschutz sowie Vorsorge für Extremnie-

derschläge und Sturzfluten.  

Vorsätzliche Manipulation 

Die Anlagen der Wasserversorgung Beckum GmbH sind durch ausreichenden 

Gebäude- und Objektschutz vor unbefugtem Zutritt gesichert. Darüber hinaus 

besteht jedoch eine Anzahl weiterer Möglichkeiten, das System zu infiltrieren 

und mit Schadstoffen zu verunreinigen. Aktuell sieht die Stadt Beckum keine 

umsetzbare Lösung zur effizienten Gefahrenabwehr.  

Im Hinblick auf eine digitale Manipulation des Versorgungssystems ist es erfor-

derlich, dass die Wasserversorgung Beckum GmbH den jeweils aktuellen IT Si-

cherheitsstandard vorhält. 

Notfall- und Risikomanagement 

Am 03.04.2018 hat die Stadt Beckum einen Stab für außergewöhnliche Ereignis-

se (SAE) gebildet. Dieser Stab ist dazu da, alle administrativ-organisatorischen 

Maßnahmen zu ergreifen, um in Notfallsituationen ein rasches und koordinier-

tes Handeln zur Behebung der Gefahrenlage zu ermöglichen. Außergewöhnliche 

Ereignisse können beispielsweise durch extreme Wetterlagen, Unfälle, Anschläge 

auf private oder öffentliche Einrichtungen als auch Stromausfall oder Krankhei-

ten verursacht werden. Gemäß Punkt 4.2 der Dienstanweisung SAE können je 

nach Sachverhalt externe Fachleute (zum Beispiel Mitarbeiter der Wasserversor-

gung Beckum GmbH) zum Stab hinzugezogen werden. 

Somit ist bei einem großflächigen Ausfall oder einer umfangreichen Beeinträch-

tigung der Trinkwasserversorgung die Grundlage für ein effizientes Krisenma-

nagement gelegt.  

Im Krisenfall können die Tankfahrzeuge und Wasserspeicher der Feuerwehr bei 

der Notversorgung der Bevölkerung mit Brauchwasser eingesetzt werden. Eine 

flächendeckende Versorgung wird die Feuerwehr allerdings nicht leisten kön-

nen. Das Hauptaugenmerk zur Versorgung mit Trinkwasser wird jedoch auf die 

Beschaffung von Flaschenwasser gelegt. Zusätzlich können die im Stadtgebiet 

befindlichen, grundwassergespeisten Seen (siehe Abschnitt 4.1.2) auf ihre Was-

serqualität hin untersucht werden, um sie bei Bedarf für die Versorgung zu nut-

zen.  

Sollte die Trinkwasserversorgung in so großem Maße beeinträchtigt sein, dass 

die Koordinierung des Geschehens zur Gefahrenabwehr nicht mehr von einer 

einzelnen Kommune gewährleistet werden kann, greift das Gesetz über den 

Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) des Landes 

Nordrhein-Westfalens. Demgemäß gibt es für den Kreis Warendorf einen Kata-

strophenschutzplan, der aktuell neu aufgelegt wird.  
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10 Abbildungsverzeichnis 
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Quelle: Stadt Beckum 



Anlagen 

65 

Anlage 2 Übersichtskarte der Oberflächengewässer im Stadtgebiet Beckum 

 

Quelle: ELWAS WEB LVN  
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Anlage 3 Übersichtskarte der Grundwasserkörper im Stadtgebiet Beckum 

 

Quelle: ELWAS WEB LVN 
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Anlage 4 Flächennutzungsplan der Stadt Beckum 
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Anlage 5 Auszug aus dem Regionalplan Münsterland, Blatt 13 
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Anlage 6 Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Vohren/Dackmar mit Brunnenanlagen und Schutzgebietszonen 
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Anlage 7 Aufbereitungsschema des Wasserwerkes Vohren 
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Anlage 8 Dezentrale Anlagen und Kleinanlagen zur Eigenversorgung in der Stadt 

Beckum 

 

 

Quelle: Gesundheitsamt Warendorf
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Anlage 9 Wasserbedarfsprognose 2015-2027 
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Anlage 10 Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH 

 

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
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Anlage 11 Weitere Wasserrechte und Altlasten 
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Anlage 12 Prognose zur Grundwasserneubildung 

 

Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
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Anlage 13 Untersuchungsplan für Rohwasser (Wasserwerk Vohren) 
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Anlage 14 Untersuchungsplan für Trinkwasser (Wasserwerk und Übergabestellen) 
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Anlage 15 Untersuchungsplan für Trinkwasser (Versorgungsgebiet) 
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Anlage 16 Mittelwerte aus den Rohwasseruntersuchungen der Brunnenanlagen aus 

dem Jahr 2016 
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Anlage 17 Trinkwasseranalyse (Jahresmittelwerte aus 2016) 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2018/0206 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Glasfaserverlegung beim Straßenendausbau im Baugebiet "Pflaumenallee-Ost" 

– Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

20.09.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Es wird davon abgesehen, die als Anlage zur Vorlage beigefügte Anregung nach § 24 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in den Haupt- und Finanzaus-

schuss zu überweisen. Der Rat der Stadt Beckum behält sich die Erledigung selbst vor. 

2. Unter Verweis auf die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 

11. September 2018 wird den Antragstellerinnen und Antragstellern mitgeteilt, dass 

eine Verlegung von Glasfaserinfrastruktur durch die Stadt Beckum im Rahmen des 

Straßenendausbaus „Pflaumenallee-Ost“ nicht erfolgt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat 

jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 

oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Zustän-

digkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. Die Er-

ledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. 

Die Förderung der Breitbandversorgung wird im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-

tung betrieben. 

Demografischer Wandel 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum nahm in den Jahren 2003 bis 2013 kontinuierlich 

ab. Sie sank von 37 888 im Jahr 2003 mit Alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung gemel-

deten Personen auf 35 909 am Stichtag 31. Dezember 2013 gemeldete Personen. 
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In den Jahren 2014 bis 2016 stieg die Bevölkerung auf 36 729 Personen am Stichtag 

31. Dezember 2016 an. Am Stichtag 30. Juni 2017 war die Anzahl unverändert (IT.NRW). 

In den laufenden Bevölkerungsstatistiken (Natürliche Bevölkerungsbewegungen, Wande-

rungen, Bevölkerungsfortschreibung) gibt es laut IT.NRW derzeit Verzögerungen gegen-

über den gewohnten Veröffentlichungsterminen. Die Verzögerungen werden sukzessive 

abgebaut. Die Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31. Dezember 2017 werden voraussicht-

lich Ende August 2018 veröffentlicht. 

Laut städtischer Fortschreibung der Melderegisterzahlen im Fachdienst Bürgerbüro betrug 

die Bevölkerungszahl 37 500 Personen zum Stichtag 31. Dezember 2017. Am 1 August 

2018 lebten 37 472 mit Alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung gemeldete Personen in 

Beckum. 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist eine leistungsfähige Internetanbin-

dung heute ebenso unverzichtbar, wie ein gut ausgebautes Straßennetz und eine funktio-

nierende Wasser- und Energieversorgung. Ohne dauerhaft sichergestellte und zukunftsfä-

hige Internetanbindung verlieren Kommunen und Regionen an Bedeutung. 

Erläuterungen 

Am 9. Juli 2018 wurde durch Anliegerinnen und Anlieger der Menni-Rosendahl-Straße und 

der Tönne-Arnsberg-Straße eine Anregung nach § 24 GO NRW zur Verlegung von Glasfa-

serinfrastruktur unter dem Hinweis auf das geltende Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus 

digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze gestellt. Der Antrag ist der Vorlage als Anlage beige-

fügt. 

Bereits am 11. September 2018 ist die Anregung unter anderem Gegenstand der Beratung 

in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird 

inhaltlich auf die Vorlage 2018/0197 – Breitbandversorgung Beckum – Kommunale Mitver-

legungspflichten nach dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwin-

digkeitsnetze und Auswirkungen im Rahmen des Straßenendausbaus im Bereich des Bau-

gebietes "Pflaumenallee-Ost" – verwiesen. 

Die vorliegende Anregung nach § 24 GO NRW ist gemäß § 5 Hauptsatzung der 

Stadt Beckum im Rat zu behandeln. Die Zuständigkeit in der Sachfrage liegt beim Haupt- 

und Finanzausschuss. Da der Antrag auch von der SPD-Fraktion zum Anlass genommen 

wurde, im Vorfeld der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause am 12. Juni 2018 auf eine 

schnellstmögliche Beratung und Entscheidung bei der Behandlung der Anregung hinzuwir-

ken, hat sich die Verwaltung entschlossen, die Angelegenheit im nächstmöglichen Haupt- 

und Finanzausschuss am 11. September 2018 zu beraten und zu entscheiden. Mit dieser 

Vorgehensweise könnte erreicht werden, dass die erforderliche Ausschreibung der End-

ausbaumaßnahmen nicht unnötig verzögert wird. 

Sofern der Haupt- und Finanzausschuss sich abschließend mit der Sachfrage befasst, könn-

te der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20. September 2018 unter Verweis auf 

die Entscheidung vom 11. September 2018 durch Mitteilung an die Antragstellerin-

nen/Antragsteller den Antrag nach § 24 GO NRW erledigen. 

 

Anlage(n): 

Anregung nach § 24 GO NRW 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2018/0195 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Bestellung von Vertreterinnen und Vertretern in die Gremien von juristischen Personen 

und Personenvereinigungen 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

20.09.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Herr Uwe Denkert, Leiter des Fachbereiches Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, wird 

als stellvertretendes Mitglied für Herrn Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann für die Ge-

sellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Waren-

dorf mbh benannt. 

Kosten/Folgekosten 

Die entstehenden Kosten für die Gremientätigkeit werden in der Regel von der jeweiligen 

Organisation getragen, für die das Gremium tätig wird. Entstehende Personal- und Sach-

kosten sind dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Grundlage für die Entsendung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in die ver-

schiedenen Organe ist § 63 Absatz 2 in Verbindung mit § 113 Absatz 2 Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Die Bestellung erfolgt gemäß § 50 Absatz 4 

in Verbindung mit § 50 Absatz 3 GO NRW und die Wahl gemäß § 50 Absatz 2 GO NRW. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Als Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im 

Kreis Warendorf mbH ist unter anderem Bürgermeister Dr. Strothmann bestellt. Für die 

Nachfolge des früheren Leiters des Fachbereiches Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, 

Herrn Thorsten Herbst, als stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung 

wird der jetzige Leiter des Fachbereiches Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, 

Herr Uwe Denkert, vorgeschlagen. 

 

Anlage(n): 

ohne  
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